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Statuten 
• KM- 

medicinischen Facultät 
der 

König liehen Friedrich -Wilhelms - Universität 

zu Berlin.1) 

x\uf den Grund der Verfassung, welche Seim- Majestät dw König mit- 
telst der Statuten vom 31. October 1816 der hiesigen Friedrich-Wilhelms- 
Universität zu ertheilen geruht haben, und in Berticksichtigunff der snä- 
teren Verordnungen ertheilt das Ministerium der hiesigen medicinischen 
Facultät  folgende  Statuten: 

Erster  Abschnitt. 

Von der Bestimmung und den Geschäften der medicini- 
schen Facultät im Allgemeinen. 

§ l. 
Die medicinische Facultät umfafst in Hinsicht auf die ihr zuge- 

gehörigen Lehrfächer das gesammte Gebiel der Heilkunde und Heilkunst. 
Ihre Bestimmung ist. durch gründliches Lehren beider eben sowohl für 
die wissenschaftliche Fortbildung derselben zu wirken, als auch die >\rv 
Heilkunst sich widmenden Studirenden zur Ausübung ihres Berufs voll- 
ständig vorzubereiten. 

J) Die Redaction der Zusätze und Anmerkungen ist am  1. October 1898 abgeschlossen. 



§2. 

Insofern «lie medicinische Facultät im weiteren Sinne eine Corpo- 
ration in der Universität bildet, gehören zu derselben die bei ihr ange- 
stellten für den Königlichen Dienst vereideten ordentlichen und aufser- 
ordentlichen Professoren, die bei ihr habilitirten Privatdocenten und die in 
ihr Album eingetragenen Studenten. Als Behörde umfafst sie aber nur 
die bei ihr angestellten ordentlichen Professoren, inwiefern sie Doctoren 
der Medicin [und nicht mehr blofs Professores designati]1 sind. Diese Be- 
hörde tibi nnlcr dem Vorsitze des Decans die ihr zustellenden Rechte 
und Verpflichtungen unter den im Folgenden enthaltenen Bestimmungen 
unabhängig vom Senat ans. 

1. Anmerkung.    Die Worte:   „und   nicht  mehr blofs Professores  designati"   fallen, 
nach Ministorialrescript vom 17. Sept. 1870, weg.   Vergl. §§6 und 9. 

§ 3. 

Die   Rechte   und  Verpflichtungen   der  medicinischen Facultät.   als 
Behörde  betrachtet,  betreffen: 

1. die Aufsicht über die Lehre in ihrem Gebiete und deren 
Vollständigkeit; 

2. die Aufsicht über die Studenten in sittlicher und wissen- 
schaftlicher Hinsicht und die Ertheilung der Beneficien und 
Prämien: 

3. die Ertheilung der Doctorwtirde und die Nostrifikation der 
auf ausländischen  Universitäten  creirten  Doctoren: 

4. die Abfassung ärztlicher Berathungen. wie auch gerichtlich 
medicinischer Gutachten, welche von in- oder ausländischen 
Behörden oder Privaten verlangt werden. 

§4. 

I nbeschadet  der Rechtsgleichheit aller Facultäten  nimmt  die me- 
dicinische   Facultät   hei  feierlichen   Repräsentationen   den   nächsten  Platz 
nach der juristischen Facultät ein. und unterzeichnet auch in dieser Ord- 
nung durch ihren jedesmaligen Decan. 

§ 5. 

Sämmtliche    ordentliche    und    ausserordentliche    Professoren    sollen 
nach   dvv   Reihenfolge   ihrer   Anstelluni:,   sowie   sämmtliche   Privatdocenten 

nach dem Datum ihrer öffentlich Vollzogenen Habilitation in einem ei<>v- 
nen Album dergestalt verzeichnet werden, dal's darin die Lebensverhält- 
nisse eines jeden, insbesondere Tag und Ort der Geburt, der Doctor- 
Promotion, des Patents oder Decrets der Anstellung hei der Facultät. 
sowie des Ausscheidens eines jeden oder der Versetzung in eine andere 
Kategorie genau angemerkt werden. 

Zusatz. Die Amtstracht des Decans, der Professoren und der Privatdocenten der 
medicinischen Facultät ist durch Allerhöchste Ordres vom 23. Juli 1M45 bezw. 30. Juli 1853 
wie folgt bestimmt: 

Der Decan der medicinischen Facultät trägt über dem gewöhnlichen schwarzen Frack 
ein vorn offenes, weites und faltiges Oberkleid, den sogenannten Lutherrock, von wollenem 
Stoff in der Facultätsfarbe (scharlachroth). Die ordentlichen Professoren tragen über dem 
gewöhnlichen schwarzen Frack schwarze Lutherröcke von wollenem Stoff mit der Facultäts- 
farbe in der Art gefüttert, dafs an beiden Seiten vorn, vom Kragen bis zu dem an die 
Knöchel reichenden Saum, sowie an den Aufsehlägen und an den Aermelöffnungen, die 
Farben zu sehen sind. Die aufserordentlichen Professoren und Privatdocenten tragen über 
dem schwarzen Frack schwarze Lutherröcke ohne die Facultätsfarben. Als Kopfbedeckung- 
trägen sämmtliche Docenten der medicinischen Facultät runde Baretts in der Facultätsfarbe. 

Die Decane haben nach dem Ministerialerlal's vom 28. October lS4.r> in ihrer Amtstrachl 
zu erscheinen, wenn sie zu Couren oder von Seiner Majestät dem Könige in ihrer Eigenschaii 
als Decane zu einer, mit einem Diner oder Souper verbundenen Cour befohlen werden 
sollten. Zu den nicht mit einer Cour verbundenen Diners und Soupers bei Seiner Majestät 
dem Könige und bei den Prinzen Königlichen Hoheiten können sie jedoch ohne Lutherrock 
erscheinen. 

Zweiter Abschnitt. 

Von der Verfassung der medicinischen Facultät als 
Behörde betrachtet. 

§6. 
Die   medicinische   Facultät.   als   Behörde   betrachtet,    besteht   ans   i. v«m d.-n 

Sämmtlichen   bei   ihr  angestellten   ordentlichen   Professoren,   inwiefern   sie      ,u~, ,'"' der Facultäl 
Doctoren   der   Medicin   [und   nicht   blofs   Professores   designati]1   sind,   und     mil| deren 
diese   nehmen   an   den   ihr  zukommenden  Rechten   und  Verpflichtungen,  mit     Aufnahme. 
Ausnahme  des  Abschn. V  §  129. 4  und  •">   benannten   Falles,   alle   völlig 
gleichen Antheil.    Der Rang  der Mitglieder der Facultäl   unter einander 
richtet sich nach  dem  Datum  ihres  ersten  Patents als ordentliche  Pro- 
fessoren  an  einer  gesetzmäfsig  constituirten  Universität. 

1. Anmerkung.   Die Worte:  „und nicht mehr blofs Professores designati" fallen wie 
in § 2 fort.    Vergl. auch § 9. 



§  7. 

Wer als berufener ordentlicher Professor in die Facultät eintreten 

will, nnifs den medicinischen Doctorgrad haben, oder ihn binnen Jahres- 

l'rist  bei der medicinischen Facultät irgend einer gesetzmäfsig constituirten O OD 

und mit dem Rechte der Ertheilung akademischer Würden versehenen 

Universität erwerben. Bis zur Erwerbung desselben ist er nicht habili- 

tationsfähig, und seine Ausübung aller Vorrechte eines ordentlichen Pro- 

lessors bleibt so lange, bis er den Grad besitzt, suspendirt (Univ.-St. 
Al.selm. II  § 2). 

§ 8. 

Kür einen ordentlich promovirten Doctor der Medicin ist in Be- 

ziehung auf den im § 7 bestimmten Punkt nur derjenige zu achten, wel- 

cher den Doctorgrad von <\i'\- medicinischen Facultät einer gesetzmäfsig 

constituirten und mit dem Rechte der Ertheilung akademischer Würden 

versehenen I rriversität, entweder nach allen vorgeschriebenen Leistungen 

>»lrv honoris causa und /.war wegen seiner schriftstellerischen oder ander- 

weitigen notorischen Verdienste um eine in das Gebiet der medicinischen 

Facultät gehörige Wissenschaft erhalten hat. Jedoch hat die Facultät 

das Recht, entweder dasjenige, was an der Promotion des berufenen Pro- 

fessors auszusetzen sein möchte, durch ihre Anerkennung zu ergänzen, 

oder, falls er gar noch nicht promovirt sein sollte, ihn nach Masfeabe 

*\r\- unten vorkommenden Bestimmungen honoris causa zu promoviren, 

niemals aber ihm die  Erwerbung des Doctorgrades gänzlich zu erlassen. 

§ 0. 

[Jeder für die Facultät berufene ordentliche Professor ist, wenn er 

auch an der hiesigen Universität schon als Privatdocent oder aufserordent- 

licher Professor habilitirt war, verbunden, vor dem Antritte seines Amtes 

als ordentlicher Professor und seinem Eintritte in die Facultät oder bin- 

nen eines Vierteljahres nach dem Antritte seines Amtes, worüber er sich 

jeäoch vorher schriftlich zu erklären hat. sieh zur ordentlichen Professur 

zu habilitiren; es sei denn, dafs er gleich anfänglich durch Provocation 

auf «lie Universitäts-Statuten (Al.selm. II § 2) eine jährige Frist sich aus- 

bedinge, welche alsdann vom Tage seiner Ernennung an zu berechnen ist. 

Diese Habilitation besteht darin, dafs der Ernannte ein lateinisches An- 

tritts-Programm über einen wissenschaftlichen Gegenstand in Druck gebe, 

wovon das Ministerium zwölf, jeder ordentliche Professor der Universität 

nebst den übrigen besonders berechtigten Personen ein Exemplar erhält, 

und zwanzig auf die Registratur der Universität abgeliefert werden, und 

dafs er vor oder nach Erscheinen des Programms eine öffentliche Vorlesung 
oder Antrittsrede in derselben Sprache halte, wozu er durch einen unter 

der Autorität des Rectors und Decans abgefafsten, auf eigene Kosten zu 

druckenden und an die Mitglieder des Ministeriums wie an alle Lehrer 

der Universität und die übrigen besonders berechtigten Personen zu ver- 

teilenden und am schwarzen Brett anzuheftenden Anschlag einladet. Bis 

beide Leistungen erfüllt sind, ist und heilst im Katalog und sonst der 

Ernannte designates; als solcher ist er weder in der Facultät stimmtähig. 

noch kann er an den übrigen Prärogativen der ordentlichen Professoren 

Theil nehmen. Jedoch will sich das Ministerium das Recht vorbehalten. 

in  geeigneten   Fällen  von  den  Habilitationsleistungen  zu  dispensiren.]1 

1. Anmerkung-. §9 ist, nach Ministerialreseript vom 17. Sept. 1870, aufgehoben, doch 
bleibt es jedem neuberufenen Professor unbenommen, sein Amt durch einen Öffentlichen 
Redeact anzutreten. 

§   10. 

Zur Leitung ihrer Geschäfte   erwählt die Facultät aus  ihrer Mitte   n. Von der 
Wahl des 

Decan . 
auf ein  Jahr jedesmal  einen   Decan  (Univ.-St.   Absehn. II   § 10). 

§   11. 

Der  Decan   wird   innerhalb   zweier  Tage   nach   erfolgter  Wahl   des 

neuen Rectors  gewählt   und  der Gewählte  dem fungirenden Rector sogleich 

angezeigt,   damit  sein   Xame   von  diesem  in  den   Bericht   über  die   Wahlen 

an  das  Ministerium aufgenommen  werden  könne  (ibid.  § 11). 

§  12. 

Die Wahl <\es Decans geschieht von den zu diesem Zweck ver- 

sammelten Mitgliedern der Facultät durch Abstimmung auf zusammenge- 

falteten Zetteln, wobei absolute Stimmenmehrheit entscheidet. Erffiebl 

sich eine solche bei der ersten Abstimmung nicht, s.» werden die zwei 

Namen, welche die relativ meisten Stimmen gehabt haben, auf die engere 

Wahl gebracht, damit mm eine absolute Mehrheit oder bei gleicher An- 

zahl der Stimmen auf beiden Seiten das Loos entscheide. Sollten bei 

der  ersten Abstimmung   mehr  als   zwei Mitglieder  die  relativ  meisten Stim- 
2 
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MI. Vom Do- 
.iiii.ii. 

men erhalten, weil mehrere eine gleiche Anzahl hätten, so ist zwischen 

allen denen, welche entweder die relativ gröfste oder die zwei relativ 

gröfsten Zahlen haben (insofern die zweite Zahl mehreren gemein wäre). 

SO lange ZU wählen, bis nur zwei Namen mit relativ gröfsten Zahlen übrig 

-ind. welche dann auf die entscheidende Wahl kommen. Hätten endlieh 

alle hei der ersten Abstimmung vorkommenden Namen gleich viel Stim- 

men und wären deren mehr als zwei, so bestimmt das Loos. welche zwei 

von ihnen auf die engere Wahl kommen sollen. Die beiden, welche 

zuletzt .-nil' die engere Wahl kommen, enthalten sich der Abstimmung 
(vergl. § 31). 

§ 13. 

Zwei Jahre  hinter einander  darf nicht  derselbe  zum Decan erwählt 
werden. 

§  H. 

Jedes   Facultätsmitglied   hat   das   Recht,  jedoch   mir  einmal,  das 

Decanal   and.  ..Im«- Anführung bestimmter Gründe abzulehnen (Univ.-St. 

Abschn.  II   §   12).     Will   dasselbe   Mitglied   es   öfter   ablehnen,   so   hat   es 

sei..«-   Gründe   zu  erklären,   und  die  Facultät  entscheidet  in  der Sitzung 
durch   absolute   Stimmenmehrheit,   ob   sie   gültig   sein   sollen. 

§ 15. 

Wenn ein Facltätsn.itglied krank oder erlaubter Weise abwesend 

ist, darf es zur Decanswahl seine Stimme schriftlich abgeben, die jedoch 

nur so lange gilt, als der Bezeichnete auf der Wahl ist; der Abwesende 

n.nls aber auch zugleich ..eine Erklärung, ob er das Dccanat anzunehmen 

-;",;"J' sei' eisenden (Univ.-St. Absein.. 11 §13). auf welche dann die 
Bestimmungen  des  vorigen  §  Anwendung  finden. 

§ Mi. 

Die Übernahme des Decanats erfolgt an. letzten Sonnabend der 
Herbstferien, als den. zu... Rectoratswechsel und zur Erneuerung des Se- 

nats der Universität bestimmten Tage (Üniv.-St. Abschn. II § 11. Abschn. III 

§ 12)'. Der niederlegende Decan überliefert dem antretenden das von 

seinem Vorgänger Empfangene und das Hinzugekommene, mit Bemerkung 

des   Abganges,   und   nimmt   darüber   eine   Verhandlung   auf.   welche   der 
niederlegende   Decan   selbst   ZU   den   Acten   zu   schreiben   hat. 

1. Anmerkung. Als Tag; des Rcctorats-Wechsels und der Erneuerung des Senats ist 
durch Ministerialerlafs vom 28. October 1845 der 14. October und, wenn dieser auf einen 
Sonntag- fällt, der 13. October bestimmt. 

§ 17. 

Der Decan eröffnet alle an die Facultät als solche gelangenden 

Verfügungen, Zuschriften und Gesuche, hf.lt darüber ein Journal, welches 

sein Vorgänger von Sitzung zu Sitzung controllirt, und bringt das Ein- 

gegangene sowie seine eigenen oder eines jeden Facultäts-Mitgliedes Vor- 

schläge bei der Facultät zur Beratschlagung, die, wofern nicht für ge- 

wisse Gegenstände etwas näheres bestimmt ist. nach seinen. Gutfinden 

eine mündliche oder schriftliche sein kann. Er kann aber mit Ausnahme 

dessen, was in den gewöhnlichen Gang der ihn. besonders übertragenen 

gehörigen Ortes aufgeführten Geschäfte gehört, für sich nichts verfügen 

oder beantworten  (Univ.-St.  Abschn. II § 14). 

§ 18. 

Er beruft, so oft er es noting hält, die Facultät zusammen, führt 

in der Versammlung mit allen Rechten und Pflichten des Präses eines 

nach Stimmenmehrheit entscheidenden Collegiums den Vorsitz und bringt 

die Facultäts-ßeschlüsse zur Ausführung. Er verrichtet die Promotionen 

oder läfst sie durch ein anderes Mitglied der Facultät. welches er dazu 

einladet und ad hunc actum als Prodecan constituirt, verrichten, welche 

Substitution jedoch kein Anderer, aufser dem bei unvermeidlichen Verhin- 

derungen des Decans von selbst eintretenden Prodecan. zu übernehmen 

verpflichtet ist (Univ.-St. Abschn. II § 15). Er schreibt ferner die zu der 

Facultät   sich   bekennenden Studenten   in   das Album   derselben   [und  in  das 

dazu gehörige alphabetische Register]1 ein. führt das Album der Lehrer 

(\rv Facultät. vollzieht die Zeugnisse <\rv Studirenden <\r\- medicinischen 

Facultät mit den übrigen dazu verordneten Behörden, redigirt den die 

Facultät betreffenden Antheil (\cs Verzeichnisses *\^v Vorlesungen, ver- 

waltet die Kasse der Facultät. hat Sitz und Stimme in der Unterstützungs- 

Commission der Universität und besorgt alle übrigen in diesen Statuten 

ihm besonders aufgetragenen Geschäfte und die in den Statuten <\w l ni- 

versität ihm aufgegebenen, auf das Ganze <\vv Universität bezüglichen 

Obliegenheiten.      Er   führt   in   seinen.   Amte   das   Siegel   <\<-r   Facultät   und 

sein besonderes Amtssiegel. 

I 
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1. Anmerkung;. Diese Bestimmung ist durch Ministerialerlaß vom 24. Novenber 1877 
aufgehoben. 

Zusatz. Zu den Obliegenheiten des Decans gehört ferner die Besorgung- derjenigen 
Geschäfte, für die seine Leitung- oder Mitwirkung- durch die Statuten der für Studirende der 
hiesigen Universität bestimmten Stipendienstiftungen in Anspruch genommen wird. 

§ 19. 

Der IVcati hat die Alba [und übrigen Namenlisten]' und das für 
ihn bestimmte Siegel in sein.-in Beschlüsse und ist dafür und für die 
Ordnung der auf der Registratur der Universität' befindlichen Acten der 
Facultät verantwortlich; für letztere insofern, als die Registratur-Beam- 
ten in dieser Beziehung von ihm abhängen. Das grofse Siegel der Fa- 
cultät und der statt dessen dienende schwarze Stempel sind in Verwah- 
rung der Registratur,  welche dem Decan dafür verantwortlich  ist. 

1. Anmerkung.    Vergl. § 18 Zusatz 1. 

§ 20. 

Die Einkünfte des Decans bestehen: 

a. in einem Fünfundzwanzigtheile der für medicinische Promo- 
tionen zu erlegenden Gebühren zur Bestreitung der mit der 
Prüfung verbundenen Kosten: 

b. i.« zwei Fünfundzwanzigtheilen derselben Gebühren für die 
Promotion  selbst; 

c. in den Gebühren für die Inscription in das Album Facul- 
tatis. für welche er von jedem Studirenden der medicini- 
schen Facultät, der noch nicht auf einer als solche aner- 
kannten Universität immatriculirt gewesen, einen Thaler, 
«»der wenn derselbe auf einer solchen bereits immatriculirt 
gewesen, die Hälfte erhält: 

d'   in den Gebühren von einem Thaler für die Vollziehung eines 
Abgangszeugnisses eines Studirenden der medicinischen Fa- 

cultät: 

<•• in einem Zehntheile der Gebühren, welche für geforderte Gut- 

achten^irgend einer Art von den Betheiligten erlegt werden: 
f'    '"   l,ml    Dhalern   Gold   für .jede   von   den, Decan   eingeleitete 

bis zur mündlichen Abstimmung über die eingereichten Probe- 
schriften in der deshalb gehaltenen Sitzung fortgeführte Ver- 
handlung über die Habilitation eines Privatdocenten. 

Wird die Promotion eines Oandidaten nicht mehr unter dem Decan 
verrichtet, unter welchem <\w Candidat examinirt worden, so erhält <\rv 
Decan, in dessen Jahre die öffentliche Promotion selbst verrichtet worden, 
die unter 6. genannten zwei Fünfundzwanzigtheile, wogegen der unter a. 
benannte ein Fünfundzwanzigtheil dem Decan verbleibt, unter welchem 
der Candidat  geprüft  worden. 

Hält der Habilitandus die Probe-Vorlesung in consessu facultatis 
nicht mehr unter dem Decan. welcher die Habilitation eingeleitet hat. so 
kommen die Gebühren demjenigen Decan zu. in dessen Jahre diese Vor- 
lesung gehalten  wird. 

Anmerkung.    Statt „einen Thalcr" mufs es heifsen  „3 Mark"  und statt  J> Thaler 
Gold" „17 Mark". 

§ 21. 

Ist der Decan krank oder sonst durch dringende Abhaltungen an 
der Ausübung seiner Geschäfte verhindert, so ist sein letzter Vorsänger 
im Decanat verbunden, die interimistische Verwaltung derselben als Pro- 
decan zu übernehmen, hat jedoch an die während dieser Verwaltung ent- 
springenden oder eingehenden Einkünfte des Decanats für seine Person 
keine Ansprüche. Wird das Decanat durch Tod. Abberufung oder Abdi- 
cation, welche jedoch allemal der Genehmigung dr> Ministeriums bedarf, 
erledigt, so hat dieses zu entscheiden, ob bis zum Ablauf (\*,-s I niversi- 
tätsjahres der vorletzte Decan eintreten oder eine neue Wahl stattfinden 
soll. Im Todesfalle beziehen die Wittwe und minderjährigen Kinder noch 
drei Monate die Gebühren, welche der Verstorbene bezogen haben würde.1 

1. Anmerkung-. Nach dem Ministerialerlafs vom 4. Mai 1842 soll beim Tod eines 
Decans während seines schon beg-oiinencn Amtsjahres der Prodecan oder dessen Vorgänger 
die Leitung- der Geschäfte bis zum Ablauf des Decanats übernehmen; wenn dagegen der 
bereits gewählte Decan vor dem Amtsantritt stirbt oder gänzlich ausscheidet, soll sofort zu 
einer Neuwahl geschritten und der Gewählte zur Bcstätig-ung- dem Ministerin angezeigt 
die Verwaltung- der Geschäfte aber Ins zur erfolgten Bestätig-ung- dem Prodecan oder dessen 
Vorgänger übertragen werden. 

§ 22. 

Die   Versammlungen   der   Facultät   werden   in   <\r\-   Rege]   im Senats- l\.  Vom Go- 
zinnner  des   Universitätsgebäudes   gehalten.     Sollten   indessen   besondere  ^haftsgange 

■    _ he der Fn 
Veranlassungen zu einer Ausnahme eintreten, so hat >\rv Decan auch das      (.U|I;|| 
Recht,   die   Facultät  in  seiner Wohnung  zu   versammeln,   insofern  er im 
Universitätsbezirke wohnt (Univ.-St. Abschn. II § L6). *J 
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§ 23. 

Jedes Facultätsmitglied ist verpflichtet, bei den Sitzungen zu er- 

scheinen, wenn es nicht .lurch legale Hindernisse abgehalten wird. In 

diesem Falle mill's das verhinderte Mitglied vor der Sitzung dem Decan 

sein«- Abhaltungsgründe schriftlich anzeigen. Auch darf kein Mitglied die 

Sitzung vor dem Schlüsse ohne Genehmigung des Decans verlassen, wel- 

cher,   wenn   er   dm   früheren   Weggang   zulässig   findet,    in   dem   Protocoll 
hiervon Meldung zu tlmn hat. 

§ 24. 

In den Sitzungen ruft der Decan die Mitglieder der Facultät sowohl 

zur Deliberation als zur Abstimmung auf, und zwar nach dem Facultäts- 

alter I Ibschn. II § 6), so dafs der älteste Angestellte seine Meinung zuerst 

eröffnet;  die  Abstimmung  geschieht   in  umgekehrter  Ordnung. 

In allen Fällen entscheidet, sowie bei nachgegebenen schriftlichen 

Abstimmungen, mit Ausnahme des Absehn. V § 123 angeführten Falles, 

die absolute Mehrheit <\vr Stimmenden gilt und bei gleicher Anzahl dn- 

Stimmen die des Decans den Ausschlag giebt, so auch in den Versamm- 

lungen die absolute Mehrheit der in der Sitzung anwesenden Mitglieder 
und   bei  gleicher  Anzahl   der  Stimmen  die  des  Decans. 

Glaubt aber demand durch den Beschlufs der Mehrheit sein Ge- 

wissen gefährdet, so hat er das Recht, seine Erklärung, dafs er sich in 

der Minderheit befunden, «.der ein besonderes Votum entweder zu den 
w,r" /u .-,,|u'"« oder auch dem beschlossenen Berichte, wenn derselbe an 

das Ministerium geht, sowie einen, beschlossenen Schreiben an die Aller- 

höchste Person Seiner Majestät des Königs beizulegen, alles jedoch nur. 

wenn er sich dasselbe in der Sitzung selbst ausdrücklich vorbehalten hat 

Die abwesenden Mitglieder der Facultät  dagegen sind an alle Beschlüsse 

der   Anwesenden   gebunden   und    als   der  Mehrheit   beigetreten   anzusehen. 

Denjenigen,    welche    nach    vorhergegangener    schriftlicher   Entschuldigung 

abwesend sind, schickt der Decan nachher das Protocoll der Sitzung, je- 

doch   ohne   die   Voracten  zu,   um  sie   von  den gefafsten  Beschlüssen 'zu 
unterrichten. 

§ 25. 

Nach abgemachten Vorträgen des Decans oder derjenigen   welche 
mit  besonderen  Geschäften   beauftragt   sind,   hat ein  jedes  Mitglied   das 
Recht, in der Sitzung sich das Wort zu erbitten, .„„Antra,,, zumachen 
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§ 26. 

Das Protocoll der Sitzung führt der Decan. unterschreibt dasselbe, 

mit Ausschlufs des im § 105 bestimmten Falles, für sich allein, und liest 

es im Anfange der nächsten Sitzung vor. In jeder gültig berufenen 
Sitzung, wenn sie auch zunächst zu einem einzelnen besonderen Zwecke 

angesetzt worden, kann zwar, wenn nicht ausdrücklich von dem Decan 

im Umlaufschreiben bemerkt ist. es solle weiter nichts vorkommen, über 

jeden anderen Gegenstand verhandelt, und falls die Sache dazu reif befun- 

den wird, darüber beschlossen werden: wenn indessen in einer und der- 

selben Sitzung ein Examen eines Promovenden oder ein Colloquium mit 

einem Habilitanden gehalten und noch andere Verhandlungen vorgenommen 

werden, so ist über erstere ein besonderes Protocoll aufzunehmen, und 

dasselbe in dem Protocoll fiber die übrigen verhandelten Gegenstände nur 

zu alleeiren. In der nächsten Sitzung wird nur das letztere über die 

übrigen Gegenstände aufgenommene  Protocoll  verlesen. 

Anmerkung. Durch die Bestimmung- im §26 — in Verbindung- mit §25 — ist die 
Regel, dafs die mündlichen Verhandlungen der Facultät auf die Gegenstände gehen sollen, 
die in der Einladung bezeichnet sind, keineswegs aufgehoben; vielmehr ist durch die Fassung: 
„in jeder gültig berufenen" bis  darüber beschlossen  werden"  nur eine  Ausnahme 
angedeutet und insoweit nachgelassen, als die Sache dazu reif befunden wird, so dafs es in 
letzterer Rücksicht den Facultatsmitgliedem unbenommen bleibt, gegen die Beschlufsnahme 
über einen vorher nicht angezeigten Gegenstand zu protestiven. Vergl. Ministerialerlaß 
vom 28. Januar 1840. 

§ 27. 

Bei schriftlichen Verhandlungen durch Umlauf dart der Decan nur 

dann eine wirkliebe Abstimmung annehmen, wenn die Umfrage auf cm 

blofses Ja oder Nein zwischen zwei entgegengesetzten Meinungen gestellt 

war. und lediglich in dieser Form beantwortet ist. nicht aber, wenn in 

den schriftlichen Bemerkungen der Mitglieder entweder mehrere abwei- 

chende Meinungen oder neue Vorschläge oder neue zur Sache gehörige 
Nachrichten vorkommen. In diesen Fällen muls der Decan eine Übersicht 

dessen, was bei <lem ersten Umlaufe vorgekommen ist, zum Behuf einer 

neuen Abstimmung abfassen und umlaufen lassen, oder falls sich nach dm 

Umständen aueb davon kein reines Ergebnis erwarten Heise, eine Facul- 

tätssitzung berufen. Audi mufs in jedem Falle, wenn ein Mitglied gegen 

die Entscheidung der Sache ohne mündliche Beratschlagung protestirt, 

eine Versammlung gehalten weiden. Der Erfolg einer jeden schriftlichen 

Abstimmung ist vom Decan den Mitgliedern bekannt  zu machen.   Jedoch 
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steht es dem Decan frei, ob er den Erfolg einer schriftlichen Abstimmung 
durch Circular oder in der nächstfolgenden Sitzung anzeigen wolle: hat 
er das letztere gethan und die geschehene Vorlegung <k-s Erfolges <\w 
Abstimmung in dem Protocol! vermerkt, so 1st er nicht verpflichtet, die 
Abwesenden anders als nach § i>4 durch Zusendung des Protocolls an die 
Mitglieder, welche ihr Ausbleiben ans der Sitzung entschuldigt haben, da- 
mit  bekannt  zu  machen. 

§ 28. 

Wenn die Facnltät Gutachten abzugeben oder sonst Sachen zu be- 
rathen hat. wobei es auf besondere wissenschaftliche Kenntnifs ankommt, 
so lst die Sache s°wohl bei mündlichen als schriftlichen Verhandlungen 
zuerst denjenigen Professoren vorzulegen, in deren besonderes Fach sie 
einschlägt. 

§ 29. 

Wenn die Ausführung eines Beschlusses siel, nicht mit den übrigen 
Geschäften des Decans vereinigen läfst, oder Wie Facultät es sonst zweck- 
mäßig findet, so kann sie dieselbe einen, Facultätsmitgliede oder einer 
C "ss""' v"" mehreren, mit oder ohne Vorbehalt des nochmaligen Vor- 
trages m der Facultät, übertragen; jedoch steht solchen BeaufWten nur 
die Ausführung zu, niemals „I,,,- das Recht, neue Beschlüsse im Namen 
•'-'• Facultät ,u fassen. Finden sie solche nöthig, so haben sie deshalb 
•HI 'lie Facultät zu berichten. 

§ 30. 

Die Facultät ist berechtigt, wegen Ungebührlichkeiten oder Beleidi- 
gungen, welche sich ein Mitglied in schriftlichen oder mündlichen Verhand- 
ungen ,,,.,,, d]e ,.V|||t,it Qder e.nzelne eder erfaubt 

dasselbe sehnftheh oder mündlich durch den Decan zur Ordnung verwei- 

'"./|" 
laSSe;!  °d^ deshalb bei ''"'" Ministerium Beschwerde zu führen 

",:^::"|••",|"l|■:ll"ll"•,1" * «WmW» Antrag eines Mitgliedes d«2 

rtthiut ,'"rta,,s"' r stin shrheit «&*** - 
V;U    '"    V     T l'kfW""L   Sollte ab- die Facultät oder 

«J Mitglied derselben Veranlassung finden,  sieh  über den Decan zu be- 
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Schritte als auch nachher vom Erfolge benachrichtigen, und ist er sei- 
nerseits verpflichtet, ihr auf Verlangen alle zur Sache gehörigen Akten- 
stücke herauszugeben. Der Beschlufs wird mit absoluter Stimmenmehr- 

heit gefafst. 
§ 31. 

Sowohl der Decan als jedes andere Mitglied der Facnltät erleidet 
eine Suspension seines Stimmrechts bei Angelegenheiten, wobei es allein 
oder doch hauptsächlich auf dessen persönliches Interesse ankommt. 

§ ■<?■ 
Ein jedes Mitglied der Facultät ist zur Verschwiegenheit  über alle 

ihre   schriftlichen   und   mündlichen   Verhandlungen   vor   der   Ausführung 

verpflichtet. 
§ 33. 

Jedem bei einer der Abschn. III 4'2. 59 u. 60 und Abschn. 1\' § .SS 
bezeichneten Sitzungen der Facnltät ohne gültige Entschuldigung ausblei- 
benden Facultätsmitgliede wird für jede versäumte Sitzung der Art eine 
Greldbusse von einem Thaler Courant von der ihm zustehenden Dividende 
der Kasse am Schlüsse des Decanats abgezogen und als Bestand ins fol- 
gende Jahr übertragen. Wenn die Summe der Bufsen einen Antheil an 
dem zu verteilenden Gelde übersteigt, so wird nur sein Antheil inne be- 
halten,  eine  weitere  Zahlung  aber  von  ihm  nicht   gefordert. 

Anmerkung-.   Statt .,einem Thaler Courant" mui's es heifsen „3 Mark". 

§   M. 

Die Facnltät hat das Recht, die Ausfertigungen ihrer Beschlüsse 
dem Secretär der Universität zu übertragen, sowie sie sich auch Behufs 
ihrer Geschäfte des Kanzlisten und Registrators und der Pedelle der Uni- 

versität  bedient  (Univ.-St. Abschn. V  §  L0 U.  11). 

§ 35. 

Alle Schreiben  an die Allerhöchste Person Sr. Majestät des Königs, 
sowie alle Berichte  an  das Ministerium,  zu welchen  beiden  die  Facultät 
unabhängig von. Senat berechtigt ist, werden von säinmtlichen Mitglie- 
dern   <\L-V   Facnltät.   den   Decan   an   ihrer  Spitze,   und   unter Vorsetzung   iU'V 
Formel   ..Decan   und Professoren  der medicinischen   Facnltät  der König- 

3 

tf 

■ 

1 
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lichen Friedrich-Wilhelms-Universität hierselbst« unterschrieben1.   Die Cor- 
responded mit dem Officio des Königlichen aufserordentlichen Regierungs- 
Bevollmächtigten,   mit dem  Rector  und  Senat  der  Universität,  mit dem 
Universitäts-Gericht   und   mit   Behörden   aufserhalb   der  Universität,   die 
Schreiben an diejenigen, welche Gesuche bei der Facultät angebracht ha- 
ben,   die  Zeugnisse,  Facultäts-Signa  und  andere  Ausfertigungen,  welche 
auf Facultäts-Beschlüssen beruhen oder sonst im Namen der Facultät ge- 
schehen,  gehen /war unter der Unterschrift „Decan und Professor,.,, der 
tnedicinischen Facultät   etc.«   Namens  derselben,  aber blofs  mit  nament- 
licher Unterzeichnung des Decans.    Diejenigen Schreiben des Decans,  wel- 
che Mols den Geschäftsgang zwischen ihm  als Beamten  und de, Officio 

des Königlichen aufserordentlichen Regierungs-Bevollmächtigten, dem Rec- 
tor, und dem Rector und Senat und «lern  Universit&ts-Gerichte betreffen, 
unterzeichnet  er allein in seinem eigenen Namen. 

1. Anmerkung.  Der Minieterialerlafs vom 2. November 1875 verfügt, dafs Berichte an 
Seine Majes ft   ...,,   König unter der Formel  „Decau und Professoren u s w/voV^mm 

"(1"    »* den Minister unterzeichnen, nachdem sie der Facultät im Concent vor-ele-t und 
genehimgl Bind, der Decan und der Prodecan unter Vorsetzung dersdben Formel 

dei 

§ 36. 
Das grofse  Siegel  der  Facultät und bei gedruckten Formularien 

;'V : :' ! des^n dienende schwane Stempel werden uur bei den Signis 
Facultatis den Zeugnissen und den Diplomen, in allen übrigen Fällen 
aber das biege! des  Decans gebraucht. 

\.  \ mi clor 
Faoultül 

kasse, 

§ 37. 
Die  Einkünfte <\w Facultät bestehen: 

1. in <len Nostrificationsgebühren: 

2. in dem etwa „ach AI,,,, ,1,,.,,. „,, statutenmäfsig an 

J«J» bezahlt wd, verbliebenen Überrest der Gebühren 
cler 1 romotion: 1 r" 
davon emzelnen  Personen zukommt, und 

4'   m den § ;::: angeführten Strafgeldern. 
Di—  Einnahmen werden am Schlüsse eines led™  h 
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$ 33 bestimmten Bufsen von den Dividenden der Einzelnen absrezoo'en und 
als Bestand in das folgende Jahr übertragen werden. Ist ein Facultäts- 
mitglied nach dem 31. März des laufenden Jahres verstorben. s<> erhalten 
dessen Wittwe oder Kinder die den. Verstorbenen zukommende Dividende; 
ist er voi' dem 1. April verstorben, so fällt diese Berechtigung we<>'. Die- 
jenigen Mitglieder, welche nach dem 31. März des laufenden Jahres in 
die  Facultät eingetreten  sind,  haben  keinen  Antheil  an  der Dividende. 

§ 38. 

Die Ausgaben >\w Facultät, mit Inbegriff der Formularien zu Quit- 
tungen und Meldescheinen für die Studirenden. werden aus den § 37 be- 
nannten Einkünften bestritten. Die Kosten der Signa aber tragi der De- 
can, sowie er auch zu den von der Qllästur berechneten Kosten der For- 
mularien für die Abgangszeugnisse seinen verhältnifsmäfsigen Beitrag zu 
leisten  hat. 

* 39. 

Der abgehende Decan legt drr Facultät spätestens binnen drei Ta- 
gen nach seinem Abgänge Rechnung ab. welche vorher von der Quästur 
in calculo revidirt werden mufs. Die Rechnung wird von dem Nachfolger 
im Decanat  geprüft,  und  das hierüber aufgenommene  Protocol!  circulirt 
bei  der  § 37   verordneten Vertheilung  unter  den Mitgliedern  der Facultät. 

Drittel"   Abschnitt. 

Von der Aufsicht der medicinischen Facultät über die 
Lehre in ihrem Gebiete und deren Vollständigkeit. 

§  4(i. 

Zu den Hauptdisciplinen,   über welche  nach  den  Universitäts-Sta-   i. \ Ion 
tuten (Abschn. II § 6) jeder,  der vier volle aufeinander folgende Jahre '•,llli ' 

^ *     / J ... . voi'le ""■-" " 

den medicinischen Studien auf der hiesigen  Universität obliegt. Vorlesun- dor Facultai 
gen zu hören Gelegenheit  haben soll,  sind zu   zählen:   Encyklopädie   und 
Methodologie der Medicin, allgemeine und specielle Anatomie, vergleichende 
lind   pathologische Anatomie.   Physiologie   des Menschen,   allgemeine Patho- 
logie,  allgemeine  Therapie.   Pharmakologie   und   Pharmakodynamik  nebsl 
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Formulare, specielle Pathologie, Semiotik, specielle Therapie, Diaetetik, 
Geschichte der Medicin, Chirurgie, Augenheilkunde, Geburtshülfe, Opera- 
tions- und Verbandlehre nebst I'bunten. <>erichtliche Medicin. medicinische 
Polizei und Lehre der Epizootien, Secirübungen an Leichnamen, medici- 
nisches, geburtshülfliches und ophthalmiatrisches Olinicum. 

Anmerkung.    Vergl. Bekanntmachung- über die ärztliche Prüfung- vom 2. Juni 1883. 

§ 41. 
Die medicinische Facultät ist. wie alle übrigen Facultäten der Uni- 

versität, für die Vollständigkeit des Unterrichts in ihrem Gebiete soweit 
verantwortlich, dafs jeder, der vier volle aufeinander folgende Jahre den 
Studien auf der Universität obliegt. Gelegenheit haben mufs, über alle 
Hauptdisciplinen derselben wenigstens zu zweien Malen Vorlesungen zu 
hören. 

Hierbei dürfen aufser den Vorlesungen der ordentlichen Professo- 
ren auch die der aufserordentliehen. nicht aber die der Privatdocenten 
mit in Ansehlag gebracht werden (Univ.-St. Abschn. II § 6). 

Um dieser Verantwortlichkeit gelingen zu können, hat die Facultät 
das Recht, dem Ministerium, wenn sie sieh für unzureichend hält, mit 
Gründen belegte Vorstellungen zu machen und sich, wenn sie nachweisen 
kann, dafs eine jener Hauptdisciplinen in dem für den Oursus bestimmten 
Zeitraum von keinem der vorhandenen Lehrer habe gelesen werden können. 
für diesen  Gegenstand aufser Verantwortlichkeit zu erklären (ibid. § 7). 

§ 42. 

Vier Wochen vor Anfertigung des Verzeichnisses der Vorlesungen 
beruft der Decan die ordentlichen und aufserordentliehen Professoren zu 
einer Versammlung, um darüber zu verhandeln, dafs keine Hauptvorlesung 
fehle und Oollisionen der Hauptvorlesungen in denselben Stunden ver- 
mieden werden. 

Die in dieser Versammlung ohne gültige Entschuldigung ausblei- 
benden ordentlichen Mitglieder der Facultät trifft die in § 33 verordnete 
Geldstrafe. 

§ 43. 

Das Recht, bei der Facultät Vorlesungen zu halten, haben die bei 
ihr   angestellten   ordentlichen   und   aufserordentliehen   Professoren   und   die 
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Privatdocenten (Univ.-St. Abschn. VIII § 2). Die den ordentlichen und 
aufserordentliehen Professoren obliegende Pflicht, zu lesen, erstreckt sich 
nicht auf die Privatdocenten. 

Anmerkung-. Hierzu treten als weitere Kategorie die ..ordentlichen Honorar-Profrssorcn". 

§ 44. 

Die Privatdocenten erwerben das Recht, Vorlesungen zu halten ohne 
Ausnahme nur durch die Habilitation. Die ordentlichen und aufserordent- 
liehen Professoren [haben zwar schon als designati das Recht und die Ver- 
pflichtung zu lesen]1, sie sind aber gehalten, nach den Abschn. II § 7 u. !) 
dieser Statuten für die ordentlichen Professoren gegebenen Bestimmungen, 
welche hierdurch ausdrücklich auch auf die aufserordentliehen Professoren 
ausgedehnt werden, den Doctorgrad. wenn sie ihn noch nicht haben, zu 
erwerben [und sich zu habilitiren]2. 

1. Anmerkung.   Die Worte „haben zwar schon als desig-nati das Recht und die Ver- 
pflichtung zu lesen" sind durch Ministerialerlafs vom 17. Sept. löTO aufgehoben. 

2. Anmerkung.   Die Habilitationspflicht   der Professoren   ist   durch   Ministerialerlafs 
vom 17. Sept. 1870 aufgehoben. 

§   -45. 

Für die Hauptfächer der Facultät bestehen vorläufig neun  ordent- 

liche Nominalprofessuren und zwar: 
1. für die medieinischen Naturwissenschaften mit Einschlufs 

der vergleichenden Physiologie (Naturgeschichte, medicini- 

sche  Botanik und Chemie): 
2. für die Anatomie, verbunden mit dem Vortrage der ver- 

gleichenden und der pathologischen Anatomie und <\n- Phy- 

siologie  in der Regel; 
3. für die theoretische Medicin (allgemeine Pathologie. Semio- 

tik.  allgemeine   Therapie): 
4. für die Arzneimittellehre, verbunden mit dem Vortrage über 

das  Formulare.   Toxikologie  und   Diaetetik: 
5. für die praktische Medicin und ärztliche Klinik (sp.-.-i.-lh- 

Pathologie und Therapie), nebst medicinischer Klinik der 
somatischen  und   psychischen   Krankheiten: 

G. für die Chirurgie und Augenheilkunde mit chirurgischer und 

augenärztlicher Klinik; 
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7.   für Greburtshülfe und geburtshülfliehe Klinik: 
<s-   für Staatsarzneikunde   (gerichtliche  Medicin   und   medicini- 

sche  Polizei); 

9.   für Geschichte und Litteratur, Encyldopädie und Methodo- 
logie do- medicinischen Wissenschaft. 

Smd  alle Nominalprofessuren  besetzt, so ist  kein Ordinariat als er- 
ledigt zu  erachten;  dagegen  kann  auch kein Professor zwei Nominalpro- 
fessuren in seiner Professur vereinigen.   Ist ein Ordinariat erledigt, so ist 
der Facultät   gestattet,   drei für dasselbe   geeignete  Männer  mittelst   eines 
motivirten Gutachtens dem Ministerium vorzuschlagen. 

Das Ministerium behält sieh vor, «lie Zahl der ordentlichen Nomi- 
nalprofessuren nach Mafsgabe des Bedürfnisses der Facultät und <\vr vor- 
handenen  Mittel  zu  vermehren. 

Anmerkung.    Im Jahre 1K98 bestehen folgende etatsmäfsige ordentliche Professuren: 
1. für Anatomie; 
2. für allgemeine Anatomie und Entwicklungslehre; 
3. für Physiologie; 
4. für pathologische Anatomie und allgemeine Pathologie; 
.'). für Arzneimittellehre; 
6. für praktische Medicin und ärztliche Klinik; 
7. für praktische Medicin und ärztliche Klinik; 
8. für Psychiatrie und Nervenkrankheiten mit Klinik; 
'■'■ für Chirurgie mit chirurgischer Klinik; 

10. für Chirurgie mit chirurgischer Klinik; 
11. für Augenheilkunde mit Klinik; 
12. für Geburtshülfe und geburtshülf lieh-gynäkologische Klinik- 
Li. für Geburtshülfe und geburtshilflich-gynäkologische Klinik- 
11. für Eygiene. 
!;"»•   für Kinderheilkunde mit Klinik. 

§ 46. 

Sollte ein Mitglied der medicinischen Facultät Vorlesungen ankün- 

' f»' 71' U' der ,,('(':1" nicht ™ *en Erträgen derselben rechnen zu 
dürfen glaubt, so is, jenes an ^n Decan der andern betreffenden Facul- 
tät zu verweise^ wobei ihn, auf den Fall der auch hier erfolgten Ver- 
weigerung  der   Recurs an das  Ministerium   unbenommen  bleibt     Ebenso 

""r;" f«* akademische  Docenten,  die  einer andern Facultät  an- 
^,,,,,V;',m    gesungen halten wollen, die   in das Gebiet der medicini- 

;;;;;,:';: r r,"" EinwTgung dieser dazu -"-< ^ 
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§  47. 

Ein jeder zu der Facultät gehörige Professor ist berechtigt, über 
alle in das Gebiet derselben einschlagenden Fächer Vorlesungen zu halten. 
Zu öffentlichen Vorlesungen sind die Professoren nur nach Mafsgabe ihrer 
Bestallung verpflichtet. 

Privatdocenten sind nur über diejenigen Fächer zu lesen berechtigt. 
in welchen sie lehren zu wollen bei der Meldung zur Habilitation erklärt 
haben (Univ.-St. Abschn. VIII § 3 und 4). Auch ist den Privatdocenten 
nicht gestattet, eine Vorlesung über einen Gegenstand, über welchen ein 
Professor eine Privatvorlesung angekündigt hat. in demselben Semester 
gratis  zu  halten. 

Zusatz. Ministerialverordnung vom 11. October 1817: In der Regel soll kein Do- 
cent befugt sein, eine Vorlesung-, welche er gegen Entgelt zu halten beabsichtigt, einseitig 
für ein geringeres als das für Vorlesungen der Art herkömmliche Honorar zu halten, man 
die Vorlesung privatim, mag sie privatissime gehalten werden. Die Decane resp. die 
Facultäten haben die Befolgung dieser Bestimmung in geeigneter Weise zu überwachen. 
Wünscht ein Docent ausnahmsweise für ein geringeres als das obseivanzmäfsige Honorar 
zu lesen, so hat er dazu in einem motivirten Gesuch die Genehmigung der Facultät nach- 
zusuchen, welche darüber durch Stimmenmehrheit zu entscheiden hat. Die Genehmigung 
der Facultät ist auch dann nachzusuchen, wenn herkömmlich das Honorar nach der auf 
eine Vorlesung wöchentlich zu verwendenden Stundenzahl bestimmt und letzteres abwei- 
chend von dem bisherigen Gebrauch vermindert werden soll. Gegen den Beschlufs der 
Facultät steht den Betheiligten, d. h. sowohl demjenigen Dozenten, welchem die nachge 
suchte Genehmigung versagt worden, als auch denjenigen, welche sich durch die ertheilte 
Genehmigung verletzt finden, der Recurs an das Ministerium zu. Das Recursgesuch ist 
bei der Facultät einzureichen und von dieser mittels! Bericht dem Regierungs-Bevollmäch- 
tigten behufs Einholung der Entscheidung des .Ministeriums vorzulegen. 

Anmerkung. Laut Ministerialrescript vom 17. April 18<!.S hat zum Belnif einer Er- 
weiterung der Venia legendi eine erneute Begutachtung der vorzulegenden Probeschriften durch 
zwei Referenten stattzufinden, auch ist eine Prüfungsgebühr von 51 Mark zu entrichten. 

§ 48. 

Wenn  ein  ordentlicher oder aui'serordentlicher  Professor  für  eine 
bestimmte Disciplin besonders bestellt ist.   so  giebt   ihm  «lies  nach  ^ 47 
nicht  etwa   ein   Reeht.   mit Aussehlufs  anderer Lehrer  diese Disciplin allein 
zu lehren, wohl aber ist er alsdann derjenige, an den -ich die Facultät 
für diesen Gegenstand zuerst und vorzüglich zu halten hat (Univ.-St. 
Abschn. II § 3). 

§  4!). 

Der Decan   ist   verpflichtet,   zu   der  durch   Umlaufschreiben   <\rs 
Rectors jedesmal bestimmten Zeit  die Anzeigen  der Vorlesungen,  welche 

1 
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I 
die Lehrer der Facultäl im nächsten Semester zu halten gesonnen sind. 
einzuforden, jeder Lehrer aber nach erfolgter Aufforderung des Decans, 
in welcher der Termin jedesmal bemerkt sein mufs, ihm seine Anzeige 
bis zum '2. Januar und Ms zum 1. Juni zu übergeben. Verzögerung 
derselben über diese Frist wird an ordentlichen und ausserordentlichen 
Professoren durch eine Geldbufse von 5 Thalern Courant (15 Mark) zum 
allgemeinen Freitisch, welche durch den Rector einzuziehen sind, an den 
übrigen Lehrern aber durch gänzliche Weglassung ans dem Lections- 
kataloge für dieses halbe Jahr bestraft. 

Der Decan redigirt ans den eingegangenen Anzeigen den die me- 
dicinische Facultät angehenden Theil des lateinischen und des deutschen 
Verzeichnisses der Vorlesungen mit Einschlufs der zu ersterem gehörigen 
chronologischen Übersicht, und hat demnächst den X. Januar und 8. Juni 
diese  Verzeichnisse dem Professor der Beredsamkeit zuzustellen. 

Anmerkung. Ministerialrescript vom 24. November 1853: Alle Ankündigungen von 
Privatdocenten betreffend Privat-Institute, klinische Institute, praktische Übungen an Kran- 
ken oder Leichen, Vorführung- von Kranken und dergl. sollen weder in dem Lectionsver- 
zeichnifs noch in dem unter Autorität der Facultät geschehenen Anschlage am schwarzen 
Brett ferner zugelassen, auch in dem der Dissertation anzufügenden Curriculum vitae nicht 
erwähn! werden dürfen; nur Privatdocenten, denen die Leitung klinischer, mit dem Charite- 
Krankenhause in Verbindung stehender Institute übertragen ist, sind  davon ausgenommen. 

Ministerialrescript vom 22. November 1858: Wenn ein Decan durch Übersehen eine 
ungeeignete Fassung der Ankündigung für den Katalog zugelassen hat, so ist es Pflicht sei- 
nes Nachfolgers, bei den Anschlügen am schwarzen Brett die Corrector eintreten zu lassen. 

§ 50. 

Findet der Decan bei der Prüfung der eingegangenen Anzeigen 
der Vorlesungen, nach Mafsgabe der obigen Bestimmungen, Zweifel über 
die Berechtigung eines der Einsender, sei es überhaupt in Ansehung sei- 
ner Person oder in Ansehung der bestimmten Fächer, in welche die an- 

gezeigten Vorlesungen einschlagen, so hat der Decan dieses dem Einsender 
bemerklich zu machen und, falls letzterer sich nicht mit ihm einigt, die 
Facultät  zu  versammeln  und  ihr den Fall zur Entscheid..,,-  vorzuleben. 

§  51. 

Privatdocenten dürfen keine Anzeigen von Vorlesungen an das 
schwarze Brett anschlagen lassen, die nicht von den Decan geprüft .„,,1 
mit seinen, Vidi und seiner Namensunterschrift bezeichnet sind. 
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§ 52. 

Wenn ein ordentlicher oder anl'serordentlicher Professor eine in, 

Katalog angekündigte Hauptvorlesung nicht halten will und dieselbe nicht 

durch einen andern ordentlichen oder anlserordentlichen Professor ander- 

weitig besetzt ist. mufs der erstere den, Decan davon Anzeige machen, 

damit die Facultät ihrer Verpflichtung, für die Vollständigkeit des Lehr- 

cursus zu sorgen,  zeitig nachkommen könne. 

§ 53. 

Jeder der Facultät ungehörige Lehrer ist verpflichtet, wenn er die 

Universität aufser den Ferien auf länger als drei Tage verläfst, «lern De- 

can davon Anzeige zu machen (Univ.-St. Abschn. II § 9). Für die ordent- 

lichen Professoren gilt aber diese Verpflichtung auch innerhall» der Ferien. 

Scheidet ein der Facultät angehöriger Lehrer von der Universität aus, so 

hut  er  dvv   Facultät  davon   schriftlich   Anzeige  zu   machen. 

Anmerkung. Ministerial Verfügung vom 3. Nov. 1H7G U. I. 5710: Wahrend der ge- 
setzlichen Ferienzeit bedürfen die Professoren zur Reise keines Urlaubes; nur wenn sie 
mit Leitung eines Instituts, das fortgesetzter Beaufsichtigung bedarf, betraut siml. müssen 
sie für Vertretung sorgen und Anzeige davon an den Minister machen. 

§ 54. 

Wenn ein Privatdocent auf ergangene Aufforderung für zwei Se- 

mester keine Anzeige von Vorlesungen eingereicht hat. so ist sein Recht 

bei der Facultät zu lesen auf so lang«' suspendirt, bis er von seihst 

wieder um Aufnahme in den Lectionskatalog ansucht, und ist diese Be- 

stimmung einen, jeden bei seiner Annahme nach dev Habilitation vom 

Decan  bekannt  zu machen. 

Anmerkung. Als Reglement zu §."4 ist durch den Senat mit den Faeultäten folgendes 
vereinbart worden: 

1. Wenn ein Privatdocent für zwei Semester auf ergangene Aufforderung keine Vn 
zeige gemacht hat, so wird derselbe nicht mehr zur Einreichung von Vorlesungen 
aufgefordert, bis er solche wieder anzeigen zu wollen erklärt. 

2. Es ist heim Vorhandensein besonderer Gründe gestattet, da ('s der Name des 
Privatdocenten in dem Lectionskatalog mit der Bemerkung: „hoc seinestri lectiones 
non habebit" auf seinen Antrag aufgeführt werde, jedoch nur mit Hinzufügung 
des Grundes, weshalb derselbe nicht lesen werde. 

3. Die Entscheidung darüber, ob diese Aufführung des Namens in der bezeichneten 
Art und mit dem angegebenen Grunde stattfinden soll, steht der Facultät zu. 

4. Für die Zeit, da ein Privatdocent nicht im Verzeichnifs der Vorlesungen auf- 
geführt ist, wird er auch nicht im Personalverzeichnifs der i niversitäl aufgeführt. 
Schreiben des Rectors und Senats vom 31. October 1859.) 
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§  55. 

Kein Privatdocent  hat als solcher und  vermöge seiner Anciennetät 
Anspruch  auf Beförderung zur Professur;  diese  hängt  vielmehr nur von 
dem Bedürfhifs der Facultät  und der Tüchtigkeit  der Person ab.    Gesuche 
der   Privatdocenten   um   Beförderung   sind   nicht   vor   Ablauf   von   drei 
Jahren   seit   der   Habilitation   des Privatdocenten  zulässig,   und   sind zu- 

der nächst   bei  der  Facultät  einzureichen,   welche   darüber   nach   Befinden 
Umstände  an  das  Ministerium  berichtet.1 

[Die   Facultät  ist   befugt,  einem  Privatdocenten   bei   leichteren  An- 
stöfsigkeiten   durch   den   Decan   Verwarnung   oder   Verweis   zu   ertheilen 
und   bei  wiederholten  oder gröberen Verstöfsen eines Privatdocenten  auf 
seine gänzliche  Remotion bei dem Ministerium anzutragen.]8 

1. Zusatz. Durch den Staatshaushaltsetat für 1875 wurde dem Cultusminister ein Fonds 
coli jährlich 54 000 M. zu Stipendien für Privatdocenten und andere jüngere für die Univer- 
Bitäts-Laufbahu voraussichtlich geeignete Gelehrte zur Verfügung gestellt. Mit Beziehung 
hierauf erging an die sämmtlichen Facultaten der Landesuniversitäten und der akademischen 
Lehranstalt zu Münster unter dem 24. April 1875 eine Ministerialverfügung. die im Wesent- 
lichen Folgendes bestimmt: 

Aus diesem Fonds sollen theils Privatdocenten, theils solche, die sich zu solchen aus- 
bilden wellen, unterstützt werden. Bei den letzteren ist Bedingung der Unterstützung 
dafs sie sich in ungünstigen Vermögensverhältnissen befinden, die Universitätsstudien ab- 
solvirt und den Doctorgrad ehrenvoll erworben haben, und namhafte Leistungen von sich 
hoffen lassen; in welcher Beziehung vor allem auf wissenschaftliche Arbeiten Werth zu legen 
.st In dieser Hinsieht behält sich das Ministerium vor auf dem geeigneten Weo-e die er- 
forderhehen Ermittelungen zu bewirken. Dagegen wünscht dasselbe bei der Ertheiluno- von 
SttpendieB an schon habilitirte Privatdocenten sich regelmafsig der Mitwirkung- der 
betreffenden Facultaten zu bedienen, welch,, sowohl bei den von ihnen selbst ausgehenden 
Antragen au, solche Unterstützungen als bei den von ihnen erforderten Gutachten nach den 
aachstehenden Grundsätzen zu verfahren haben: 

1. Die Stipendien sollen nur solchen gewährt werden, deren „Lage eine financiell 
beschränkte ist und demgemäfs dem zu Unterstützenden das Verharren in der 
*"**"*" ****** ^s zur Erlangung einer Anstellung unmöglich .nach 
oder doch durch den Zwang zur Aufsuchung eines Nebenerwerbs in einem für 
seme wissenschaftliche Entfaltung gefährdenden Grade erschwert- "vat 
docenten welche als Assistenten u. s. f. eine Remuneration beziehen we den 
regelmafsig nicht berücksichtigt werden können 

2*   erttäten AT dÜrf6ü T SOlChe eH,pf0hlen Werden' v™ -Elchen die Fa- 
cuJtäten   die Überzeugung haben, dafs es im Interesse der Wissenschaft Hert 

SXSÄS 5?  «"* die.^ä^ Unterstützu«: blo^ 

8.   Wer schon  länger habilitirt ist, ohne sich in seinem Fn,.i,p A     , 
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mit Erfolg Vorlesungen gehalten hat; unmittelbar nach der Habilitation nur der- 
jenige, „dessen Habilitationsleistungen die bestimmte Erwartung begründen, er 
werde sich als Docent auszeichnen, oder dessen wissenschaftliche Arbeiten den 
Versuch, ob es ihm gelingen werde, auch als Lehrer Tüchtiges zu leisten, 
wünschenswerth erscheinen lassen". 

4. „Bereits vorliegende Publicationen sind besonders in Betracht zu ziehen und in 
den bezüglichen Anträgen und Berichten nach Werth und Bedeutung zu be- 
leuchten, auch regelmafsig denselben beizufügen." 

5, ..Die Stipendien, deren höchster Jahresbetrag auf 1500 M. festgesetzt ist. werden 
regelmafsig nur auf ein oder zwei Jahre ertheilt werden. Eine Verlängerung 
ist nur soweit statthaft, dafs ein Stipendiat im Ganzen 4 Jahre im Genufs bleibt, 
und wird immer nur erfolgen können, wenn eine wiederholte Prüfung ergiebt, 
dafs die Voraussetzungen, welche bei der ersten Verleihung gehegt worden sind, 
in der Zwischenzeit sich nicht als irrig erwiesen haben." 

2. Zusatz. Absatz 2 des §55 ist durch §9 des Gesetzes, betreffend die Disciplinar- 
verhältnisse der Privatdocenten vom 17. Juni 1898 aufgehoben. 

Das Gesetz, betreffend die Disciplinarverhältnisse der Privatdocenten an den Landes- 
universitäten pp. vom 17. Juni 1898. G. S. S. 125 lautet: 

§ 1. Ein Privatdocent an einer Landesutm ersität, der Akademie zu Münster und dem 
Lyceum Hosianum zu Braunsberg, welcher 

1. die Pflichten verletzt, die ihm seine Stellung als akademischer Lehrer auferlegt, 
oder 

2. sich durch sein Verhalten in oder ausser seinem Berufe der Achtung, des An- 
sehens oder des Vertrauens, die seine Stellung erfordert, unwürdig zeigt, 

unterliegt den Vorschriften dieses Gesetzes. 
§ 2. Das Gesetz vom 21. Juli 1852, betreffend die Dienstvergehen der nicht richterlichen 

Beamten etc. (G. S. S. 4G5), findet auf die Privatdocenten an den genannten Anstalten in 
seinen §§ 3 bis 7, 13, 18, 22 bis 24, 27 bis 30, 32 bis 1«;, 48 bis 50 und 54 mit den aus dem 
Gesetze, betreffend die Abänderung von Bestimmungen der Disciplinargesetze, vom 9. April 
1ST!» (G. S. S. 345) sich ergebenden Abänderungen und mit den nachfolgenden besonderen 
Bestimmungen sinngemäfse Anwendung. 

S 3.   Die gegen Privatdocenten zulässigen Disciplinarstrafen bestehen in: 
Ordnungsstrafen, 
Entziehung der Eigenschaft als Privatdocent. 

§ 4.   Ordnungsstrafen sind: 
1. Warnung, 
2. Verweis. 

Zur Verhängung derselben ist aul'ser dem Unterricbtsminister die Facultäl befugt, bei 
welcher der Privatdocent habilitirt ist. 

Vor Verhängung einer Ordnungsstrafe ist dem Privatdocenten Gelegenheit zu geben, 
sich über die ihm zur Last gelegte Pflichtverletzung zu verantworten. 

Die Verhängung der Ordnungsstrafe erfolgt unter Angabe der Gründe durch schrift- 

liche Verfügung. 
Gegen die Verhängung einer Ordnungsstrafe durch die Facultät findet binnen einer 

mit der Zustellung dieser Verfügung beginnenden Frist von zwei Wochen Beschwerde an 

den Unterrichtsminister statt. 
§5.   Der Entziehung der Eigenschaft als Privatdocent mufs ein förmliches Disciplinar- 

verfahren vorangehen. 
Zur Einleitung desselben ist aufser dem Unterrichtsminister -lie Facultäl befugt, bei 

welcher der Privatdocent habilitirt ist. 

J 
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Vor Einleitung- des Verfahrens durch den Untcrrichtsminister ist der Facultät Gelegen- 
heit zu einer gutachtlichen Aeufserung zu geben. 

Untersuchungscommissar ist der Universitätsrichter; der Beamte der Staatsanwaltschaft 
wird durch den lTnteirichtsminister ernannt. 

§6. Die entscheidende Disciplinarbehörde erster Instanz ist die Facultät, bei welcher 
der Privatdocent habilitirt ist 

In dieser Eigenschaft ist die Facultät als Provinzialbehörde im Sinne des Gesetzes vom 
21. Juli 1852 anzusehen. Für ihre Zusammensetzung- sind dieselben Bestimmungen mafs- 
gebend, welche sonst für die Geschäftsführung- der Facultät gelten. 

§ 7. Die im letzten Absätze des § 45 des Gesetzes vom 21. Juli 1852 vorgesehene münd- 
liche Verhandlung mufs stattlinden, sofern der Angeschuldigte darauf anträgt. In derselben 
ist ein von dem akademischen Senat zu bezeichnendes Mitglied der Universität zu hören. 

Dem Angeschuldigten steht es frei, sich bei der mündlichen Verhandlung des Bei- 
standes eines Rechtsanwaltes als Vertheidigers zu bedienen. 

§8. Es bleibt Königlicher Verordnung vorbehalten, die Bestimmungen dieses Gesetzes 
auch auf die Privatdocenten an technischen und sonstigen Hochschulen in einer der Ver- 
fassung dieser Anstalten entsprechenden Weise auszudehnen. 

§ 9. Alle diesem Gesetze entgegenstehenden Bestimmungen der für die Landesuniver- 
sitäten pp. ergangenen Ordnungen (Universitäts-, Facultäts-Statuten, Reglements pp.) sind 
aufgehoben. 11 ' 

%   56. 

Wer l,,/| der Facultät als Privatdocent Vorlesungen halten will. 
...ills siel, bei derselben habilitiren (§ 44). Zur Habilitation wird Niemand 

zugelassen, als wer den medicinischen Doctorgrad von einer inländischen1 

Facultät rite erworben hat. oder, wenn er auf einer ausländischen Uni- 

versität zum Doctor promovirt worden, doch bereits auf einer inländi- 

schen1 «nie,- ausländischen Universität Privatdocent gewesen ist. wobei 

mdefs dem Ministerium vorbehalten bleibt, auch solchen, die auf aus- 

ländischen Universitäten zu Doctoren promovirt sind, wenn sie auch noch 

nicht Privatdocenten gewesen, Dispensation von dieser Verordnung zu er- 

theilen. Inländer1 hnl.cn zugleich nachzuweisen, dafs sie als praktische 

Arzte schon approbirt sind und der Militairpflicht genügt haben, und 

können «»hue diese Nachweisung nicht zugelassen werden. Dasselbe mit 

von Habilitanden, welche Ausländer und aus einen ,\,v deutschen Bundes- 
Staaten   gebürtig  sind. 

1. Anmerkung.   Nach dem Ministerialerlaß vom 7. Februar 1894 ist unter   Inländer" 
zu versiehe,, „Angehöriger des deutschen Reiches". ••miami, , 

§ 57. 

\'«-h   wird   Xie.ua..den   die   Habilitation   früher   als   drei   Jahre 
nach  vollendetem  akademischen  Quadriennium   gestattet,  welche  hei In 
•-'dem   von   den. Zeitpunkt   an.   da   sic   nut   den Zeugnifs   der Reite  studirt 
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haben, zu berechnen ist. wenn das Ministerium nicht von dieser Be- 

rechnungsweise dispensirt hat. und es mufs zugleich nachgewiesen werden, 

dafs der Habilitande diese drei Jahre nicht nur auf wissenschaftliche 

Weise benutzt,  sondern  auch  die ärztliche  Praxis ausgeübt  hat.' 

[Endlieh hat der Decan, ehe dem Adspiranten, welchen die Fa- 

cultät für zulassungsfähig erklärt hat. die Habilitationsleistungen auf- 

<>e<>el>en werden, hei dem Officio des Königlichen außerordentlichen Ke- 

gierungs-Bevollmächtigten anzufragen, ob der Zulassung des Adspiranten 

keine anderweitige  Gründe entgegen stehen.]2 

Jedem. Acv sich zur Habilitation meldet, hat der Decan die \ er- 

hältnisse eines hiesigen Privatdocenten nach Ahschn. III § 47. .'>4 und .">.'). 

und insbesondere die Ahschn. V§ 115 aufgelegte Verpflichtung ausdrück- 

lich  unter  Aufnahme  eines  Protocolls  bekannt  zu  machen.3 

1. Anmerkung-. Ministerialverfügung vom 13. December 1S7L>: Die Meldung zur 
Habilitation darf erst 3 Jahre nach erfolgter Approbation als praktischer Arzt erfolgen; 
dagegen kommt die Forderung eines Nachweises der Praxis in Wegfall. 

2. Anmerkung. Diese Anfrage ist aufgehoben durch Verfügung des stellvertreten 
den Regierungs-Bevollmächtigten vom 3. Februar 1841. 

3. Anmerkung.    Vergl. Anmerkung zu § 47. 

§ 58. 

Der   Nachsuchende   hat   in   einem   lateinischen   Schreiben   hei   der 

Facultät  um  die Zulassung zur Habilitation  anzuhalten. 

Diesen.  Schreiben sind beizulegen: 
1. Die Documente über alles dasjenige, was nach ^ 56. 57 für 

die Zulassung zur Habilitation erforderlich ist [mit Aus- 

schlufs der erst später vom Decan einzuholenden Genehm- 

haltuns: der Officii des Königlichen auferordentlichen Re- 

gierungs-BcYollniäYlitigten]1; 

2. ein Curriculum  vitae  in lateinischer Sprache2; 

3. eine geschriebene oder gedruckte Abhandlung aus jedem 
der Hauptfächer, über welche er zu loci, gedenkt, in der 

Regel in lateinischer oder auch in deutscher Sprache. Die 

Doctordissertation des Adspiranten darf nicht als hinreichend 

zu   diesem   Zwecke   angesehen   werden. 

1. Anmerkung.    Auhrehol.en, vergl.  * ."»7 2  Anmerk. 
2. Anmerkung.   Nach Ministerialverfügung vom 22. Mai  1867 ist auch der Gebrauch 

(in- deutschen Sprache zulassig. 

■ 
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§ 59. 

Die  Eingabe des Habilitanden nebst allem,  was  dazu gehört, hat 
der Decan in der nächsten Sitzung an die Facultät zu bringen.   Nachdem 
sie sich überzeugt hat.  dafs  dem  genügt  sei.  was zur regelmäfsigen Er- 
langung des Grades erforderlich  ist.  welches  in  Bezug auf den Doctor- 
.-1'"1   na<*  den  in  Absch. II § 8   enthaltenen   Bestimmungen,   soweit   sie 
hierher gehören, zu  beurtheilen ist. wählt sie iu derselben Sitzung durch 
geheime Abstimmung  mit absoluter Stimmenmehrheit  zwei Commissarien, 
denen die genaue Prüfung der eingereichten Pr<»beschriften obliegt.    Keiner 
der   Gewählten   darf  ohne   die   triftigsten   v,.n   der   Facultät   gebilligten 
Gründe   den   ihm   gewordeneu   Auftrag  ablehnen.     Der   Facultät   ist mich 
gestattet,   jedoch  nur in  dringenden  Fällen,   wenn   für dies  Geschäft  ihrer 
Überzeugung   nach   die   Facultät   in   dem   Augenblick    nicht   genügend   be- 
setzt   ist.   einen   zu   ihr  gehörigen   [Fr«.fess<.r Ordinarius  designates   oder 
«■men]1   Professor extraordinarius  [(\LT nicht  mein- blofs designatus ist.]2 mit 
seinem   Einverständnifs  zum  Commissarius zu  ernennen.   <hv   denn   auch 
[in'   s,'in   Gutachten   die   dem   Commissarius   nach  § 66   zustehenden  Ge- 
,,,",,ll',,n   erllält-     Jedem   de.-  Commissarien   werden   zur  Prüfung   vierzehn 
Tage   bewilligt.    Sie  sind  verpflichtet,   über die  Probeschriften  ein   mo- 
tivates   ürtheil  schriftlich   abzugeben,   woraus  erhellt,   in  welchem  Grade 
der Adspirant in Rücksicht auf Gelehrsamkeit  sowohl  als auf Geist  aus- 
gezeichnet  zu  nennen  ist.     Der Decan   läfst   die  Probeschriften nebst  den 
l rtheilen   dw   beiden   Commissarien   sodann   bei   der   Facultät   umlaufen. 
welche  hiernächst  in  einer Sitzung durch  absolute Mehrheit der Stimmen 
über  die   Zulassung  entscheidet.     Zu   einer gültigen   Entscheidung  ist  aber 
erforderlich,  dafs  wenigstens zwei  Drittheile  ,1er  Facultätsmitglieder an- 
wesend  seien;  die  ohne   gültige  Entschuldigung Ausbleibenden  trifft  die 
im § 33  bestimmte Geldstrafe.   Ist einer de- begutachtenden Commissarien 
mchl   Mitglied der Facultät,   so  ist er dennoch   zu .lieser Sitzung   einzu- 
laden,   ist  jedoch   nicht   gesetzlich   verbunden.   Theil   zu  nehmen,   und   zählt 
auch nicht  m  der  Abstimmung.     Fällt   das   ürtheil   in der Sitzung   nicht 

;' ';I,;U'I:;",I-.,;K':   lhm   eine   genügendere   Probeschrift   abzufordern   sei 
w"1'^^Vln°m   k I01* Abl^ eines Jahres vorgelegt werden darf! 
•- « llÄÄn **— oder einen" und 
Vergl. auch §9. fallen fort.   Ministerialerlaß vom 17. September 1870. 

§ 60. 

Hat die Facultät beschlossen, den Ansuchenden zur Habilitation 
zuzulassen, so mufs derselbe eine Probevorlesung, in der Re^el in 
deutscher Sprache, über ein von der Facultät aufgegebenes oder von 
dem Ansuchenden mit ihrer Beistimmung gewähltes Thema vor der ver- 
sammelten Facultät halten. Dem Ansuchenden steht frei, die Vorlesung 
lateinisch zu halten. Will er über mehrere Fächer Vorlesungen halten. 
so ist die Facultät berechtigt, über jedes Hauptfach auch eine besondere 
Probevorlesung zu verlangen, kann jedoch hiervon nach Erwägung der 
Umstände auch abgehen1. 

Zu einer gültigen Entscheidung in dieser Sitzung ist die Anwesen- 
heit von mindestens zwei Drittheilen der Facultätsmitglieder erforderlich, 
und trifft die ohne gültige Entschuldigung Ausbleibenden die im § 33 
verordnete  Geldstrafe. 

1. Anmerkung. Ministerialverfügung- vom 17. April 1868: Wünscht ein Privatdocent 
die Erweiterung der Ihm ertheilten Venia legendi auf ein neues Fach zu erwerben, so ist 
nach t? 58. 3 und § 59 zu verfahren. Der Nachsuchende mufs eine betreifende wissen- 
schaftliche Abhandlung" vorlegen, diese wird von zwei Referenten und von der Facultät 
beurtheilt, wobei die Zahlungen nach § 67 für die beiden Referenten und den Decan zu 
leisten sind. 

§ 61. 

Zur Ausarbeitung jeder solcher Probevorlesung erhält (\^v An- 
suchende eine Frist von viei- Wochen, nachdem ihm das Thema bekannl 
gemacht worden, und nur auf Vorstellung besonderer Gründe kann die 
Facultät   Ausnahmen  hiervon   bewilligen. 

§ 62. 

Nach beendigter Probevorlesung vor der versammelten Facultät 
wird mit dem Verfasser über den Inhalt derselben ein Colloquium ge- 
halten, welches in der Regel >\rv Professor, in dessen Hauptfach die Vor- 
lesung gehört, anfängt, an welchem aber auch jedes andere Mitglied dr\- 
Facultät   Theil  nehmen  kann. 

Die Facultät ist berechtigt, zu diesem Colloquium erforderlichen 
Falls auch einen zu ihr gehörigen Professor Ordinarius designatus, <><U-\- 
Professor extraordinarius, der nicht mein- blofs designatus ist, mag der- 
selbe Commissarius zur Begutachtung der Probeschriften gewesen sein 
oder  nicht,   mit   seinem  Einverständnifs  zuzuziehen,  jedoch   giebt   dieser 
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nur sein Gutachten,  ohne  dafs  seine  Stimme  bei  der  Entscheidung  mit- 
zählte,  und  wird  auch  für diese  Function nicht remunerirt. 

§ 63. 

Nach beendigtem Colloquium entfernt sich der Ansuchende aus 
der Versammlung, und es wird durch absolute Stimmenmehrheit der an- 
wesenden Facultätsmitglieder der Beschlufs gefafst, ob er als Privatdocent 
anzunehmen sei oder nicht. Den Erfolg hiervon hat ihm der Decan 
nach  (\L'V  Sitzung   bekannt  zu  machen. 

§ 64. 

Ist der Beschlufs <\w Facultät günstig; ausgefallen, so hat der an- 
genommene Privatdocent noch eine öffentliche Vorlesung in lateinischer 
Sprache1 über ein Thema, welches ebenfalls auf die § 60 angegebene Weise 
bestimmt wird, zu halten (Univ.-St. Abschn. YI1I § 4). wozu ihm von <\w 
Facultät eine Frist von drei Monaten nach gehaltener Probevorlesung be- 
willigt wird, von welcher die Facultät nur nach Erwägung besonderer 
Gründe Ausnahmen zu machen berechtigt ist. 

1. An in er kuiig-.    Verg], § 58 2. Anmerkung. 

§ 65. 

Die Einladung zu dieser öffentlichen Vorlesung geschieht durch einen 
lateinischen Anschlag, wovon auf Kosten des Privatdocenten 150 Exem- 
plare gedruckt werden. Ein Exemplar wird öffentlich angeschlagen, von 
den übrigen werden zwölf an das Ministerium gesandt, und die erfor- 
derliche Zahl an die Professoren der Universität und die übrigen be- 
sonders   berechtigten   Personen   vertheilt   und   zu   den  Acten   genommen. 
Nach   vollendeter   Habilitation   hat   die   Facultät   dem   Ministerium   die   ge- 
schehene  Vollziehung derselben  anzuzeigen. 

Anmerkung. Nach Ministerialrescript vom 27. Februar 1883 sollen mit der An- 
zeige zugleich eingesandt werden: Mitteilungen über Lebenslauf, Studiengan«- und Schrif- 
ten des neuen Decentan und, nach Ministerialrescript vom 21. August 1883, auch die 
Schill ICH  seihst. ° ' 

§   66. 

Die Kosten der Habilitation betragen aufser fünf Thaler Courant, 

™e von '''"' Decan ''"■ ''''" Universitäts-Bibliothek erhoben und an 
die Quästur  abgeliefert   werden,  für  einen auswärts  promovirten   vierzig 
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Thaler Gold, für einen hier promovirten zwanzig Thaler Gold. Die an 
die Universitäts-Bibliothek zu zahlenden Gebühren sind erst dann fällig. 
wenn der Adspirant die Probevorlesung in consessu Facultatis mit gün- 
stigem Erfolge gehalten hat; die übrigen Gebühren sind sogleich bei der 
Meldung ZU zahlen. Wird der Adspirant gleich nach der Prüfung (\cv 
Probeschriften oder nach der Probevorlesung in consessu Facultatis abge- 
wiesen, so wird ihm die erlegte Summe mit Ausnahme von fünfzehn Thaler 
Gold zurückgegeben. 

Anmerkung-. 5 Thaler Courant  =    15 Mark. 
40        „      Gold        = 136      ., 
20        „ .. =    C,s 
15       .. „ =   51     „ 

§ 07. 

In jedem Falle, die Habilitation mag vollzogen sein oder nicht. 
erhält am Schlüsse des Decanatsjahres der Decan. der die Verhandlung 
l>is zu der Abstimmung ülter die Probeschriften in der deshalb gehaltenen 
Sitzung fortgeführt hat. fünf Thaler Gold aus der Facultätskasse, jedoch 
mit der § 20 festgesetzten Ausnahme, dafs. falls der Bewerber in dev Ab- 
stimmung über die Probeschriften zugelassen worden, aber sein«- Vor- 
lesung in consessu Facultatis nicht mehr unter demselben Decan gehalten 
hat. von welchem die Abstimmung über die Probeschriften geleitet worden, 
diese Remuneration demjenigen Decan zufällt, unter welchem die letzt- 
genannte Vorlesung gehalten wird. Aufserdem erhält am Schlüsse drs 
Decanatsjahres jedes   der   beiden   Facultätsmitgheder.   welche   ein   COmmis- 
sarisches Urtheil in obengedachter Weise abgegeben haben, aus der F.i- 
eultätskasse ebenfalls fünf Thaler Gold. Die Söhne und Brüder d^v fun- 
girenden, emeritirten und verstorbenen Professoren dw Universität, und 
des fungirenden Universitätsrichters, Quästors und Secretärs haben von 
dew Kosten der Habilitation, mit Ausnahme des an die Universitäts- 
Bibliothek  Kommenden,  Befreiung. 

Anmerkun»'. .") Thaler Gold = 17 Mark. 

§ 68. 

Der Facultät bleibt es vorbehalten,   einem  in  der gelehrten Weh 
schon vorteilhaft bekannten Manne, der jedoch die medicinische  Doctor- 
würde  rite   erlangt  haben   mufs,   die  Kosten   der  Habilitation,   mit Aus- 
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nähme des für die Universitäts-Bibliothek zu Zahlenden, und die Prüfung 
selbst zu erlassen, worüber durch absolute Stimmenmehrheit in einer 
Sitzung entschieden wird. 

Vierter Abschnitt. 

Von der Aufsicht der Pacultät über die Studenten und 
von den Beneficien und Prämien. 

§ 69. 

Inlriptfo»   „ All(' 'l'll>.i'-"i,-''» bei der Universität immatriculirten Studenten   deren 

""'''        '   !"" ZT"'" AI,SCl'"- m § *° au%eführten ^cher zum Hauptgegen- 
1   ;u;: :■ h

h;
bejes,sei ™>dafe *«- «** * &***, ,„,,.!,;,.; zu 

- hen Zwecken treabe» wollen, sind gehalten, sich Zur medicinischen 
cacuitat einschreiben zu lassen. 

§ 70. 

Jeder „, der Verordnung des vorigen § Begriffene wird, sofern er 
^nder   auch ein Zengnifs der Reife vorzulegen vermag, in der Regel 

£    '"", de™ ^culationsact,  von dem Decan in L Album £ 
Studenten der Pacultät eingetragen 

RubrikeflnLt"   "   ""   '"' *   ■**""»   «»'* <« 

Fortlaufende  Nummer, 

Datum j der Immatriculation, 
I der Inscription, 

Von welcher Universität, 
Vor-  und   Zunamen. 
Geburtsort, 

Prüfungs-Zeugnifs, 
Abgang. 

cultatis ^th^SSÄS SteIIt ^ ^ "- ««»» Fe- 

gten Siegel d-i^tf"»^1 i" J»* »* «*» *» 
der  I atriculation,   we r ,w ,u r'';   ■   ,"ltl''<'llU't daför bei 

—■ ■ *• -^sirjnsts." 
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einer solchen Universität studirt  hat, die Hälfte (Univ.-St. Abschn. II § 15) 
und  Abschn. VI  § !)). 

1. Zusatz.    Nach   dem Ministerial-Erlals vom 7. Februar «1894 ist unter  „Inländer"  zu 
verstellen „Angehöriger des deutschen Reiches".   Vergl. §56 1. Anmerkung-. 

2. Anmerkung-.    Als  „anerkannte" Universitäten gelten die Universitäten des  deut- 
schen Reiches und die Universitäten zu Wien. Prag- .deutsche Universität), Graz. Innsbruck', 

Bern, Basel. Genf und Zürich.   Vergl. Ministerial-Erlals vom    5. März 1861 
12. October 1871 öenats 

beschlüsse vom S.December 1879, vom 27. Juli 1892 und vom 25. Juli 1894. 
3. Anmerkung-.    Statt „einen Thaler" ist zu setzen „drei Mark". 

§ 71. 

Diese Inscriptionsgebühren gehören  dem   Decan  für  seine  Person. 
Frei werden nur die Söhne und Brüder der fungirenden, emeri- 

tirten und verstorbenen Professoren der Universität und des funsirenden 
Universitätsrichters. Quästors und Secretärs, sowie diejenigen eingeschrie- 
ben, die auf ein gerichtliches Zeugnifs der Armuth und. wenn sie Inlän- 
der1 sind, zugleich auf das Zeugnifs der Reife frei immatriculirt worden 
sind. Der Decan erhält wöchentlich von der Registratur der Universität 
eine Liste der zur medicinischen Facultät gehörigen Immatriculirten, falls 
dieselben nicht schon gleichzeitig mit ihrer Immatriculation auch inscribirt 
worden. 

1. Anmerkung-.    Vergl. § 70 1. Anmerkung-. 

§ 72. 

Will ein Studirender einer andern Facultät der hiesigen Univer- 
sität sein Fach verlassen und sich zur medicinischen Facultät wenden, 
so darf der Decan der letztern ihn nicht eher in das Album derselben 
eintragen, als his er ihm eine Bescheinigung vorzeigt, dafs er dem Decan 
der Facultät, von welcher er kommt, sowie auch <\cv Registratur diese 
Veränderung angezeigt hat. Ein solcher Übergang von einer Facultät 
zur andern kann aber nur am Ablauf oder Anfang eines Semesters Statt 
tinden.    Die neue Inscription geschieht kostenfrei. 

§ 73. 

Der Decan ist verpflichtet, das Album der Studenten <\w Facultät 
in   (\w  gehörigen  Ordnung  zu  erhalten  und   besonders den  Abgang der 
Eingeschriebenen zu verzeichnen.    Sollte dieser auch von  manchem  Ail- 

s' 
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länder nicht officiell angezeigt werden, so mufs der Deean sich doch auf 
Mildern Wegen immer in Kenntnifs zu erhalten suchen, wer anwesend ist 
und wer nicht. 

§ 74. 

Der Facultät im Allgemeinen und dem Decan insbesondere liegt 
die Verpflichtung ob, über die Sitten, den Fleifs und die zweckmäßigste 
Studienordnung der ihr angehörigen Studirenden zu wachen. Sie haben 
möglichst dahin zu wirken, dafs sowohl die allgemeinen naturwissenschaft- 
lichen und philosophischen Yorbereitungs- mid Hülfswissenschaften, als 
auch die eigentlichen medicinischen Studien in dem richtigen Verhält- 
nisse  und  in  passender Folge betrieben  werden. 

§ 75. 

Der Decan hat die besondere Verpflichtung, bei der Inscription den 
neu angehenden Studirenden die notwendigen Weisungen zu ertheilen und 
den gedruckten Studienplan zur Benutzung zu empfehlen; aufserdem sind 
auch alle Mitglieder der Facultät in Beziehung auf alle derselben ange- 
hörigen Studirenden auf gleiche Weise verbunden, durch Rathschläge und 
Ermahnungen sowohl für diesen Zweck als auch zur Belebung und zweck- 
mäfsigen Anordnung  des  häuslichen Fleifses  der  Studirenden  zu   wirken. 

§ 7(1. 

Den betreffenden Lehrern ist untersagt, die Studirenden der Medi- 
cin als Prachcanten zu den verschiedenen klinischen Anstalten und Übim- 

7' z"zuIafen> so lange dieselben nicht die erforderlichen Vorlesungen 
über die theoretischen Lehrfächer der Arzneiwissenschaft bereits gehört 
und s.ch zur Ausübung der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe gehörig 
vorbereite! haben. °       ° 

§ 77. 

Der Decan ist verpflichtet, über den Studienfleifs der bei der Fa- 

otlSr^fT Stud,Tden  halbjährli0h   nach   ''-  eingereichten 
Q^turhsten und  aul  geschehene Aufforderung  von Seiten des Rectors 

^"1Che*Untersuchungen anzustellen, wobei ih.n die Lehrer der 
FacuMt jede nothage Auskunft zu ertheilen  schuldig sind.    Hierbei sind 

';•  ■   *» Statuten der Universität Absehn. II , 3 aufgestelIten Vj 

■»G«— -  'egen.    Der Deean übersendet das Ergebnifs dieser Unter- 
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suchung .lern Rector und fügt nach seinem Ermessen nähere Anträge über 
das gegen einzelne  ünfleifsige  einzuleitende Verfahren bei.1-6 

1. Zusatz. Durch die Bestimmungen der Vorschriften vom 1. October 1879 ist die 
specielle Beaufsichtigung- der Studirenden durch die Facilitate» und deren Decane als auf- 
gehoben zu erachten Eine Controle des bewiesenen Studienfleisses - abgesehen von der 
M^I HL • der

Tf
n

fl
nahmc weni8'stcns einer Privatvorlesung in jedem Semester und der 

Möglichkeit wegen Unfle.sses das Testat verweigern zu können (s. Zusatz zu § 92 - findet 
nur noch bei der Bewerbung um akademische oder sonstige Beneficien statt   s.2.Zus.). 

2. Znsatz. Ministerialerlafs vom 28. November 1853. Es soll kein akademisches Bene- 
hemm vergeben und kein testimonium diligentiae ertheilt werden ohne vorgängige Prüfunff 
des betreffenden Studirenden durch den Decan oder einen von dem Decan dazu bezeichneten 
Professor. 

3. Zusatz. Ministerialerlafs vom 8. Mai 1851 Es ist gestattet bei solchen Prüfungen 
auch einen Professor extraordinarily heranzuziehen. 

4. Zusatz. „Nach dem Ministerialerlafs vom 28. November 1853, welcher durch ein 
Senatsschreiben vom ü. März 1887 in Erinnerung gebracht ist, soll jedes Fleifszeugnifs nur 
auf Grund einer Prüfung ausgestellt werden, welche von einem Professor abgenommen wird, 
den der Decan bezeichnet hat, und zwar in einem der Gegenstände, welchem der Examinand 
„vorzugsweise" seine Studien widmet. Der zeitige Decan hat den« entsprechend Formulare 
drucken lassen, in welchen zuerst das Ersuchen um Abhaltung einer Prüfung mit den, darin 
zu bezeichnenden Studirenden und alsdann das Ergebnifs derselben als testimonium diligentia 
zu vermerken ist." 

5. Zusatz. Ministerialerlafs vom 31. December 1880: „In einem Specialfallc ist von mir 
im Einverständnisse mit dem Herrn Finanzminister dahin Entscheidung getroffen, dafs Zeug- 
nisse, welche Docenten der Universität für nicht immatriculirte Zuhörer über den Besuch 
der Vorlesungen unter Beifügung ihres Amtscharakters ausstellen, dem Stempel für Atteste 
dann unterliegen, wenn sie nicht etwa als vorbereitende Atteste für ein späteres umfassendes 
Abgangszeugnifs dienen, sondern für sich besonders den Besuch der Vorlesung bescheinigen 
sollen." 

6. Zusatz. Ministerialerlafs vom li». August 1841. Gesuche der Studirenden an .las 
K. Ministerium dürfen nicht anders befördert werden, als nachdem der Decan über Fleifs 
und Würdigkeit der Bittsteller ein Zeugnifs hinzugefügt hat. — Nach Facultätsbeschlufs er 
sucht der Decan nötigenfalls den betreffenden Professor Ordinarius des Faches um ein Gut- 
achten. 

§ 78. 

Auf Ansehreiben des Rectors hat der Deean. welcher zuvor durch 
Umlauf von den Mitgliedern der Facultät die erforderlichen Mittheilungen 
eingeholt hat. halbjährlich die Proben des Fleifses, welche von den Stu- 
direnden der medicinischen Facultät abgelegt worden, dem Rector anzu- 
zeigen. Hierunter sind Promotionen und Disputationen, Prämienarbeiten 
und andere gelehrte Schriften oder Arbeiten der Studirenden begriffen, 
welche zur Kenntnifs der Facultätsmitglieder gekommen. 

■ 
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III.   Yon   il.'H 

Beneficien. 

§  79. 

Wenn sich ein Studirender der medicinischen Faeultät eines un- 
sittlichen oder unanständigen Wandels schuldig macht, so hat. abgesehen 
von <l«-m amtlichen Einschreiten des akademischen Gerichts, auch die Fa- 
eultät di«- Obliegenheit, nach Befinden der Umstände entweder privatim 
durch eines ihrer Mitglieder oder durch den Decan die angemessenen Er- 
mahnungen und Warnungen zu ertheilen. Findet die Faeultät Lei einem 
ihr angehörenden Studirenden einen so unverbesserlichen Leichtsinn oder 
eine solche Rohheit des Betragens, dafs alle Ermahnungen fruchtlos sind. 
so hat der Decan zum weiteren Verfahren gegen denselben die competente 
Behörde zu veranlassen. 

§ 80. 

Die raedieinische Faeultät coneurrirt hei «ler Vertheilung der Bene- 
ficien, welche von de.- vorgeordneten akademischen Unterstützungs-Com- 
mission abhängen, sowie hei der Zuerkennung ,1er vom Senat abhängigen 
Stipendien,  namentlich  des aus  der Bendemann'schen Stiftung, durch die 
Person   ihres   l)cc;ms. 

§ 81. 

[Von dem Ministerium ist der medicinischen Faeultät ein Fonds 
zu Unterstützungen für arme und würdige Studirende der Medicin über- 
wiesen. Sie ertheilt diese Unterstützungen in ,1er Form von Prämien für 
gelieferte schriftliche Ausarbeitungen. Keine Prämie soll über 30 Thlr 

™ch ,mt('r 10 Thlr" betraS^ Zur Bewerbung fordert die Faeultät im 
Mai oder Juni jedes Jabres durch einen lateinischen Anschlag an, schwar- 
zen Brett auf, in welchem sowohl die von den, Decan näher zu bestim- 
mende äufserste Frist zur Anmeldung der Ooncurrenz hei dem Decan als 
auch die äufserste Frist zur Eingabe der Bewerbungsschriften, und zwar 
1;:tzt,"v :,,

i" 
,1(-" I5-Ju»" anzusetzen, und aufserdem das. was § 82 über 

die  Vache   in  welcher  die Abhandlungen zu  verfassen sind, bestimmt, 

i:HV1, naCh r
§8tV°en d6r PaCUltÄt ZU nehmenden Rücksichten auf das 

• rü^gszeugnifs, die Studienzeit und Faeultät der Bewerber bekannt zu 
machen sind, 

§ 82. 

Jef Decan  notirt   die  Bewerber,   die  Zeit wie lange   sie  studirt 

''■'' "";■    '■'   tDlä"dern   dM  erforderliche   Prüfungszeugnifs,   die  /,.,,„•, 
 '  AUSSagen  ttbei' 'li(' Vermögensumstände  de   Bewerbe'r und  Z2 
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Beneficien, welche sie geniefsen, über welche letztere er auch von den 
Universitätsbehörden Mittheilungen, soweit es möglich ist. zu erlangen 
suchen muls. Nach seinem Ermessen überläfst dann der Decan entweder 
den Concurrents eine Abhandlung über ein selbständig gewähltes Thema 
einzureichen, oder giebt ihnen seiher ein Thema, oder verweist sie an ein 
Facultätsmitghed, in «lessen Fach das Hauptstudium des Bewerbers ein- 
schlägt, um sich von diesem ein Thema stellen zu lassen. Die Abhand- 
lungen  müssen  in  lateinischer Sprache geschrieben  MIM. 

• r (
An,"'ei'k,'n8'; :Die Abha»dl™8-en müssen in lateinischer Sprache geschrieben sein« 

ist aufgehoben durch Ministerialverfügung vom 22. Mai 1867. 

§ 83. 

Nach Ahlauf der für die Einreichung «1er Probeschriften ange- 
setzten Frist vertheilt der Decan «lie eingegangenen Abhandlungen an die 
Mitglieder «1er Faeultät zur Begutachtung. Den, Ermessen der mit «lern 
Gutachten Beauftragten bleibt überlassen, sich auf jede ihnen zu Gebote 
stehende Art sowohl davon, ob der Bewerber «lie Abhandlung selber und 
ohne fremde Hülfe ausgearbeitet habe, als von der Würdigkeit desselben 
überhaupt zu überzeugen. Der Decan bestimmt gleichzeitig mit der Ver- 
keilung der Abhandlungen die Frist, wann die mit ihrer Begutachtung 
Beauftragten sie wie.hu- an ihn einzusenden haben, und setzt hiernach^ 
eine Sitzung zur Entscheidung über «li«- Bewerbung au. 

§ 84. 

In   dieser  Sitzung   werden   «lie   Prämien   nach   einer  auf «ha,   Grrund 
«ler abgegebenen Gutachten angestellten Berathung, zugleich mit Berück- 
sichtigung der Dürftigkeit «ler Bewerber durch absolute Stimmenmehrheil 
zugesprochen,  wobei insbesondere darauf zu achten: 

1. dafs kein Inländer «■'me derartige Unterstützung oder Prämie 
erhalten kann, wenn er nicht «las Zeugnifs der Reife hat; 

2. dafs kein Student im ersten halben Jahre seiner Universitäts- 
studien eine solche Unterstützung erhalten darf.] 

Anmerkung-. Die seitherige Bewilligung von Geldbeträgen au kleinen Prämien fäll! 
laut Ministerialrescript vom 9. September lss-i fortan fori und treten in Folge dessen die 
§§ 81-84 aufser Wirksamkeit. 

§ 85. 

Diejenigen Studenten der Faeultät, welche verpflichtel   sind,  eines 
Stipendii oder anderer Beneficien wegen eine Rede zu halten oder" zu «lis- 



36 

l\    Von do 
Preisbower- 

bung, 

putiren, haben sich deshalb beim Decan zu melden, welcher die Rede, 

die gehalten, oder die Theses, worüber disputirt werden soll, vorher in 

der Hinsicht prüft, ob dadurch der Bedingung des Beneficii genügt werde. 

und wenn er dies findet, durch einen geschriebenen lateinischen Anschlag 

und durch ein Umlaufschreiben an sämmtliche Lehrer der Facultät zu 

der Handlung einladet. Doch kann sieh ein solcher Student der Ver- 

pflichtung zu disputiren auch als Opponent <»der Respondent entledigen, 
wenn in der Stiftung nichts Näheres darüber bestimmt ist. 

Wenn ein zur Disputation wegen eines Beneficii Verpflichteter über 

Theses disputirt, so geschieht dies unter dem Präsidio des Decans oder 

eines von ihm dazu ernannten und dazu einwilligenden Mitgliedes der 

Facultät. Die Opponenten müssen vorher dem Präses zur Bestätigung 

angezeigt werden. Ein Zeugnifs über die Vollziehung einer solchen Hand- 
lung wird  von  dem  Decan auf Verlangen  gegeben. 

§ 86. 

Verlangt eine Behörde oder ein zur Facultät gehöriger Studirender 

von i\w Facultät ein ürtheil über eine ex lege stipendü von dem Stu- 

direnden gelieferte Probearbeit, und die Facultät findet sich dazu ver- 

pflichtet oder geneigt, so wird dasselbe von einem geeigneten Mitglied,- 

>^'v Facultät nach der Bestimmung des Decans oder erforderlichen Falls 

der Facultät selber abgefafst und vom Decan ausgefertigt. 

§ 87. 

Die Facultät stellt jährlich am Geburtstage Sr. Majestät des Königs 

ans    dem   Gebiete    der   medieinischen   Wissenschaft,   eine  wissenschaftliche 

Preisaufgabe, welche, wenn auch die Hauptgrundsätze ans den Vorträgen 

der   Lehrer   bekannt   sein   sollten,    dennoch   eigenes   gründliches   Forschen 

-•fordert, und so gewählt sein mnls. dafs ihre Behandlung sowohl tüchtige 

wissenschaftliche Bildung  als Beurtheilungsgabe  beurkunden könne.    Den 

Vorschlag  zu der Aufgabe hat der jedesmalige Decan:   derselbe   wird  in 

emer   vor   den,  20. Juli zu  haltenden  Sitzung berathen.    Zur Annahme 

eines   Vorschlages   wird   absolute   Stimmenmehrheit  erfordert      Falls   kein 

Vorschlag des Decans angenommen wird, steht es den übrigen Mitgliedern 

der Facultät zu  Vorschläge zu machen,  über welche auf dieselbe Weise 
entschieden wird1. 

3: 

im jede der vier Facultäten gegründet werden. P 

§ 88. 

Nur immatriculirte Studenten der hiesigen Universität können sich 
Lim den Preis bewerben. Die Abbandinngen müssen in lateinischer Sprache' 

abgefafst sein, und vor dem 4. Mai des auf das Jahr der Bekanntmachung 

folgenden Jahres versiegelt unter der Adresse der Facultät bei dem Se- 

cretär der Universität abgegeben werden. Der Abhandlung ist ein ver- 

siegelter Zettel   beizulegen,  welcher inwendig den Namen  des Verfassers 

enthält, aufsen aber mit demselben Motto versehen ist, welches unter dem 
Titel   der  Abhandhing  selbst  steht. 

Der Secretär hat die eingegangenen Sc],ritten nebst den da/n ge- 
hörigen   Zetteln   sogleich   an   den   Decan  zu   befördern. 

Der  Decan   oder,   falls  die  Aufgabe   nach   § 87   von  einem  andern 

Mitgliede   der   Facnltät   gestellt  sein   sollte,   dieses   Mitglied   prüft   die   ein- 

gegangenen   Abhandhingen   zunächst.   .....I  jener   läfst   sie   hierauf,   mit   dem 

schriftlichen   Gutachten   des   ersten   Prüfenden   versehen,    bei   den   übrigen 

Facultätsmitgliedern umlaufen; diese haben ihr Gutachten gleichfalls schrift- 

lich abzugeben. Mit Berücksichtigung aller schriftlichen Urtheile wird dann 

in einer, nicht später als den L>(>. Juli zu halt,Malen Sitzung nach vor- 

gängiger Berathung der Preis, welcher in einer goldenen Denkmünze, 

25 Ducaten2 an Werth besteht, und nach Befinden ein Accessil ertheilt, 
in Folge dessen ein,- öffentliche ehrenvolle Erwähnung des Namens des 

Verfassers Statt findet. Die Entscheidung geschieht durch absolute Stim- 

menmehrheit. Die in dieser Sitzung ohne gültige Entschuldigung aus- 

bleibenden ordentlichen Mitglieder ih-v Facultät trifft die im § 33 ver- 
ordnete Geldstrafe. 

1. Anmerkung-.    Die Abhandlungen   können   in  deutscher odor lateinischer Sprache 
abgefafst sein.   Ministerialverfügung vom 8. November L869. 

2. Anmerkung.    „25 Ducaten- = 253 Mark. 

§ 89. 

Wird   ein   Preis   nicht   ertheilt.   SO   verbleibt   er  der   Facultät   in   (lev 

Art.  dafs sie dieselbe Aufgabe zur nächsten Preisbewerbung wiederholen 
oder  statt ihrer  eine   andere  stellen kann.   Wird er auch dann nicht ertheilt. 

so bleibt das Weitere (\rv Entscheidung des Ministeriums vorbehalten. 
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8 90. 
Dle Abfass»nS  der in   lateinischer Sprache'  an dem  Geburtstage 

S».  Majestät  des K6„Igs   Qach   der Pestrede ,u   verkündigenden   Urtheüe 

 |#deW> ™  welchen, der Vorschlag zu der Aufgabe gemacht 
"1;1""-  f der Decan stellt dieselben spätestens bis ,  25. Juli den, 

^•ofessor der Beredsamkeit zu. Der Preis wird „ach der Verkündigung 
des Siegers den, Decan eingehändigt, welcher auf Verlangen des Siegers 
den Namen desselben auf die Denkmünze  eingraben läfst"    Die uneröfi- 

tenZ^el werde bst den Abhandlungen an Diejenigen,  welcheTh 
dazn leg*™,  ,,,„,,,  ,,,,  Universitäts-Secretär zu rückgegeben       \, 

,"• gekrtotfn **«**> -den de,, Essern zu völligereem K 
^-~,  doch steht es  der Facultät frei,  v^er eine ^ 

2. Zusatz.     Nach   dem   Ministerial,,!;.is   vom   98 März IHOr,   anll    ,.     T      L 

»* der Kehrseite .1,, Medaille einzugraben ist, lauten: ^^ Wdclle 

N. N. 
Silesius (Vaterland 

a facultate med. etc. Univers. Berol. praemio ornatus 
HI. Aug-. MDCCC .... 

V.   Vom   \l,- 

von d. Zeug 

§ 91. 

,      „.t'1"1' ,''" der   Faoultät   eingeschriebene   Ausländer,   falls  er kein 
i i   Abgangszeugmfs  nimmt,   ist  verpflichtet,   seine,,   \|,„.    vr,     ,      , 

».,,,„, ke ,,,. ::,.,.'x' ';■"'",,fc":de-i:"""- ' *'° <"p- 

■< '™wt«:dir~^rti f\ r- • «* 1 - - — - - iÄÄ-ar 
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7,in;Wr StUfende die  in  de™  Reglement  über die Meldung der Stu- 
direnden   zu  den   Vorlesungen   und   die   Bezahlung   des   Honorars   vom 
11. April  1831  enthaltenen Vorschriften  erfüllt   hat.   nach   welchen   sich 
Lehrer und  Studirende  der Facultät  zu  achten  haben,    öffentlich   oder 
unentgeltich angekündigte Vorlesungen werden in dem Anmeldungsbogen 
nur auf Verlangen  testirt.    Di,  Zeugnisse  müssen  den  Grad  des bele- 
senen Fleilses ausdrücken,  insofern  der  Lehrer dies zu  thun   im  Stande 
ist   und sollen in der Regel am Schlüsse des Semesters,   nicht  früher als 
acht läge vor und nicht später als acht Tag, nach Beendigung  der Vor- 
lesung,  und  zwar eigenhändig  ertheilt werden;   nur  den  «lie   hiesig  Uni- 
versität  Verlassenden  ist  gestattet,   sechs Wochen   vor dem  Schlüsse  des 
Semesters sieh  das Zeugnils des Lehrers geben zu lassen.    Vorlesungen 
welche nicht  von  Lehrern   der   Universität  als  solchen   gehalten   werden 
können  m   den  Anmeldungsbogen gar nicht   aufgenommen,   noch   minder 
darauf testirt werden (Univ.-St. Abschn. \ III §   l).]1"2 

aufo-ehobtnlmeikUng'   Die Fleifszeu8'nisse sind nach Ministerialrescript von,  18. April 1865 

. .JA"m*rklng- üeber die Eintragung der Testate ist durch .Im § 15 der Vor- 
schriften fur die Studirenden der Landesuniversitäten vom 1. October 1879" Folgendes be- 
stimmt worden: 

„Innerhalb der letzte, vierzehn Tage vor dem vorgeschriebenen Schlüsse 
des Semesters haben sich die Studirenden bei den Lehrern, deren Vorlesungen 
sie hören, abermals persönlich zu melden und sie um Eintragung ihres Namens 
und des Datums in die für die Abmeldung- bestimmte Spalte des Anmeldebuchs 
zu  ersuchen.   Zu einen, früheren Termine darf die Abmeldung nur erfolgen 
wenn in das Anmeldebuch die besondere Erlaubnifs des Rectors eingetragen ist 
oder   die  Bescheinigung   über   die  erfolgte   Meldung zum   Abgange   von   der 
Universität und über die Zahlung der Abgangszeugnifsgebühren vorgelegt wird, 
Wenn die   Abmeldung  einer Vorlesung  wegen  Abwesenheit.  Krankheil  oder 
Tod eines Lehrers nicht rechtzeitig vorgenommen werden kann, so ist sie inner- 
halb  der oben bezeichneten Frist  bei dem Decan der betreffenden  Facultät zu 
bewirken.    Ist   der Studirende   ohne   sein  Verschulden   an   der Jiiiichnltung der 
Abmeldungsfrist   verhindert   worden,   so hat er dies dem Rector nachzuweisen 
und ihn um Eintragung eines -lie nachträgliche Abmeldung gestattenden Vermerks 
in das Anmeldebuch zu ersuchen.   IM die Abmeldung unterblieben oder nach 
Mafsgabe der vorstehenden Vorschriften zu  früh oder zu späl erfolgt, so wird 
über die Vorlesung kein Vermerk in das Abgangszeugnifs aufgenommen." 

Vergleiche auch Runderlafs des Rectors an die Universitätslehrer vom 8. Februar 1892. 
„Tn  Folge   neuerdings   hervorgetretener  Zweifel  hinsichtlich   der  für  die   Studirenden 

geltenden Anmeldungsfristen wird hiermit darauf aufmerksam gemacht, dass die bestehenden 
Vorschrift,',, (§ 15 der Bestimmungen von, 1. October 1879  de,, „ichi abgehenden Studirenden 
keineswegs ein Recht geben, schon 14Tage vor dem festgesetzten Schlüsse des Sei iters 
den  Vollzug  der  Abmeldung zu  beanspruchen,  sondern  dieselben   lediglich  anweisen, 
innerhalb   dieser  Frist  bei den Lehrern,   deren Vorlesungen  sie hören, Bich persönlich 

6« 
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zu melden und sie um Eintragung ihres Namens und des Datums in die für die AJbrneldun» 
bestimmte Spalte des Anmeldungsbuchs zu ersuchen. 

Den Lehrern wird durch diese Bestimmung implicite die Befugnifs ertheilt   inner- 
halb der letzten vierzehn Tage vor dem Semesterschlusse die Abmeldung- ohne Weiter',.' 
zu   vollziehen,   wogegen   bekanntlich   „zu   einem  früheren   Termin   die   Abmelduno.  nur 
erfolgen darf, wenn in das Anmeldebuch die besondere Erlaubnils des Rectors eingetrac 
ist  oder  die  Bescheinigung  über die erfolgte Meldung. zum Abgänge von der Universttöt 
u. s. w.  vorgelegt wird-. wlM 

v       uD-l! Hef6D  üniversität8lehl,ei'  sind   aber  nach   den   sämmtlichen   zur Zeit geltenden 
Vorschriften   durchaus   berechtigt, je nach dem  beabsichtigten Termin  des Schlusses    , 
Vorlesungen   unter Einhaltung jenes vierzehntägigen Zeitraumes den Zeitpunkt, von welchen 

wollen  ih™ 7U erSdl,'f fÜI dle Ab,neWim& d6r Dicht ab^ehenden Studirenden glwäl2 
Z Zuhorerschait gegenüber nach eigenem Ermessen festzusetzen, wobei tie s 
verständlich unter besonderen Verhältnissen auch Ausnahmen  von dieser ihrer Fes1t! 

/asatz.   Mmisterialerlass vom •_>. Juni ls90, 

„1. Die Universitätslehrer sind verpflichtet,  in allen Fällen, in welchen sie   «., 
toch eigene Wahrnehmung oder auf andere Weise, ,« de • Ueb     eu"un 
langen,   dass   ein  Studirender die  Vorlesung  nw,.„J• i.     f 8 

wesentlichen Unterbrechungen besucl t I.     TiP ^       P °der  "'"' mit 

schrifteil ('     '  ,etZt,r Absatz   der  angeführten  Vor- 

and Leistung,,, auspellen. C"e" e"Wh»*> Zeugnisse über I 

unter 
Dazu wur 

ö gegeben: 
die Universil.if- 

Unrleiss ihrer Zu- 

••   »-h die Bestimmung in N„ j M™ *"* 
Iehrer nicht verpflichtet   1,'. r        , CS EHasses we«ten 
»8rer auszuüben ' C°""'0l,e ubo1' tol Fleifs oder i 

'" Es ist den Universitätslehrern nach No 1 Ah, i    •,      , 
n.gung der Abmeldung, zu ertheilen   „•,',,,        J,       ""benommen, die Beschei- 
««  Vorlesung   durch  militärdiensUicI   V      ,   ""^''»^^it«'» im Besuche Be i-"^ünde «--JHäKSä °"c''a,,derc triftist' 

§ 93. 
"»■ii   von   der  Universität  abc I 

besondere   Studienzeugnisse  oder Z      •"  Studirenden   werden   keine 
"'■.-■■" ausgestellt, sondern .K^uS^'T,   ^  Pleifses   vo"   Faeultäts- 

Beil ,.  ,..  ,     ' dem üniverS1tätSrichter nach- 

oder müssen, haben 
zusuchen,  worüber 
.1 

usuchen,  worüber in der Beilao-e l    i     „       Umversitätsrichter nach- 
:" V '•-' bestimmt ist'.   |„ da

ö
g  .',      " (,"s^,'"  für die Studirenden Abgan^ug„ifs „,,,,„„ die Qach s, 92 
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abgegebenen  besonderen Zeugnisse aller Lehrer der Universität v lern 
damit beauftragten Kanzleibeamten der Universität aufgenommen 

Der Decan der  medicinischen  Facultät  zeichnet die Abgangszeuo- 

ZSQ'  S°Wie  ! ''  die  ihre Stel,e   «terimistisch   vertretenden vorlLfi^n 
Abgangszeugnisse der zu dieser Facultät gehörigen Studirenden (Univ.-» 
Abschn.VI§ 29) mit den übrigen dazu verordneten Behörden, und ist 
fur d.e richtige Übertragung der Specialzeugnisse der Lehrer aus dem 
Anmeldungsbogen in das Abgangszeugnils, sowie bei den Inländern für 
die verordnete Resumption des Schulzeugnisses, mit welchem sie die Uni- 
versität bezogen haben, oder des später erworbenen Zeugnisses der Reife 
verantwortlich. 

_ _ Bei Vollziehung des Abgangszeugnisses eines Studirenden der me- 
dicinischen Facultät hat er die Ertheilung desselben in dem betreffenden 
Album zu vermerken. In demselben ist auch anzumerken, wenn das 
akademische Bürgerrecht eines Studirenden der Medicin suspendirt wird 
oder nach der bestehenden Verfassung gänzlich aufhört, sobald dem 
Decan eine amtliche Kenntnifs darüber zukommt. 

Der Decan erhält von jedem Abgangszeugnis eines Studirenden 
der medicinischen Facultät Einen Thaler (3 Mark), wovon Niemanden 
als den Söhnen und Brüden, der fungirenden, emerithten und verstorbenen 
Professor,.,, der Universität „„,1 des fungirenden Universitätsrichters, Quästors 
und Secretärs eine gesetzliche Befreiung zusteht. 

1. Znsatz.   (Jeber die Anmeldung zum Abgangszeugnifs  ,„„1  die Ausfertigung  des 
letzteren bestehen bei der hiesigen Universität folgende zum Theil auf älteren gesetzlichen 
und statutarischen Vorschriften,  zun, Theil  auf den Anordnungen der .Vorschrifte,  
1. October 1879" beruhende Bestimmungen: 

Einen, jedem Studirenden wird auf seinen Antrag bei seinem Abgang von der Uni- 
versität ein Abgangszeugnifs ausgestellt. Die Anmeldung dazu Kann seh.,,, innerhalb der 
letzten vier Wochen vor dem gesetzlichen Semesterschlusse erfolgen. Die Studirenden 
müssen sich zu diesem Zweck persönlich auf der Üniversttäts-Registratur melden Der 
Registrator ertheilt über die erfolgt,. Meldung eine Bescheinigung und iibergiebt mit dii 
dem abgehenden Studirenden die demselben bei seiner Immatriculation abgenommenen 
Legitimationspapiere    Demnächst  sind  auf der Universitäts-Quästur die Gebühren  für das 
Abgangszeugnifs zu entrichten, worüber die Quästur auf der vo r Registratur ertheilten 
Bescheinigung Quittung ertheilt. Unter Vorlegung der vorgedachten Bescheinigung isl 
sodann die Abmeldung der Vorlesungen von den Lehren, zu erbitten und hierauf das 
Anmeldebuch mit jener Bescheinigung im Amtszimmer des CJniversitätsrichters abzugeben. 
Alsdann wird das Abgangszeugnifs ausgefertigt und dem abgehenden Studirenden in dei 
letzten Woche vor dem gesetzlichen Semesterschlusse ausgehändigt, In das Abgangszeugnif 
werden aufgenommen : 

M 
■ 



I. \ on dem 
Grade, wel- 

chen  die   Pa- 
cultal erthoilt. 

II. \ mi der 
Bewerbung 

um die Pro 
motion. 
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l. ^mmtUche  gehörte Vorlesungen,   wenn  bei jeder  der Vermerk   des  Lehrers 
betreffs der rechtzeitigen An- und Abmeldung sich befindet- 

An.Äi 21"  tS ,f öl?e Verhalt°n  dGS  ******* Studirenden   unter Angabe der etwa ertheüten Verweise und Strafen; 
3. der Betrag der etwa gestundeten Honorare; 
4. etwaiger Uebertritt von einer Facultät zur andern- 
5. etwaige Promotion; 
6. etwaige Löschung im Album. 

Die Ausfertigung- von besonderen Anwesenheit*-, Sitten- und   auf Grund vnn n.        ♦ 
Zeugnissen auszustellenden) Fleifszeugnissen ist auf der HegiZ,ul zu leZll^n *" 

§ 94. 

Im  Lauf, des Semesters fertigt  die Facultät  fur die   bei  ihr ein- 
geschnebenen Stufenden durch den Decau Studienzeuguisse aus', welche 
Iff memals als Abgangszeugnisse benutzt werden  können   und dTrfen 
ondern nur zu anderen besonderen Zwecken, namentlich zu, Erlangung v 

Nutzungen oder zun, Ausweis Beneficiirter über ihre Studien" dfenen 
D» ^-eldung  dazu   geschieht auf der Üniversitäts-Registratur, welcW 

^W   ^^   ^'^^r   —'— At.n,,],!,.,^!,^,   ein.n1..i<-h.n   i.t.    I i !U 
Testate müssen sich jedoch  der Natur der Sache nach für das laufend 

Wst,- ;illf d, »,lofse Bezeugung der Annahme der Vorlesungen bes^rän 
ken.    Aufser den Copialien au die Kanzleibeamten werden tu,- dieiS 
dienzeugnisse keine Gebühren entrichtet. 

Fünfter Abschnitt. 

Von der Ertheilung der Doctorwürde. 

 MJ-ciXfTc£&t 2 fht! "1"Würde des "— 
(|(|                    der oesamZn  TT     " "^S1^  daSselbe  **er 
sch„.n§9). ünlVemtät  Seübt  —1  (Univ.-St.Ab- 

* 96. 

^^"•^5r^^^ «* *-igste„s [»^- is, vi(, ,„,,.,:;:  . rrr-und T- - - « 
g«ng 'l- Zeugnisses der Reife studirt 
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haben, falls derselbe nicht eine von dem Ministerium ihm für die Pro- 
motion ertheilte Dispensation von dem Quadriennium „,1er der angegebe- 
nen Berechnung desselben oder von der Ertheilung des Zeugnisses der 
Reife beibringt. In dem Alter der Studirenden befindliche und immatri- 
culationsiähige Candidaten, welche hei der hiesigen Universität [,„1,,. bei 
dem medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Jjistitut „,1er hei der 
Militär-Akademie]8 entweder gar nicht [mmatriculirt gewesen oder vor der 
Meldung zur Promotion von hier abgegangen sind, müssen siel,, wenn sie 
auch das Quadriennium schon vollendet haben, ,1er Jurisdiction we°-en 
zuvörderst wieder hier immatriculiren lassen.   Sowohl diese als noch im- 
matneuhrte Studirende  der hiesigen Universität, welche sieh ,.,„•  IV, - 
tion melden, müsse,, vor der Meldung ein vorläufiges Abgangszeugnis 
nehmen und erhalten das wirkliche Abgangszeugnis erst nach der Pro- 
motion, damit Me his dahin „,,ter akademischer Gerichtsbarkeit stehen. 
Wenn der Candidat [den, medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms- 
Institute „der der Militär-Akademie]-' angehört, so mufs er hei seiner Mel- 
dung die Erlaubnifs des König]. General-Stabs-Arztes beibringen. 

vr- • /' A,n 1
nr*kUn8'" Statt »Inländerö zu setz™ „Angehöriger des Deutschen Reiches«. Ministenalerlafs vom 7. Februar 1894. 

2. Anmerkung.    Statt   „Medicinisch-chirurgisches   Friedrich-Wilhelms-Institut«   und 
„Militär-Akademie0 mufs es lauten „Kaiser-Wilhelms-Akademie*. 

Znsatz:   Hinsichtlich dos Alters der Candidaten findet seit dem I.October 1879  koine 
Beschränkung- mehr statt. 

Immatrieulationsfahig- sind nach den Vorschriften vom 1. October L879 folgende Personen: 
..Wer als Studirender bei einer der Landesuniversitäten, pp. aufgenommen werden »dl, 

hat sich über seine bisherige sittliche Führung auszuweise... Wer bereits vorher andere 
Universitäten besucht hat, ist verpflichtet, die ihm von diesen ertheüten Abgangszeugnisse 
vorzulegen. 

Zum Nachweis der wissenschaftlichen Vorbildung für das akademische Studium haben 
Angehörige des Deutschen Reiches aufserdem dasjenige Reifezeugnifs einer höheren Lehr 
anstalt beizubringen, welches für die Zulassung zu den ihrem Studienfach entsprechenden 
Berufsprüfungen in ihrem Heimathsstaate vorgeschrieben ist. 

Ausländer können immatriculirt und bei jeder Facultät eingetragen werden, sofern sie 
sich über den Besitz einer Schulbildung ausweisen, welche dem Berechtigungsschein zum 
Einjährigfreiwilligen im Wesentlichen gleichwertig ist. Die Fassung der beiden vorstehenden 
Absätze beruht auf dem Ministerial-Erlafs vom 7. Februar 1894 

Immatiiculalionsunfähig-sind nach § .". der „Vorschriften vom I. October 1879« folgende 
Personen: 

1. Reichs-, Staats-, Gemeinde- oder Kirchenbeamte; 
2. Angehörige einer andern preussischen öffentlichen Bildungsanstalt, sofern nichl 

besondere Bestimmungen eine Ausnahme begründen; 
3. Personen, welche dem Gewerbestande angehören. 
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Zusatz: Ministerial-Erlafs vom 13. December 1843: Solche Studirende, welche auf der 
hiesigen oder einer andern Universität das Triennium vollendet und hierüber die auf den 
von ihnen besuchten Universitäten üblichen Abgangs-Zeugnisse bereits erhalten haben, sind 
nicht verpflichtet, behufs der Bewerbung um die Promotion ein Abgangs-Zeugnifs zu nehmen, 
vielmehr statt desselben nur eine kostenfrei zu ertheilende Bescheinigung des Rectors und 
des Universitäts-Richters über ihr diseiplinarisches Verhalten auf der Universität beizubringen. 

Diejenigen Studirenden, welche bereits früher die hiesige Universität besucht haben 
und sich behufs der Bewerbung um die Promotion wiederum hier iinmatrieuliren 
lassen, werden unentgeltlich iminatriculirt, sobald sie durch ein Zeugnifs des Decans der 
betreffenden Pacultät nachweisen, dafs sie sich zur Doctorprüfimg bereits gemeldet haben. 
Vergl.Senatsbeschlufs vom 23. September 1S46: Diejenigen Candidaten, welche zur hiesigen 
Universität nur in der Absicht kommen, um zu promoviren, sollen zum Examen behufs 
der Promotion nicht eher zugelassen werden, bis sie die erfolgte Immatriculation nach- 
gewiesen haben. 

Soll einem auf ausländischen Universitäten vorgebildeten Candidaten diese Studienzeit 
auf das Triennium angerechnet werden, so bedarf es hierzu einer Dispensation des Ministe- 
riums, die nur auf das Gutachten der Pacultät nach Prüfung der eingereichten Arbeit ertheilt 
zu werden pflegt. Nach Ministerial-Erlafs von. 3. December 1891 wird dazu der Nachweis 
gefordert, dafs der Zuzulassende sein Studium auf Grund zulänglicher Schulbildung begonnen 
und ordnungsmäfsig betrieben habe, durch Vorlegung vollständiger Zeugnisse°der&Schul- 
1111,1 Universitätsbehörden und, sofern die bei ausländischen Prüfungen u. s. w. zu stellenden 
Anforderungen nicht genügend bekannt sind, auch durch Beibringung darauf bezüglicher 
l'.eläge. 

„Vorläufige Abgangszeugnisse" werden nicht mehr ausgestellt, sondern der Promo- 
rendus hal eine Bescheinigung von der Registratur, dafs er behufs der Promotion seine 
Anmeldung zum Abgangszeugnis eingereicht hat, vorzulegen. Diese Bescheinigung feilt 
bei denjenigen Studirenden, welche „promotions causa- iminatriculirt worden sind, fort. 

Ein Studirender, welcher im letzten Semester seines Aufenthaltes auf der Universität 
connlurt oder relegirt worden ist. darf nicht zu den Facultäts-Prüfungen und zu der Pro- 
motion zugelassen werden, auch wenn er schon das Triennium resp. Quadriennium vollendet 
und sämmtliche Testate über die vorschriftsmäfsig zu hörenden Vorlesungen erhalten haben 
sollte bin solcher Studirender muss vielmehr noch eine andere Universität besuchen und 
von d,eser en, Zeugnifs -eines Wohlverhaltens beibringen, falls nicht besondere Gründe zu 
einer Ausnahme vorliegen, über welche dann an den Cullusminister zur Entscheidung zu 
berichten ist.    (Ministerial-Erlafs vom 23. Mai 1844. 

Alle, welche   bei der medicinischen  Pacultät die Doctorwürde er- 
werben wollen   mtisseii zuvor ein Zeugnifs einer inländischen philosophi- 
SChe" V"   I"' beibVmgen' :ms Welchem ^vorgeht, dafs sie in dem philo- 
sophischen rentamen, welches den Zweck hat w ermitteln, inwiefern der 
>.^,;i,nh,s die erforderlichen Kenntnisse in ,1er Logik und Psychologie, 

lu's,,/t- ;'"  oder wenigstens mittelmäfsig bestanden sind 

f    •       . ^or ^n Grad eines Doctors oder Magisters der Philosophie 
iml   Cmer  inlandlSChen  ^  —rben, ist von diesem Tentame" ei 
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bunden. Ausländer sind unbedingt verpflichtet, sich «lern Tentamen zu 
unterwerfen, wenn sie demnächst die Preufsischen medicinischen Staats- 
prüfungen machen wollen: andere Ausländer können in den Fällen, in 
welchen die mediciniseke Facultät es nach ihrer besonderen Instruction 
zulässig findet, ohne das Tentamen zur medicinischen Doctor-Promotion 
zugelassen  werden. 

Zu jedem bei der hiesigen philosophischen Facultät abzuhaltenden 
philosophischen Tentamen eines Studirenden der Medicin wird der Decan 
(\w medicinischen Facultät eingeladen, damit er Gelegenheit habe, die 
allgemeine wissenschaftliche Bildung der Oandidaten keimen zu lernen 
und sich zu überzeugen, dafs dieses 'rentamen das rechte Mafs der des- 
fallsigen Anforderungen weder unter sich lasse noch  überschreite. 

Anmerkung-.    Vergl. Bekanntmachung des  Reichskanzler-Amtes   vom   2. Juni INS.". 
betreffend die ärztliche Vorprüfung-. 

§ 98. 

Erst nachdem der Candidat die §§ 96 und !)7 bestimmten Qualitä- 
ten und Leistungen nachgewiesen hat. kann derselbe von dem Decan zu 
den medicinischen Vorprüfungen zugelassen werden, deren Ausfall über 
seine Zulassung zum Examen rigorosum entscheidet. Die medicinischen 
Vorprüfungen bestehen in einem schriftlichen und einem mündlichen Ten- 
tamen. 

Anmerkung.   Durch Ministerialverfügung vom 31. Mai 1878 ist der jeweilige Decan 
ermächtigt,   Candidaten,   welche   bereits   als   Arzt«'   approbirt   sind, von   dem   schriftlichen 
Tentamen medicum und, falls sie die ärztliche Prüfung in Berlin bestanden haben, von 
dem Tentamen medicum überhaupt zu entbinden. 

$ 99. 

Das schriftliche Tentamen wird von dem Deem, in dessen Wohnung 
mit dem Candidaten vorgenommen, indem er demselben eine Aufgabe aus 
der theoretischen oder praktischen Medicin ex tempore und ohne alle 
äufseren Hülfsmittel in lateinischer Sprache zu bearbeiten (lbergiebl und 
streng darauf sieht, dafs der Candidal we.Irr vor beendigter Arbeil das 
Haus verläfst, noch sich äufserer Hülfsmittel, Bücher u. ^. w.. bedient. Die 
schriftlichen Ausarbeitungen sollen einerseits eine Ergänzung .Im- münd- 
lichen Prüfung in  sich  begreifen, andererseits auch  für dir  praktische Be- 

7 
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fähigung des Doctoranden  und für seine Fertigkeit in schriftlicher Erör- 

terung wissenschaftlicher Aufgaben Gewähr leisten. 

Anmerkung-.    Vergl. 2. Anmerkung- zu § 105. 

§   100. 

Wenn die schriftliche Ausarbeitung ungenügend ausgefallen ist. so 

hat der Decan den Candidaten sogleich zurückzuweisen, und ihm aufzu- 

gehen, vor einer Wiederholung der Anmeldung sieh erst besser vorzu- 

bereiten. Ist sie aber genügend ausgefallen, so läfst er den Candidaten 

zu dem mündlichen Tentamen zu, in welchem er denselben in den Haupt- 

fächern der gesammten Medicin in lateinischer Sprache prüft. 

Anmerkung-.   Vergl Anmerkung- zu § 105. 

§ KM. 

Nach dem Ergebnisse der mündlichen und schriftlichen Vorprüfung 

entscheidet der Decan über die Zulassung des Candidaten zu dem Examen 

rigorosum pro gradu Doctoris. Hat der Candidat solche Kenntnisse <,- 
Z,Mf d

T
afs der DeCan erwa1^ kann, er werde in dem Rigorosum be- 

steben können, so kündigt er demselben die sofortige Zulassung zu dieser 

Hauptprüfung an. Findet er die Kenntnisse (},s Candidaten im Ganzen 

zwar genügend, m einzelnen Fächern jedoch noch Lücken, so läfst er ihn 

zwar^zu, setzt^aber den Termin  des Rigorosi um  einige  Monate  hinaus. 

^se^ 
mss     gezeigt  hat,   noch   besser  zu   bearbeiten.     Bei   gänzlicher   1 nzuläno- 

hkei     er Kenntnisse wird der Candidal zurückgewiesen,  mit der Aul 

f'r t, 7    I  r?   W16derh0lten  Tenta-en   zu   unterwerfen      Wenn 

•7 hJ >"       g/n   tleFaCUltät   ^   Ä   **™   flber 
*e Zulassung desselben zu  dem Rlg0rosum  durch Stimmenmehrheit  ent- 

§  102. 

'N    N i"1" Wenn   ein   Candidat   nach    ibWnrm   ,1       v 
ET0r

S°-^can würdig beiden ist, zu dem fc 
,,:,t  Jen-eb Gesuch  um Zulassung  zu Vi ™ 7^™' *° 

B  zu  oem  Rigorosum   in   lateinischer 

Vorprüfungen   von   dem 
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Sprache an die Facultät zu richten, und demselben sein Curriculum vitae, 
worin auch die Angabe des Religionsbekenntnisses enthalten sein mufs, in 

lateinischer  Sprache   beizufügen. 

Dies Gesuch sammt der schriftlichen Ausarbeitung und den übrigen 

Papieren des Candidaten (§ 96 und 97) läfst der Decan bei sämmtlichen 

Mitgliedern der Facultät umlaufen, und die Mitglieder stimmen schriftlieh. 

ob der Candidat ilarauf zur Prüfung zuzulassen sei oder nicht. Fällt bei 

dieser Abstimmung das Urtheil der Mehrzahl ungünstig aus. so steht es 

noch bei der Facultät, ob sie nach Erwägung der Umstände den Candi- 

daten ganz abweisen oder andere Probesehriften von ihm fordern will. 

Anmerkung-.    Vergl. 2. Anmerkung zu §58. 

§ 103. 

Ist   die   Zulassung   des  Candidaten   zum  Examen   rigorosum   l>e- 

schlossen.   so   setzt   der  Decan   den  Termin   zu   demselben  an.   ladet  dazu 

die   sämmtlichen   Mitglieder   der   Facultät   ein.   und   weiset   den   Candidaten 

an.  sich  denselben  vorher persönlich voranstellen. 

§ 104. 

Das Ministerium behält sieh vor, alljährlich im Monat December 

aus der Zahl der ordentlichen Professoren der medicinischen Facultät mit 

jedesmaliger möglichster Berücksichtigung ihrer Anciennetät sechs or- 

dentliche Examinatoren zu wählen, unter sie die im § 4.") genannten 

Hauptfacher der Medicin. auf welche sich die Prüfung erstrecken soll, zu 

vertheilen, und ihnen sechs aufserordentliche Examinatoren, welche 

gleichfalls für bestimmte Hauptfächer i\w Medicin ernannt werden, ans 

der Zahl der ordentlichen und nöthigen Falls aufserordentlichen Pro- 

fessoren beizugeben. Die sechs ordentlichen Examinatoren, zu welchen 

immer der jedesmalige Decan gehört, vollziehen in der Regel die Prüfung; 

ist einer derselben durch Krankheit oder andere Gründe, über deren 

Gültigkeit die Facultät nach Stimmenmehrheit entscheidet,  bei der Prüfung 

Ianwesend zu sein verhindert, so hat er hiervon «1cm Decan zeitig genug 

vor der Prüfung Anzeige zu machen, und dieser beauftragt den betref- 

fenden aufserordentlichen Examinator, die Stelle de. abwesenden ordent- 

lichen  Examinators für diese  Prüfung  /"   vertrete...     Die   Examinatoren 
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sind   verpflichtet,   während  der ganzen   Dauer der Prüfung  und   bis zur 

erfolgten Abstimmung   anwesend   zu   sein.    Es  sollen  nie  mehr als  zwei ■ 
Candidaten auf einmal  geprüft  werden. 

An in er kling-.   Die Ministerialverfügung vom 9. März 1886 ordnet die Bildung- von drei 
Commissionei) zu fünf Mitgliedern an und bestimmt die Prüfungsfächer in folgender Weise: 

I.   Anatomie.    Physiologie (medicinische Chemie) und Pharmakologie. 
II.   Allgemeine Pathologie.   Pathologische Anatomie.   Gesundheitspflege.   Ge- 

schichte der Medicin. 
III. Innere Medicin und Psychiatrie. 
IV. Chirurgie und Augenheilkunde. 
V.   Geburtshülfe und Gynäkologie. 

Die Vertheilung der Gebühren ist der Facultät bis auf Weiteres überlassen. Ministerial- 
verfügung' vom 7. Mai 1879. 

§ 105. 

Die Prüfung soll nur in  lateinischer Sprache  und  in der Ancienne- 

tätsfolge    der   Examinatoren    geschehen,    und    <]^v    Decan    den    Beschlufs 

machen. Von dem Decan ist über die Prüfung ein Protocol! aufzunehmen, 

in welchem der Verlauf i\rv Prüfung selbst, nach deren einzelnen Gegen- 

ständen und nach dem Ergebnisse in der Abstimmung, vermerkt und ver- 

mittelst  Unterzeichnung sämmtlicher Examinatoren  beglaubigt  wird. 
Anmerkung. Nach Ministerialverfügung vom 22. Mai 1867 ist bei der Prüfuno- so- 

wohl als auch für die Dissertation und Disputation der Gebrauch der deutschen Sprache 
gestattet. 

Über Dissertationen in anderen fremden Sprachen oder Wegfall der Disputation be- 
halt eich der Minister jedesmal die Entscheidung vor. Ministerialverfügung vom G. Sep- 
tember ls(>7. * 

§ 106. 

Nach vollendeter Prüfung tritt der Candidat ab, und die Facultät 

entscheidet aber den Ausfall der Prüfung durch absolute Stimmenmehr- 

Ix.t der anwesenden ordentlichen Mitglieder. Der Decan macht hierauf 

dem Candidate!, ,1.,-s, Entscheidung außerhalb der versammelten Facultät 
bekannt. 

§ 107. 

Wer  nach   vollendetem Examen abgewiesen worden  ist.  darf sich 

'"I'    ,      ""' ;'ls.-"•|l " halben Jahre wide, zur Promotion auf emer 
inländischen Universität melden.    Die /weite I-Wm, •   ■       IT     ■ 
geschieht in vollständig gleic ■ Ausdehnung Tg ^Ab"9™B» 

§ 108. 

Auf  das   bestandene   Examen   folgt   die   öffentliche   Disputation   in   v. V lor 
lateinischer  Sprache,  mit  welcher  der  feierliche  Act  der  Promotion   im-   ""i"""""1 

mittelbar  verbunden   wird.     Den  Termin  zu   dieser  Disputation setzt der 

Decan  fest:   aber  nie   darf sie   später  als  sechs Monate   auf das  Examen 
folgen. 

Anmerkung-.    Verg-1. Anmerkung- zu § 105.   Die Disputation  darf nicht spftter als 
drei Jahre auf das Examen folgen.    Ministerialvt-rlugung vom 2s. Mär/, 1873. 

§   109. 

Der Candidat der Doctorwürde mufs eine lateinische, zuvor von 

der Facultät gebilligte Dissertation, welcher ein auch das Religionsbe- 

kenntnifs des Doctoranden anzeigendes Curriculum vitae beizufügen ist. 

vor der Promotionsfeierlichkeit auf seine Kosten drucken, und durch die 

Facultät an die Mitglieder des Ministeriums, an die Professoren der Uni- 

versität und die übrigen besonders berechtigten Personen, sowie an seine 

Opponenten vertheilen lassen: weshalb und damit die erforderliche Anzahl 

zu den Acten und zur Registratur gebracht werden könne, der Candidal 

150 Exemplare an die Universitätsregistratur abzuliefern bat. Die Dis- 

sertation, zu deren Gegenstände auch alles gewählt werden kann, was 

aus dem weiten Gebiete der Naturwissenschaften irgend eine lehrreiche 

Beziehung zu der Medicin als Wissenschaft und Kunst darbietet, mufs 

eine selbständige wissenschaftliche Leistung in sich begreifen, es sei nun 

in der Darstellung neuer eigener oder fremder, noch nicht wissenschaftlich 

bearbeiteter Beobachtungen und gewonnener Ergebnisse von Versuchen, 

oder in der erweiterten Bearbeitung und Fortbildung älterer Unter- 

suchungen, oder in der historischen oder kritischen Sichtung und Auf- 

stellung angemessener Gegenstände aus der naturwissenschaftlichen Fit- 

teratur: in ihrem Umfange darf die Dissertation nicht unter zwei Druck- 

bogen herabsinken. 
Der Candidat disputirt über die Dissertation oder die ihr anzu- 

hängenden  v<.n  dem Decan  vorher gebilligten  Thesen,  oder über beide. 

§  110. 
Bei Einreichung der Dissertation  an  die   Facultät   mufs der Can- 

didat   in jedem Falle die schriftliche Versicherung geben,   dafs er selbst 

und  ohne fremde  Hülfe sie  verfafst habe (Univ.-St.  Abschn. IX §5). 
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§  Hl- 

Als Einladung zur Disputation und Promotionsfeierlichkeit dienl 

«las Anschlagen des Titels der Dissertation am schwarzen Brett und die 

§  109   verordnete  Austheilung  der   Dissertation. 

§  L12. 

Der Decan,  der Doctorandus   und  die Opponenten erscheinen bei 

dem  Disputationsacte in schwarzer Kleidung. 

Anmerkung-.    Nach   Ministerial Verfügung   vom   18. August   1845   hat   der  Decan   in 
Amtstracht zu erscheinen. 

§ 113. 

Der Doctorandus disputirt vom  unteren  Catheder unter dem Vor- 

sitze  des  Decans  oder  dessen  Stellvertreters. 

§ 114. 

Die ordentlichen oder gebetenen Opponenten, welche von der. Fa- 

cultät anerkannt und wenigstens drei an der Zahl sein müssen, werden 

aid' dem Titel der Dissertation genannt. Sic opponiren zuerst und zwar 

nach ihrem Range von nuten auf. Hiernach steht es jedem zur Uni- 

versität Gehörigen frei, aufser der Ordnung zu opponiren (Univ.-St. 
Ahsch. IX § 5). 

§ li:». 

Sollte der Doctorandus auf sein Ansuchen keine oder nicht die 

hinreichende Zahl von Opponenten finden, so sind die hei der Facultät 

habilitirten Privatdocenten auf Anforderung des Decans verbunden, in 

ihren  Fächern das Geschäft der Opponenten zu übernehmen. 

§ 116. 

I,..;;: X:';'11   been<*igter   Disputation   geschieht   die   feierliche   Promotion 

Ute der    vo"dem  Decan oder einen, zu dieser Handlung von ihm mit seiner Ein- 

''' """•    "    gUng   Tnnt6n St6llvertreter  (Univ-St. ibid. § 6)  auf die   unten  näh,, 
bestimmte Weise. 

§ 117. 

„llft h™*f*
r0Xnri0^!eitet ^ Pr°m0t0r durch ein Proömiumem, und 

uft hieraufden Candidaten an die Stufen des oberen Catheders. Während 

'■'   ''""  Steht'hes1  ^ UmversiUterichter dem  Doctoranden  die  die.,, 
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Statuten beigefügte Sponsion vor. und der Doctorandus bekräftigl die- 

selbe mit den vorgeschriebenen Worten um\ mit einem Handschlage. 

Hierauf tritt der Doctorandus wieder auf das untere Catheder zurück, 

und wird, während er daselbst verbleibt, von dem Promotor als Doctor 

medicinae et chirurgiae proclamirt. Nach geschehener Verkündigung 

wird  der  neue  Doctor  vom Promotor  auf das   obere Catheder  gerufen, 

WO   er  von  dem   Promotor   mit   einer  kurzen   Anrede   empfangen,    und   das 

auf Pergament gedruckte, mit dem grofsen Insiegel der Facultät ver- 

sehene und vom Decan eigenhändig unterzeichnete Diplom ihm Übergeben 

wird. Hierauf verläfst der Promotor das obere Catheder. und die Feier- 

lichkeit wird durch eine vom oberen Catheder herab zu sprechende 

Danksagung  des  neuen  Doctors  geschlossen. 

§ HS. 

Das Diplom des Doctors wird von «lern Decan. «1er jedoch der 

Facultät dafür verantwortlich ist. mit einer nach seinen Ermesssen be- 

stimmten Censur ausgefertigt, auf Kosten des Candidate., gedruckt, uacb 

geschehener öffentlicher Promotion angeschlagen, gehörigen Orts zu den 

Acten gebracht, und an die Mitglieder des Ministeriums, die Professoren 

der Universität, und die übrigen besonders berechtigten Personen ver- 

teilt. Zu diesen Zwecken hat der Candidal L50 Exemplare des Diploms 

an  die  Universitätsregistratur  abzuliefern. 

Anmerkung-: Denjenigen Candidaten, welche aus irgend einem Grunde von der Pro- 
motion abstehen, sind ihre Papiere nicht direct zurückzugeben; dieselben Bind "dmdir mit 
de*Vermerk der nicht erfolgten Promotion zur Aushändigung an die Registratur abzuliefen. 
Senats-Bcsclilufs voin 21. Januar 1877. 

§   Hl). 

Die von der hiesigen medieinischen Facultät nach der im Vorher- 

gehenden bestimmten Art creirten Doctoren haben nil, diejenigen Rechte, 

welche den auf inländischen Universitäten rite creirten Doctoren der Me- 

,,■„,„, durch die Staatsgesetze und die Statuten der Universität gegeben smd. 

§  120. 

Durch   die   hier   vollzogene  Promotion   zum   Doctor  erlisch!   das 

akademische   Bürgerrecht   der   hiesigen  Universität.    Doch  kann   es  em 

hier  promovirter,   nach  besonderer Erklärung von semer Seite, noch em 

halbes Jahr  behalten   (Univ.-St.  Abschn. VI § 25).    1»-   Registratur  de: 

VII. \ on don 
\\ irkungon 

.i• i   I'  

tion. 
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VIII. Von den 
Promotionen 

li i- causa, 

Universität hat deshalb jeden Promovirten unmittelbar nach der Pro- 

motion zu seiner Erklärung hierüber aufzufordern, deshalb eine Ver- 

handlung aufzunehmen, hiernächst das Erforderliche in den Listen der 

Studirenden anzumerken, und den Decan von der Erklärung des Promo- 

virten in Kenntnifs zu  setzen. 

§ 121. 

Halbjährlich ist dem Ministerium durch den Decan eine tabel- 

larische Übersicht der im abgelaufenen Semester promovirten Doctoren, 

begreifend die Angabe ihres Vor- und Familiennamens, der Herkunft, des 

Alters, des Tages ihrer ersten Immatriculation, ihres Maturitäts-Zeug- 

nisses, der Zeit und des Ortes ihrer Universitäts-Studien, des Zeugnisses 

über das Tentamen philosophicum, des gehörig absolvirten medicinischen 

Studiums, des Promotionstages und des Dissertationstitels einzusenden. 

Zu «lern Ende führt die Facultät ein eigenes Album über die von ihr 

promovirten Personen, in welches der Decan alle zu diesem Berichte 

notwendigen Data einträgt. Ein Exemplar der Dissertation und des 
Diploms  wird  zu  den   Facultätsacten  genommen. 

Anmerkung-.    Der Abschnitt dieses $, von „Halbjährlich" — — bis „Data einträgt.« 
ist durch Ministerialverfügung vom 30. November 1865 aufgehoben. 

§  122. 

Wer bei (Wv Facultät um Promotion ansucht, kann dieselbe nur 

durch feierliche Promotion unter den in den obigen §§ verordneten Be- 

dingungen erhalten. Doch kann die Facultät die Doctorwürde auch 

honoris causa Auswärtigen oder hieselbst Anwesenden durch blofse Über- 

sendung des Diploms als eine freiwillige Anerkennung ausgezeichneter 

Verdienste um die Wissenschaft ertheilen (Üniv.-St. Abschn. IX § 4 und 7). 
niemals   aber auf blofse  Einsendung  einer Abhandlung. 

§ 1^3. 

Der Antrag zu einer solchen Doctorpromotion honoris causa mufs 
von zwei Mitgliedern der Facultät geschehen, und es müssen in dem Vn- 

trage die ausgezeichneten notorischen Verdienste des Vorgeschlagenen um 

die Wissenschaft auseinandergesetzt, oder tails er sich diese als Schritt- 

steller erworben hat durch Anführung oder Vorlegung der Schriften be- 

legt   werden.     Die   Abstimmung   geschieht   durch   Umlauf schriftlich   und 

offen.     Zur   Genehmhaltung    des    Antrages    i>t    Einstimmigkeit    aller   Fa- 

cultätsmitglieder erforderlich  (Univ.-St. Abschn. IX § 7). 

*  124. 

Das Diplom der auf solche Weise honoris causa ertheilten Doctor- 

würde   ist   mit   besonderer   Bezugnahme   auf   die    angeführten   Verdienste 

oder   angeführten   oder  vorgelegten   Schriften   abzufassen,   und   nach   den 

Vorschriften des §  118, soweit  er hierher gehört, zu publiciren. 

§  125. 

Sollte die Facultät in aufserordentlicheu Fällen sich bewogen finden, 

o-rol'sen aufserhalb der Wissenschaft erworbenen Verdiensten durch Ober- 

reichung des Doctordiploms ihre Verehrung zu bezeigen, so hat sie dazu 

die Genehmigung des Ministeriums einzuholen. Es bleibt dann der Er- 

wägung der umstände überlassen, ob das Diplom durch eine Deputation 

oder auf andere Art übersandt werden soll. Übrigens ist auch ein solches 

Diplom   nach   den  Vorschriften  des  §  lis.  soweit   er   hieher   -.'hört,   zu 

publiciren. 
§  126. 

Die Promotion honoris   causa   geschieht  kostenfrei.     Die   imvcrmrid- IV   Von den 

liehen Kosten für den Druck  und  die  anständige Überreichling des Diploms    ^^ 

werden  nach  Mafsgabe des  Abschn. II §  38  bestritten. 

§ 127. 

An Gebühren für den medicinischen Doctorgrad werden einhunderl 

und fünfundzwanzig Thaler in Golde zu Händen des Decans entrichtet, 

und aufserdem fünf Thaler Oouranl an die üniversitäts-Bibliothek. Di-' 

Sühne und Brüder der fungirenden, emeritirten und verstorben«'., ordent- 

lichen und ausfserordentlichen Professoren der hiesigen medicinischen Fa- 

cultät sind von diesen Gebühren insoweit befreit, dafs sie jedoch die an 

die Üniversitäts-Bibliothek kommenden fünf Thaler und die ..ach § L29 
,n (U.n Rector, den Universitätsrichter und die Pedelle fallenden Quoten 

,lem Decan zur weiten-.. Abführung zu zahlen haben. Aulserdero können 

die Kosten mit Ausnahme der für die Üniversitäts -Bibliothek zu erle- 

digenden fünf Thaler nur mit Einwilligung aller Facultätsmitglieder, bei 

ausgewiesener Dürftigkeit des Candidate, ermäfsigt oder erlassen werden, 
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in welchem Falle auch «lie § 129 bestimmten Quoten <ler Examinatoren, 
welche nicht Facultätsmitglieder sind, und des Rectors, Decans und Uni- 
versitätsrichters erlassen oder verhältnifsmäfsig herabgesetzt werden, wo- 
gegen die Pedelle ihre Quoten unverkürzt erhalten. 

1. Anmerkung. Statt „einhundert und fünfundzwanzig- Thaler in Golde" ist „425 Mark" 
und statt „fünf Thaler Courant" „15 Mark" zu setzen. 

2. Anmerkung-. Die im § 127 erwähnten Gebühren des Universitätsrichters und der 
Pedelle werden von der Quästur vereinnahmt und am Schlüsse jeden Semesters zur Staats- 
kasse abgeführt. 

§  128. 

Von den eigentlichen Promotionsgebühren ist die Haltte not- 
wendig vor dem Examen und für dasselbe zu entrichten, und geht ver- 
loren, wenn der Candidat in demselben nicht besteht, bleibt jedoch für 
seine Rechnung, wenn er sich nach Ablauf eines halben Jahres und nicht 
später als ein Jahr nach der ersten Prüfung zu einer zweiten Prüfung 
stellt und darin besteht. Die andere Hälfte kann mit der erstem, zu- 
gleich oder unmittelbar vor der Promotion gezahlt werden (Univ.-St. 
Abschn. IX § 8). Ist ersteres geschehen, so erhält sie der Candidat, wenn 
er nicht bestanden, unverkürzt zurück. Die für die Universitäts-Bibliothek 
bestimmten fünf Thaler Courant werden erst unmittelbar vor der Pro- 
motion an den Decan bezahlt, welcher sie an die Quästur abführt. 

Anmerkung,   Statt „Fünf Thaler Courant" ist „15 Mark" zu setzen. 

§   12!). 

den ^Vonto vollen «, eine Proraotion ^^ ^^ _._ 

1. Zwei Fünfundzwanzigtheüe, von welchen die Hälfte den, 
ur Zeit der fexerhehen Promotion in, Amte stehenden Rec- 

;;,;"*' ^f-üniversiUtsrichterund ein Vierteiden 

z sr      besondera berechtigten pede]- 
"'   ririfDtWan2igtpea * *" ""' Zeit d<* Prüfimg fim- ^     ETS^" rBeStreito^er„öthigenAusgabe;bei 

3.   Zwei Fünfundzwanzietheile fm- Aa 1,1 ^-^r^it::ztyT'T LLdn?   welche   demselben 
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auch   dann   verbleiben,   wenn  er  in dm  Fall gerathen,  die 
Promotion durch einen  Prodecan  verrichten zu  lassen. 

4. Zwei und ein Drittel Fünfundzwanzigtheile für jeden der 
sechs ordentlichen Examinatoren, wenn sie bei dem Examen 
rigorosum anwesend und bis zur Abstimmung über die Pro- 
motien zugegen gewesen sind, ..der sich nach § 104 gültig 
entschuldigt haben, wogegen die betreffende Summe der Fa- 
cultät verfällt, wenn ein ordentlicher Examinator ohne «uil- 
tige Entschuldigung ausgeblieben ist «»der sich vor der Ab- 
stimmung entfernt hat. 

5. Ein Fünfundzwanzigtheil für jeden der sechs aufserordent- 
liehen Examinatoren. 

Mit den Examinationsgebühren, welche ein Candidat entrichtet 
at, den die Facultät abgewiesen, wird ebenso verfahren, mit der Aus- 

nahme jedoch, dafs Rector. Decan und (Jniversitätsrichter keine besonde- 
ren Abzüge davon erhalten. Wird aber der abgewiesene Candidat in Folge 
einer neuen Prüfung innerhalb eines Jahres promovirt, so erhalten auch 
die  letztgenannten die  ihnen nach No. 1  zustehenden vollen Quoten. 

Was   nach    allen   diesen   Abzügen   ühriü   bleibt,   geht   zur   Facul- 
tätskasse. 

Anmerkung-.    Verg-1. 2. Anmerkung- zu § 127. 

§   130. 

Will  ein  auf einer  ausländischen  Universität   promovirter  Doctor   X. Von der 
[ich zum Behuf der medicinischen Staatsprüfungen   von  der  hiesigen   Fa- N 

eultät   nostrificiren   lassen,   so   hat   er zu   diesem   Zwecke  an   den   Decan 

einzureichen: 
1. das Zeugnifs der Reif«' zu den  Universitätsstudien; 
2. den Nachweis fiber das vollständig zurückgelegte Quadrien- 

nium: 
3. das Zeugnifs über das mit genügendem Erfolge bestandene 

Tentamen  philosophicum   von   einer  inländischen   Facultät; 
4. seine Doctordissertation und den Nachweis, dafs dieselbe 

in lateinischer Sprache von ihm öffentlich vertheidigt wor- 

den ist. 

8* 
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§  131. 
herauf hat er „her ein i,lni geste]]tes Thema 

Tf S"KcheS Extel»Porale in lateinischer Sprache   unter 
Aufeicht des Decans aufarbeiten nnd 

2 rLi0lITdifn PrÜftWg S6ineS diebischen Wis- 

- Äigt^ti"1" rtei,ten *** - 
Beutel ausgefertigt ' •V""""  ","1  unter den, Siegel  der 

wend'g -■ der Nostrificationsprüfun'    ', T' ,"''""""-'  ist  *°th- 

r;  ''"" °andidat  "'  d-selben  2t Z^^ """  ***  V"'■,'"•""• 
l"'ri""1"- «'"»" ersieh nach   \l,|,„f n        ' ' jedoch   f'»'  seine 
"•",Prüf«ng stellt nnd darin bes      '   äÄ ^ " *» «^ 
'" ''"•  Facultätskasse  , werde^\ ^ Nostf ^tionsgebühren fliefsen 
 gvertheilt. ""'''  der ™ § 37 enthaltenen Bestim 

Anmerkuno-    ja*.,**    r»    ■ <•. 
°-   bta,tt ^reifsig Thaler Gold« ist ™     . 

RPl.i:        , ^zusetzen „102 Mark« 
ßerlln> den  29. Januar  1838. 

(L S.) 

^iSt~   d6r  «*«*«.   CJnternchts-  Unc 

Altenstein. 
]  Medicin^Angelegenhei eiten. 
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Sponsion 
der 

Doctoren der Medicin. 
(Beilage zu den Statuten der medicinischen Facultät.) 

Öpondeo iuroque, non mei me coinmocli causa medendi artem factitatu- 
rura, sed ut Dei gloriam celebrem, ut hominum tuear salutem, ut quan- 
tum queam ipsi doctrinae increment] afferam; euneta medici munia, summa 
cum fide et religione quantaque valeam peritia et prudentia, exsecuturum; 
laborantium cuivis, nullo discrimine aut delectu, ambitione nulla, sive sil 
inops sive dives, pari industria subventurum: nullius unquam hominis 
vitam aneipiti tentaturum experimento; non ad vana auf sordida medici- 
nae usum deflexurum; indefesso studio in exploranda cognoscendaque arte 
perseveraturum; socios artis humaniter amiceque et uti ipsa artis digni- 
tas postulat traetaturum, promptissimoque animo neque ullo utilitatis pro- 
priae respectu quidquid possim facultatis cum illorum stmliis in aegro- 
tantium salutem consociaturum. omninoque i<l operam daturum, ut quam 
profiteor artem ad religionis sanetitatem adducam. Ita me Dens adiuvel 
et sacrosanetum eins evangelium. 

Bemerkung-. Bei der Promotion jüdischer Candidaten wird >t;iii .1er Wort«- „Ita 
me Dens adiuvet et sacrosanetum eins evangelium" gesetzt: „Ita me 
aeterna salute impertiat Deus." 
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Satzung 
der 

Medizinischen Fakultät 
der 

Königlichen  Friedrich-Wilhelms-Universität 

zu Berlin. 

Auf Grund der Verfassung, welche Seine Majestät der König mittels der 
Statuten vom 31. Oktober 1816 der hiesigen Friedrich-Wilhelms-Universität 
zu erteilen geruht haben, und in Berücksichtigung der späteren Verordnungen 
arteill   der  Minister der hiesigen Medizinischen  Fakultät folgende  Satzung: 

Erster   Abschnitt. 

Von der Bestimmung und den Geschäften der Medizinischen 
Fakultät im allgemeinen. 

§ i. 
'»"    Medizinische Fakultät umfaßt in Hinsicht auf die ihr zugehörigen Lehr- 

facher das gesamte Gebiet der Heilkunde- und  Heilkunst.    Ihre  Bestimmun- ist 
durch grundliches Lehren beider ebensowohl für die wissenschaftliche Fortbildung 
derselben zu wirken, als auch die der Heilkunst sich widmenden Studierenden zur 
Ausübung ihres Berufs vollständig vorzubereiten. 

§2. 
Insofern die Medizinische Fakultät im weiteren Sinne eine Korporation in 

der I mversität bildet, gehören zu ihr die bei ihr angestellten für den Königlichen 
Dienst    vereideten   ordentlichen,   ordentlichen   Honorar-   und  außerordentlichen 
Professoren, die bei ihr habilitierten Privatdozenten und die in ihr Album einge- 

1 
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,, n,n Studenten.    Als Behörde umfaßt sie aber nur die bei ihr angestellten 
ordentlichen Professoren, doeh haben in ihr die etatsmäßigen außerordenthehen 
Professoren, welehe ein in der Fakultät im engeren Sinne nicht vertretenes Spezial- 
fach bekleiden, Sitz und beschließende Stimme, wenn es sich um Angelegenheiten 
ihres Spezialfaohes handelt; die Bestimmung darüber, welches Fach als ein solches 
Spezialfach anzusehen ist, steht den, Minister der geistlichen und ^terriehte 
Angelegenheiten zu. Die Fakultäts-Behörde übt unter dem Vorsitze des Dekans 
die ihr zustehenden Rechte und Verpflichtungen unabhängig vom Senat aus. 

Hiernach sind, wo im folgenden von der „Fakultät" als Fakultät im engeren 
Sinne oder „ihren Mitgliedern" die Rede ist, gegebenenfalls auch die oben bezeich- 
neten etatsmäßigen außerordentlichen Professoren als stimmberechtigte Mit- 

gliedor beteiligt. 

§ 3. 
Die Rechte und Verpflichtungen der Medizinischen Fakultät, als Behörde 

betrachtet, betreffen: 
1. die Aufsicht über die Lehre in ihrem Gebiete und deren Vollständigkeit; 
2. die  Aufsicht über die  Studenten in wissenschaftlicher und sittlicher 

Hinsicht und die Erteilung der Benefizien; 
3. die  Erteilung der akademischen Würden. 

§ 4. 
Unbeschadet der Rechtsgleicheit aller  Fakultäten nimmt die Medizinische 

Pakultäl bei feierlichen Repräsentationen den nächsten Platz nach der Juristischen 
Fakultät ein und unterzeichnet auch in dieser Ordnung durch ihren jedesmaligen 

Dekan. 

§ 5. 
Sämtliche ordentliche und außerordentliche Professoren sollen nach der 

Reihenfolge ihrer Anstellung in einem eigenen Album dergestalt verzeichnet werden, 
daß dann die Lebensverhältnisse eines jeden, insbesondere Tag und Ort der Geburt, 
der Doktor-Promotion, des Patents oder Dekrets der Anstellung bei der Fakultät, 
Bowie des Ausscheidens eines jeden genau angemerkt werden. 

Dieses Album wird unter Aufsicht des Dekans auf der Registratur geführt. 
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Zweiter   Abschnitt. 

Von der Verfassung der Medizinischen Fakultät, als 
Behörde betrachtet. 

§ 6- 
Die Medizinische Fakultät, als Behörde betrachtet, besteht aus sämtlichen I.  Von den 

bei ihr angestellten ordentlichen Professoren.  Diese nehmen an den ihr zukommen-   Mitgliedern 
den Rechten und Verpflichtungen gleichen Anteil.    Der Rang der Mitglieder der derFakuität 
Fakultät  untereinander  richtet  sich  nach  dem  Datum  ihrer ersten  Bestallung   V"     '"" 

i i     .L-i* i      -n    * • n.     i T Aufnahme, 
als ordentliche Professoren an einer gesetzmäßig konstituierten Universität. 

Die außerordentlichen Professoren stehen im Range nach den ordentlichen 
Professoren und rangieren untereinander nach dem Datum ihrer Bestallung. 

§?• 
Wer als berufener ordentlicher Professor in die Fakultät eintreten will, muß 

den Medizinischen Doktorgrad haben, oder ihn binnen Jahresfrist bei der Medizini- 
schen Fakultät irgend einer gesetzmäßig konstituierten und mit dem Rechte der 
Erteilung akademischer Würden versehenen Universität erwerben. Bis zur Er- 
werbung desselben bleibt seine Ausübung aller Vorrechte eines ordentlichen Pro- 
fessors so lange, bis er den Grad besitzt, suspendiert (Univ.-St. Abschn. II § 2). 
Das gleiche gilt für die außerordentlichen Professoren. 

Für einen ordentlich promovierten Doktor der Medizin ist in Beziehung auf 
den im § 7 bestimmten Punkt nur derjenige zu achten, welcher den Doktorgrad 
von der Medizinischen Fakultät einer gesetzmäßig konstituierten und mit dem Rechte 
der Erteilung akademischer Würden versehenen Universität, entweder nach allen 
vorgeschriebenen Leistungen oder honoris causa, und zwar wegen seiner selirift- 
stellerischen oder anderweitigen notorischen Verdienste um eine in das Gebiet der 
Medizinischen Fakultät gehörige Wissenschaft, erhalten hat. Jedoch hat die Fa- 
kultät das Recht, entweder dasjenige, was an der Promotion des berufenen Pro- 
fessors auszusetzen sein möchte, durch ihre Anerkennung zu ergänzen oder, falls er 
gar noch nicht promoviert sein sollte, ihn nach Maßgabe der unten vorkommenden 
Bestimmungen honoris causa zu promovieren, niemals aber ihm die Erwerbung des 
Doktorgrades gänzlich zu erlassen. 

§ 9. 
Jedem neu berufenen Professor steht es frei, sein Amt durch einen öffent- 

lichen Redeakt anzutreten. 
I* 
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§ 10. 
Zur Leitung ihrer Geschäfte erwählt die Fakultät aus ihrer Mitte auf ein Jahr 

" 10). 
Tl. Von der 
Wahl des  jedesmal einen Dekan  (Univ.-8t. Abschn. If 
Dekans. 

§  U- 
Der Dekan wird innerhalb zweier Tage nach erfolgter Wahl des neuen Rektors 

gewählt und der Gewählte dem fungierenden Rektor sogleich angezeigt damit sein 
Name von diesem in den Bericht über die Wahlen an den Minister aufgenommen 

werden könne (Univ.-St.  Abschn. II § 11). 

§ 12- 
Die Wahl des Dekans geschieht von den zu diesem Zweck versammelten ordent- 

lichen Mitglied rn der Fakultät durch Abstimmung auf zusammengefalteten Zetteln, 
W0bei  absolute   Stimmenmehrheit entscheidet.    Ergibt sich solche bei der ersten 
Vbstimmung nicht. SO werden die beiden Namen, welche die relativ meisten Stimmen 

gehabt haben, auf die engere Wahl gebracht, damit nun eine absolute Mehrheit 
, M l. i bei -leicher Anzahl der Stimmen auf beiden Seiten das Los entscheide.  Sollten 
bei  der ersten Abstimmung mehr als zwei Mitglieder die relativ meisten Stimmen 
erhalt weil mehr« ce eine gleiche Anzahl hätten, so ist zwischen allen denen welche 
„1(W1 ,,,,. d,e reh.tiv „nßt<  ..der d.e zwei relativ grüßten Zahlen haben (insofern die 
zweite Zahl mehreren gemein wäre), so lange zu wählen, bis nur zwei Namen mit 
relativ größten Zahlen übrig sind, welche dann auf die entscheidende tt ahl kommen 
Hätten endlich alle bei der ersten Abstimmung vorkommenden Namen gleich viel 
Stimmen, und wären deren mehr als zwei, B0 bestimmt das Los, welche zwei von 
ihnen auf die engere Wahl kommen seilen. Die beiden, welche zuletzt auf die engere 
Wahl kommen, enthalten sieh der Abstimmung (vgl. § 31). 

§ 13- 
Zwei Jahre hintereinander darf nicht derselbe zum Dekan erwählt werden. 

§ 14. 

.I,,les Fakultätsmitglied hat das Recht, jedoch nur einmal, das Dekanat 
auch ohne Anführung bestimmter Gründe abzulehnen (Univ.-St. Abschn. II § 12). 
Will dasselbe Mitglied «las Dekanat öfter ablehnen, so hat es seine Gründe zu er- 
klären, und die Fakultät entscheidet in der Sitzung durch absolute Stimmen- 
mehrheit, Ob  sie  gültig sein sollen. 

§  15. 
Wenn  ein  Fakultätsmitglied  krank  oder erlaubterweis»  abwesend  ist,  darf 

es zur Dekanswahl seine Stimme schriftlich abgeben, die jedoch nur so lange gilt, 
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als der Bezeichnete auf der Wahl ist; der Abwesende muß aber auch zugleich seine 
Erklärung, ob er das Dekanat anzunehmen geneigt sei, einsenden (Univ.-St, 
Abschn. II § 13), auf welche dann die Bestimmungen des vorigen Paragraphen 
Anwendung finden. 

§ 16. 
Die Übernahme des Dekanats erfolgt an dem zum Rektoratswechsel und zur   III. Vom 

Erneuerung des  Senats der   Universität bestimmten  Tage  (Univ.-St.  Abschn. II   Dekanat. 
§ 11, Abschn. III § 12), doch nimmt der niederlegende Dekan an dem feierlichen 
Rektoratswechsel in der Aula, noch als amtierender Dekan teil.   Der niederlegende 
Dekan überliefert   dem antretenden das von seinem  Vorgänger Empfangene und 
das  Hinzugekommene,  mit Bemerkung des Abganges,  und nimmt darüber eine 
Verhandlung auf, welche der niederlegende Dekan selbst zu <h%n Akten zu schreiben 
hat. 

§ 17- 
Der Dekan eröffnet alle an die Fakultät als solche gelangenden Verfügungen. 

Zuschriften und Gesuche, hält darüber ein Journal, und bringt das Eingegangene 
sowie seine eigenen oder eines jeden Fakultäts-Mitgliedes Vorschläge bei der Fa- 
kultät zur Beratschlagung, die, wofern nicht für gewisse < Gegenstände etwas näheres 
bestimmt ist, nach seinem Gutfinden eine mündliche oder schriftliche sein kann. 
Er kann aber mit Ausnahme dessen, was in den gewöhnlichen Gang der ihm be- 
sonders übertragenen gehörigen Ortes aufgeführten Geschäfte gehört, für sieh nichts 
verfügen oder beantworten (Univ.-St. Abschn. II § 14). 

§ 18. 
Er beruft, so oft er es nötig hält, die Fakultät zusammen, führt in der Ver- 

sammlung mit allen Rechten und Pflichten des Präses eines nach Stimmenmehrheit 
entscheidenden Kollegiums den Vorsitz und bringt die Fakultäts-Beschlüsse zur 
Ausführung. Er verrichtet die Promotionen oder läßt sie durch ein anderes Mitglied 
der Fakultät, welches er dazu einladet und ad hunc actum als Prodekan konstituiert, 
verrichten, welche Substitution jedoch kein anderer, außer dem bei unvermeidlichen 
Verhinderungen des Dekans von selbst eintretenden Prodekan, zu übernehmen 
verpflichtet ist (Univ.-St. Absehn. II § 15). Er schreibt ferner die zur Fakultät sich 
bekennenden Studenten in das Album derselben ein, beaufsichtigt die Eintragung 
der Professoren in das Album, vollzieht die Zeugnisse der Studierenden der Medizini- 
schen Fakultät mit den übrigen dazu verordneten Behörden, redigiert den die 
Fakultät betreffenden Anteil d< s Verzeichnisses d< r Vorlesungen, verwaltet die 
Kasse der Fakultät, hat Sitz und Stimme in der Unterstützungs-Kommission der 
Universität und besorgt alle übrigen in diesen Statuten ihm besonders aufge- 
tragenen Geschäfte und die in den Statuten der Universität ihm aufgegebenen, 
auf das Ganze der Universität bezüglichen Obliegenheiten. Er führt in seinem 
Amte das Siegel der Fakultät und sein besonderes Amtssiegel. 



Zu den Obliegenheiten des Dekans gehört ferner die Besorgung derjenigen 
Geschäfte, für die seine Leitung oder Mitwirkung durch die Statuten der fur Stu- 
dierende der hiesigen Universität bestimmten Stipendienstiftungen in Anspruch 

genommen wird. 

§ 19. 
Der Dekan hat das für ihn bestimmte Siegel in seinem Verschlusse und ist 

dafür und für die Ordnung der auf der Registratur der Universität befindlichen 
Alba und sonstigen Akten der Fakultät verantwortlich; für letztere insofern, 
als die Registratur-Beamten in dieser Beziehung von ihm abhängen. Das große 
Siegel der Fakultät und der statt dessen dienende schwarze Stempel sind in Ver- 
wahrung der Registratur, welche dem Dekan dafür verantwortlich ist. 

§ 20. 

Die  Einkünfte des Dekans bestehen: 
a) in einem Fünfundzwanzigteile der für medizinische Promotionen zu 

erlegenden Gebühren zur Bestreitung der mit der Prüfling verbundenen 
Kosten (12 M.); 

b) in einem Fünfundzwanigteile derselben Gebühren für die Promotion 
selbst (12 M.); 

c) in 20 M. von <len Gebühren für das Rigorosum (§ 129); 
d) in den Gebühren für die Inskription in das Album Facultatis, für welche 

er von jedem Studierenden der Medizinischen Fakultät, der noch nicht 
auf einer als solche anerkannten Universität immatrikuliert gewesen, 
3 M. oder, wenn derselbe auf einer solchen bereits immatrikuliert ge- 
wesen, die  Hälfte erhall; 

e) in den Gebühren von B M. für die Vollziehung eines Abgangszeugnisses 
eines  Studierenden der  Medizinischen Fakultät; 

f) in 20 M. für jede von <l< m Dekan eingeleitete bis zur mündlichen Ab- 
stimmung über die eingereichten Probeschriften in der deshalb gehaltenen 
Sitzung fortgeführte Verhandlung über die Habilitation eines Privat- 
dozenten (Ausnahme s. Absatz 3). 

Wird die Promotion eines Kandidaten nicht mehr unter dem Dekan ver- 
richtet, unter welchem über die Dissertation Beschluß gefaßt worden ist, so erhält der 
Dekan, in dessen -Jahre die Promotion selbst verrichtet worden, das unter b genannte 
eine Fünfundzwanzigteil, wogegen der unter a benannte eine Fünfundzwanzigteil 
dem Dekan verbleibt, unter welchem die Dissertation genehmigt worden ist. 

Hält ein Habilitandus die Probe-Vorlesung in consessu facultatis nicht mehr 
unter dem Dekan, welcher die Habilitation eingeleitet hat, so kommen die Gebühren 
demjenigen Dekan zu, in dessen Jahre diese Vorlesung gehalten wird. 

Der Dekan ist verpflichtet, am Schlüsse seines Amtsjahres eins vom Hundert 
seiner Einkünfte an den Senatsfonds der Universität abzuführen. 

§ 21. 
Ist der Dekan krank oder sonst durch dringende Abhaltungen an der Aus- 

übung seiner Geschäfte verhindert, so ist sein letzter Vorgänger im Dekanat ver- 
bunden, die interimistische Verwaltung als Prodekan zu übernehmen, hat jedoch 
an die während dieser Verwaltung entspringenden oder eingehenden Einkünfte des 
Dekanats für seine Person keine Ansprüche. Beim Tode oder gänzlichen Ausseheiden 
eines Dekans während seines schon begonnenen Amtsjahres soll der Prodekan 
oder dessen Vorgänger die Leitung der Geschäfte bis zum Ablauf des Dekanats 
übernehmen; wenn dagegen der bereits gewählte Dekan vor dem Amtsantritt stirbt 
oder gänzlich ausscheidet, soll sofort zu einer Neuwahl geschritten und der Gewählte 
dem Minister zur Bestätigung angezeigt, die Verwaltung der Geschäfte aber bis 
zur erfolgten Bestätigung dem Prodekan oder dessen Vorgänger übertragen werden. 
Wird das Dekanat durch Niederlegung, welche jedoch allemal der Genehmigung 
des Ministers bedarf, erledigt, so führt der Prodekan die Geschäfte fort. 

Im Todesfalle beziehen die Witwe und minderjährige Kinder noch drei Monate 
die Gebühren, welche der Verstorbene bezogen haben würde. 

§  22. 
Die  Versammlungen  der  Fakultät werden  in der Regel im  Senatszimmer IV.  \  

des Universitätsgebäudes gehalten.     Sollten indessen  besondere  Veranlassungen Gesohäfte- 
zu einer Ausnahme eintreten, so hat der Dekan auch das Recht, die Fakultät in Sanj>e '"'' 
seiner Wohnung oder in der von ihm geleiteten Anstalt (Institut, Klinik) zu ver- Kltkultiit 

sammeln. 

§ 23. 
Jedes Fakultätsmitglied ist verpflichtet, bei den Sitzungen zu erscheinen, 

wenn es nicht durch legale Hindernisse abgehalten wird. In diesem Falle muß 
das verhinderte Mitglied vor der Sitzung dem Dekan seine Abhaltungsgründe 
schriftlich anzeigen. Auch darf kein Mitglied die Sitzung vor dem Schlüsse ohne 
Genehmigung des Dekans verlassen, welcher, wenn er den früheren Weggang zu- 
lässig findet, in dem Protokoll hiervon Meldung zu tun hat. 

Die Professoren, die von der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
entbunden sind, brauchen nicht in den Sitzungen zu erscheinen und erhalten auch 
keine Einladungen zu ihnen. 

§ 24. 
In den Sitzungen ruft der Dekan die Mitglieder der Fakultät sowohl zur 

Meinungsäußerung als zur Abstimmung auf, und zwar wenn nicht ein oder das 
andere Mitglied wegen besonderer Kenntnis der Sache zuerst gefragt werden muß 
(siehe § 28), nach dem Fakultätsalter (Abschn. II § 6), so daß der älteste Ange- 
stellte seine Meinung zuerst eröffnet; die Abstimmung geschieht in umgekehrter 
Ordnung. 
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In allen Fällen entscheidet, ebenso wie bei nachgegebenen schriftlichen Ab- 
.iii.Urningen, mit Ausnahme des Absohn. V § L23 angeführten Falles (Promotio 
honoris causa), die absolute Mehrheit der Stimmenden; bei gleicher Anzahl der 
Stimmen gibt, die des Dekans den Aussehlag. Ebenso entscheide* in <\vn Versamm- 
lungen die absolute Mehrheit der in der Sitzung anwesenden Mitglieder und bei 
gleicher Anzahl der Stimmen die des Dekans. (Eine Besonderheit besteht für Ha- 
bilitationsverhandlungen,  §§ 59, 63, 68.) 

Glaubt aber jemand durch den Beschluß der Mehrheit sein Gewissen ge- 
fährdet, so hat er das Recht, seine Erklärung, daß er sieh in der Minderheit be- 
hind« n, oder ein besonderes Votum entweder zu den Akten zu geben oder auch 
dem beschlossenen Berichte, wenn derselbe an den Minister geht, sowie einem be- 
schlossenen Sehreiben an die Allerhöchste Person Seiner Majestät des Königs 
beizulegen, alles jedoch nur, wenn er sich dasselbe in der Sitzung selbst ausdrücklich 
vorbehalten hat. Die Mehrheit hat das Recht, das Sondervotum mit einer Gegen- 
erklärung ZU  begleiten. 

Die abwesenden Mitglieder der Fakultät dagegen sind an alle Beschlüsse der 
Anwesenden gebunden und als der Mehrheit beigetreten anzusehen. Denjenigen, 
welche nach vorhergegangener schriftlicher Entschuldigung abwesend sind, schickt 
der Dekan nachher das Protokoll der Sitzung, jedoch ohne die Vorakten, zu, um 
sie von den gefaßten Beschlüssen zu unterrichten. 

§ 25. 

Nach abgemachten  Vorträgen des Dekans oder derjenigen, welche  mit be- 
sonderen  Geschäften  beauftragt  sind,  hat ein jedes Mitglied das Recht,  in der 
Sitzung sich das Wort zu erbitten, um Anträge zu stellen. 

§ 26. 

Das Protokoll der Sitzung führt der Dekan, der es für sieh allein unterschreibt 
und im Anfange der nächsten Sitzung vorliest, in jeder gültig berufenen Sitzung 
können außer den auf der Tagesordnung stehenden Gegenständen auch beliebige 
andere zur Besprechung gelangen, es darf aber nur ausnahmsweise und wenn kein 
Mitglied dagegen Verwahrung einlegt, über solche Gegenstände abgestimmt werden, 
vielmehr soll als Regel betrachtet werden, daß tin Gegenstand, über den Beschluß 
gefaßt werden soll, zuvor auf die Tagesordnung zu setzen ist. 

Über Gegenstände, welche das Spezialfach eines in diesem Falle stimmberech- 
tigten außerordentlichen Professors betreffen, kann außerhalb der Tagesordnung 
nur verhandelt und beschlossen werden, wenn der außerordentliche Professor in der 
Sitzung anwesend ist. 

§ 26a. 

Den außerordentlichen Professoren, welche nach § 2 Absatz 2 als Vertreter 
eines Spezialfaches an den Sitzungen teilnehmen, wird in der Einladung und beim 
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Umlauf unter entsprechender Auswahl der Schriftstücke derjemge Teil der Tages- 
ordnung mitgeteilt, an dem sie selbst beteiligt sind, und es werden die Angelegen- 
heiten,   bei denen sie mitzuwirken haben (auch Habilitation),  vor Vorlesung des 
letzten   Protokolls   und   vor   Eintritt   in   die   sonstige   Tagesordnung   behandelt 
Sie  verlassen die  Sitzung,  wenn der sie betreffende Teil der Tagesordnung   er 
ledigt ist. 

§ 27. 

Bei schriftlichen Verhandlungen durch Umlauf darf der Dekan die Äuße- 
rungen der Fakultätsmitglieder nur dann als Abstimmung gelten lassen, wenn 
die Umfrage auf ein bloßes Ja oder Nein zwischen zwei entgegengesetzten Meinungen 
gestellt war und lediglich in dieser Form beantwortet ist. nicht aber, wenn in den 
schriftliehen Bemerkungen der Mitglieder entweder mehr.,« abweichende Meinungen 
oder neue Vorschläge oder neue zur Sache gehörige Nachrichten vorkommen. In 
diesen Fällen muß der Dekan eine Übersieht dessen, was bei dem ersten Umlaufe 
vorgekommen ist, zum Behuf einer neuen Abstimmung abfassen und umlaufen 
lassen, oder falls sich nach den Umständen auch davon kein reines Ergebnis er- 
warten ließe, eine Fakultätssitzung berufen. Auch muß in jedem Falle, wenn 
ein Mitglied gegen die Entscheidung der Sache ohne mündliche Beratschlagung 
protestiert eine. Versammlung gehalten werden. Der Erfolg einer jeden schriftlichen 
Abstimmung ist vom Dekan den Mitgliedern bekannt zu machen. Jedoch steht 
es dem Dekan frei, ob er den Erfolg einer schriftlichen Abstimmung durch Zirkular 
oder in der nächstfolgenden Sitzung anzeigen wolle; hat er das letztere getan und 
die geschehene Vorlegung des Erfolges der Abstimmung in dem Protokoll vermerkt, 
so ist er nicht verpflichtet, die Abwesenden anders als nach § 24 durch Zusendim- 
des Protokolls an die Mitglieder, welche ihr Ausbleiben aus der Sitzung entschuldigt 
haben, damit bekannt zu machen. 

§ 28. 

Wenn die Fakultät Gutachten abzugeben oder sonst Sachen zu beraten hat, 
wobei es auf besondere  wissenschaftliche  Kenntnis ankommt,  so ist die  Sache 
sowohl bei mündlichen als schriftlichen Verhandlungen zuerst denjenigen Professoren 
vorzulegen, in deren besonderes Fach sie einschlägt. 

§ 29. 
Wenn die Ausführung eines Beschlusses sich nicht mit den übrigen Geschäften 

des Dekans vereinigen läßt, oder die Fakultät es sonst zweckmäßig findet, so kann 
sie diese einem Fakultätsmitgliede oder einer Kommission von mehreren, mit 
oder ohne Vorbehalt des nochmaligen Vortrages in der Fakultät, übertragen; 
jedoch steht solchen Beauftragten nur die Ausführung zu, niemals aber das Reclii, 
neue Beschlüsse im Namen der Fakultät zu fassen. Finden sie solche nötig, so 
haben sie deshalb an die Fakultät zu berichten. 
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§ 30. 

Die Fakultät ist berechtigt, ein Mitglied, falls es sicli Ungebührlichkeiten 
oder Beleidigungen in schriftlichen oder mündliehen Verhandlungen der Fakultät 
gegen diese oder einzelne Mitglieder erlaubt hat, schriftlich oder mündlich durch 
den Dekan zur Ordnung verweisen zu lassen oder deshalb bei dem Minister Be- 
schwerde zu führen, worüber auf mündlichen oder schriftlichen Antrag eines Mit- 
gliedes durch mündliche Abstimmung mit absoluter Stimmenmehrheit entschieden 
wird; der Beschluß ist im Protokoll zu vermerken. Sollte aber die Fakultät oder 
eines ihrer Mitglieder Veranlassung finden, sich über den Dekan zu beschweren, 
80 versammelt sie sieh unter dem Vorsitz des Letzten Vorgängers des Dekans, welcher 
alsdann in die Funktion eines Prodekans eintritt, auf den an diesen Prodekan ge- 
brachten Antrag eines oder mehrerer Mitglieder; doch muß sie den Dekan sowohl 
vorher von einem solchen Schritte als auch nachher vom Erfolge benachrichtigen. 
Der Dekan ist seinerseits verpflichtet, der Fakultät auf Verlangen alle zur Sache 
gehörigen Aktenstücke herauszugeben. Der Beschluß wird mit absoluter Stimmen- 

mehrheit gefaßt. 
§ 31. 

Sowohl  der Dekan als jedes andere Mitglied der Fakultät erleidet eine Sus- 
pension seines Stimmrechts bei Angelegenheiten, wobei es allein oder doch haupt- 
sächlich auf sein persönliches Interesse ankommt. 

§ 32. 
Ein jedes Mitglied der Fakultät ist zur Vcrsehw K genheit über alle ihre schrift- 

lichen und mündliehen Verhandlungen vor der Ausführung verpflichtet, 

I § 33.1 

§ 34. 

Die Fakultät hat  das Recht, die Ausfertigungen ihrer Beschlüsse dem Se- 
kretär der Universität zu übertragen, sowie sie sich auch behufs ihrer Geschäfte 
des   Kanzliöten, der Bureauassistenten und der Pedelle der "Universität bedient 
(Univ.-St.  Absehn. V  § 10 und  11). 

§ 35. 

Die Fakultät ist sowohl zu Schreiben an die Allerhöchste Person Sr. Majestät 
des Königs als zu Berichten an den Minister unabhängig vom Senat berechtigt. 
Die erstcren werden von sämtlichen Mitgliedern der Fakultät, demDekan an ihrer 
Spitze, und unter Vorsetzung der Formel „Dekan und Professoren der Medizinischen 
Fakultät der Königlichen IM ii drieh-Wilhelms-Universität hierselbst" unterschrieben. 
Die Berichte an den Minister unterzeichnet, nachdem sie der Fakultät im Kon- 
zepte vorgelegt und genehmigt sind, der Dekan und der Prodekan unter Vorsetzung 
derselben Formel. 
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Die Korrespondenz mit dem Rektor und Senat der Universität, mit dem 
Universitätsrichter und mit Behörden außerhalb der Universität, die Schreiben 
an diejenigen, welche Gesuche bei der Fakultät angebracht haben, die Zeugnisse, 
Fakultätssigna und andere Ausfertigungen, welche auf Fakultätsbeschlüssen be- 
ruhen, oder sonst im Namen der Fakultät geschehen, gehen zwar unter der Über- 
schrift ,,Dekan und Professoren der Medizinischen Fakultät usw." namens der- 
selben, aber bloß mit namentlicher Unterzeichnung des Dekans. Diejenigen 
Schreiben des Dekans, welche bloß den Geschäftsgang zwischen ihm als Beamten 
und dem Rektor, und dem Rektor und Senat und dem Universitätsrichter betreffen, 
unterzeichnet er allein in seinem eigenen Namen. 

§ 36. 
Das große  Siegel der Fakultät und bei gedruckten Formularen  der   statt, 

dessen dienende  schwarze Stempel  werden  nur  bei  den   Signis Facultatis,  den 
Zeugnissen und den Diplomen benutzt,  in allen  übrigen  Fällen  aber  wird  das 
Siegel des Dekans gebraucht. 

§ 37. 
Die Einkünfte der Fakultät bestehen in den Gebühren für die Promotion V. Von der 

und  Habilitation nach  Abzug dessen,  was davon einzelnen   Personen zukommt. 
Diese Einnahmen werden am Schlüsse eines jeden Halbjahrs (14. April und 

14. Oktober) unter alle ordentlichen Mitglieder der Fakultät gleich verteilt. Ist ein 
Fakultätsmitglied verstorben, so erhalten dessen Witwe oder Kinder die dem Ver- 
storbenen für das Halbjahr, in welchem der Tod erfolgt ist, zukommende Dividende. 
Die Abrechnung des Dekans wird von der Kalkulatur rechnerisch geprüft und 
zirkuliert bei der Verteilung der Gebühren unter den Mitgliedern der Fakultät. 

§ 38. 
Die Ausgaben der Fakultät mit Inbegriff der Formularien zu Quittungen und 

Meldescheinen für die Studierenden werden aus den in § 37 benannten Einkünften 
bestritten. Die Kosten der Signa aber trägt der Dekan, sowie er auch zu den von 
der Quästur berechneten Kosten der Formularien für die Abgangszeugnisse seinen 
verhältnismäßigen Beitrag zu leisten hat. 

[§ 39.] 

kasso. 
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Dritter   Abschnitt. 

i 

I. Von der 
Lehrern und 

don \ or- 
lesungen der 
Fakultät. 

Von der Aufsicht der Medizinischen Fakultät über die Lehre 
in ihrem Gebiete und deren Vollständigkeit. 

F§ 40.J 

§41. 

Die Medizinische Fakultät ist wie alle übrigen Fakultäten der Universität 
für die Vollständigkeit des Unterrichts in ihrem Gebiete soweit verantwortlich, 

daß ji <l< r, der die vorgeschriebene Anzahl Jahre den Studien auf der Universität 
obliegtj Gelegenheit haben muß, über alle Hauptdisziplinen der Medizin wenigstens 
zu zweien  Malen Vorlesungen zu hören. 

Hierbei dürfen außer <\vn Vorlesungen der ordentlichen Professoren auch die 

der außerordentlichen, nicht aber die der Privatdozenten mit in Ansehlag gebracht 
werden (Univ.-St.  Abschn. II §6). 

Um dieser Verantwortlichkeit genügen zu können, hat die Fakultät das Recht, 
dem Minister, wenn sie sich für unzureichend hält, mit Gründen belegte Vor- 
Stellungen ZU machen und sich, wenn sie nachweisen kann, daß eine jener Haupt- 
disziplinen in dem für den Kursus bestimmten Zeitraum von keinem der vorhandenen 
Lehrer habe gelesen werden können, für diesen Gegenstand außer Verantwortlichkeit 
zuerklären (Univ.-St. Abschn. II § 7). 

§ 42. 

Vier Wochen vor Anfertigung des Verzeichnisses der Vorlesungen beruft der 

Dekan die ordentlichen und außerordentlichen Professoren zu einer Versammlung, 
um darüber zu  verhandeln, daß keine Haupt Vorlesung fehle und Kollisionen der 
Haupt Vorlesungen in denselben  Stunden vermieden werden. 

§ 43. 

Das Recht , bei der Fakultät Vorlesungen zu halten, haben die bei ihr ange- 

stellten ordentlichen, ordentlichen Honorar- und außerordentlichen Professoren 
sowie die Privatdozenten (Univ.-St. Abschn. VIII §2). Die den ordentlichen und 

außerordentlichen Professoren obliegende Pflicht, zu lesen, erstreckt sich nicht 
auf die Privatdozenten (vgl. jedoch § 67a). Jedoch sind alle Lehrer der Fakultät 
verpflichtet, angekündigte Vorlesungen bei genügender Beteiligung (3 Hörer) zu 
halten. 

§ 44. 

Die Privatdozenten erwerben das Recht, Vorlesungen zu halten, ohne Aus- 
nahme nur durch die Habilitation. Diese erfolgt für folgende Fächer: 
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1. Anatomie; 

2. allgemeine Anatomie und Entwicklungslehre; 
3. Physiologie; 

4. pathologische Anatomie und allgemeine Pathologie: 
5. Arzneimittellehre; 
6. innere Medizin; 

7. Psychiatrie und Nervenkrankheiten; 
8. Chirurgie; 

'.».  Augenheilkunde; 

10. Geburtshilfe und Gynäkologie; 
11. Hygiene; 

12. Kinderheilkunde; 

13. Nasen- und Ohrenheilkunde: 

14. Hals- und Nasenheilkunde; 

15. Haut- und  Geschlechtskrankheiten; 
16. gerichtliche Medizin; 
17. Geschichte der Medizin; 
18. Zahn heil künde. 

§ 45. 

Ist ein Ordinariat oder Extraordinariat erledigt, so ist der Fakultät gestattet, 
drei geeignete Männer mittels eines motivierten Gutachtens dem Minister vorzu- 
schlagen. 

§ 46. 

Sollte ein Mitglied der Medizinischen Fakultät Vorlesungen ankündigen, 
welche der Dekan nicht zu den Vorträgen derselben rechnen zu dürfen glaubt, 
so ist jenes an den Dekan der anderen betreffenden Fakultät zu verweisen, wobei 
ihm auf den Fall der auch hier erfolgten Verweigerung der Rekurs an den Minister 
unbenommen bleibt. Ebenso müssen umgekehrt akademische Dozenten, die einer 
andern Fakultät angehören und Vorlesungen halten wollen, die in das Gebiet der 
Medizinischen Fakultät gehören, die Einwilligung dieser dazu nachsuchen, wobei 
ihnen im Falle der Verweigerung ebenfalls der Rekurs an den Minister freisteht 

Vorlesungen anderer Hochschulen dürfen in den Vorlesungsverzeichnissen 
der Universität und am schwarzen Brett der Fakultät nur dann angekündigt 
werden, wenn sie den Lehrplan der Universität sachlich ergänzen "der wenn ihre 
Ankündigung sonst im Interesse der Universität liegt. Ob dies der Fall ist, darüber 
entscheidet in Zweifelfällen  die Fakultät. 

§ 47. 

Ein jeder zu der Fakultät gehörige Professor ist berechtigt,   über  alle in das 
Gebiet derselben einschlagenden Fächer Vorlesungen zu halten.    Zu öffentlichen 
Vorlesungen sind die Professoren nur nach Maßgabe ihrer Bestallung verpflichtet. 
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Privatdozenten sind nur über diejenigen Fächer zu lesen berechtigt, in welchen 
sie lehren zu wollen bei der Meldung zur Habilitation erklärt haben (Univ.-St. 
Abschn. VIII § 3 und 4). Auch ist den Privatdozenten nicht gestattet, eine Vor- 
lesung über einen Gegenstand, über welchen ein Professor eine Privatvorlesung an- 
gekündigt hat, in demselben Semester gratis zu halten. 

In der Regel soll kein Dozent befugt sein, eine Vorlesung, welche er gegen 
I'n(gelt zu halten beabsichtigt, einseitig für ein geringeres als das für Vorlesungen 
der Art herkömmliche Honorar zu halten, mag die Vorlesung privatim, mag sie 
privatissime gehalten werden. Die Dekane bzw. die Fakultäten haben die Befolgung 
dieser Bestimmung in geeigneter Weise zu überwachen. Wünscht ein Dozent aus- 
nahmsweise für ein geringeres als das observanzmäßige Honorar zu lesen, so hat 
er dazu in einem motivierten Gesuch die Genehmigung der Fakultät nachzusuchen, 
welche darüber durch Stimmenmehrheit zu entscheiden hat. Die Genehmigung 
der Fakultät ist auch dann nachzusuchen, wenn herkömmlich das Honorar nach 
der auf eine Vorlesung wöchentlich zu verwendenden Stundenzahl bestimmt und 
letztere abweichend von dem bisherigen Gebrauch vermindert werden soll. Gegen 
den Beschluß der Fakultät steht den Beteiligten, d. h. sowohl demjenigen Dozenten, 
welchem die nachgesuchte Genehmigung versagt worden, als auch denjenigen, 
welche sieh durch die erteilte Genehmigung verletzt finden, der Rekurs an den 
Minister zu. Das Rekursgesuch ist bei der Fakultät einzureichen und von dieser 
mittels Berichts behufs Einholung der Entscheidung dem Minister vorzulegen. 

§ 48. 
Wenn ein ordentlicher oder außerordentlicher Professor für eine bestimmte 

Disziplin besonders bestellt ist, so gibt ihm dies nach § 47 nicht etwa ein Recht, 
mit Ausschluß anderer Lehrer diese Disziplin allein zu lehren, wohl aber ist er als- 
dann derjenige, an den sich die Fakultät für diesen Gegenstand zuerst und vorzüg- 
lich zu halten hat (Univ.-St. Abschn. II § 8). 

§ 49. 

I >ei I), kau ist verpflichtet, zu der durch Umlaufschrciben des Rektors jedesmal 
bestimmten Zeit die Anzeigen der Vorlesungen, welche die Lehrer der Fakultät 
im nächsten Semester zu halten gesonnen sind, einzufordern, jeder Lehrer aber 
ist verpflichtet, nach erfolgter Aufforderung des Dekans, in welcher der Termin 
jedesmal bemerkt Bein muß, diesem seine Anzeige bis zum mitgeteilten Termin zu 
übergeben. Privatdozenten, welohe diese Frist nicht einhalten, werden aus dem 
Vorlcsungs- sowie aus dem lYrsonalverzeiehnis für das betreffende halbe Jahr 
weggelassen. 

Der Dekan redigiert aus den eingegangenen Anzeigen den die Medizinische 
Fakultät angehenden Teil des Verzeichnisses der Vorlesungen mit Einschluß der zu 
ihm gehörigen chronologischen Übersicht und hat demnächst zu dem von dem 
Rektor bestimmten Termin diese Verzeichnisse für den Druck abzuliefern. 
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Alles was sich auf die klinische Lehrtätigkeit der Privatdozenten bezieht, 
soll in den Ankündigungen nicht zugelassen werden. 

§ 50. 

Findet der Dekan bei der Prüfung der eingegangenen Anzeigen der Vor- 
lesungen, nach Maßgabe der obigen Bestimmungen, Zweifel über die Berechtigung 
eines der Einsender, sei es überhaupt in Ansehung seiner Person oder in Ansehung 
der bestimmten Fächer, in welche die angezeigten Vorlesungen einschlagen, so hat 
der Dekan dieses dem Einsender be merklich zu machen und, falls letzterer sich 
nicht mit ihm einigt, der Fakultät den Fall zur Entscheidung vorzulegen. 

§ 51. 
Privatdozenten dürfen keine Anzeigen von Vorlesungen an das schwarze Brett 

anschlagen lassen, die nicht von dem Dekan geprüft und mit seinem Vidi und seiner 
Namensunterschrift bezeichnet sind. 

Wenn ein ordentlicher oder außerordentlicher Professor eine im Katalog an- 
gekündigte Hauptvorlesung nicht halten will, und dieselbe nicht durch einen anderen 
ordentlichen oder außerordentlichen Professor anderweitig besetzt ist, muß der 
erstere dem Dekan davon Anzeige machen, damit die Fakultät ihrer Verpflichtung, 
für die Vollständigkeit des Lehrkursus zu sorgen, zeitig nachkommen könne. 

§ 53. 

Jeder der Fakultät angehörige Lehrer ist verpflichtet, wenn er die Universität 
außer den Ferien auf länger als drei Tage verläßt, dem Dekan davon Anzeige zu 
machen (Univ.-St. Abschn. II § 9). Scheidet ein der Fakultät angehöriger Lehrer 
von der Universität aus, so hat er der Fakultät davon schriftlich Anzeige zu 
machen. 

Während der gesetzlichen Ferienzeit bedürfen die Professoren zur Reise keines 
Urlaubes; nur wenn sie mit Leitung eines Instituts, das fortgesetzter Beaufsichti- 
gung bedarf, betraut sind, müssen sie für Vertretung sorgen und Anzeige davon an 
den Minister machen. 

L§ 54.J 

§ 55. 
Kein Privatdozent hat als solcher und vermöge seiner Anciennität Anspruch 

auf Beförderung zur Professur; diese hängt vielmehr nur von dem Bedürfnis der 
Fakultät und der Tüchtigkeit der Person ab. Gesuche der Privatdozenten um Be- 
förderung sind nicht vor Ablauf von drei Jahren seit der Habilitation des Privat- 
dozenten zulässig und sind zunächst bei der Fakultät einzureichen, welche darüber 
nach Befinden der Umstände an den Minister berichtet. 
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dozen ten. 

§ 56. 

II. Von der Wer bei der Fakultät als Privatdozent Vorlesungen halten will, muß sich bei 
Habilitation ihr habilitieren (§44). Zur Habilitation wird niemand zugelassen, als wer die 
der Privat- Approbation als praktischer Arzt für das Deutsche Reich erlangt und den medizini- 

schen Doktorgrad von einer Fakultät des Deutschen Reiches rite erworben hat 
oder, wenn er auf einer ausländischen Universität zum Doktor promoviert worden. 
doch bereits auf einer deutschen oder ausländischen Universität Privatdozent 

gewesen ist, wobei indes dem Minister vorbehalten bleibt, auch solchen, die auf 
ausländischen Universitäten zu Doktoren promoviert sind, wenn sie auch noch nicht 

Privatdozenten gewesen, Dispensation von dieser Verordnung zu erteilen. An- 
gehörige des Deutschen Reiches haben zugleich nachzuweisen, daß sie der Militär- 
pflicht genügt haben, und können ohne diese Nachweisung nicht zugelassen werden. 

§ 57. 

Auch wird niemandem die Habilitation früher als drei Jahre nach erfolgter 

Approbation als Arzt gestattet, wenn der Minister nicht von dieser Berechnungs- 

weise dispensiert hat, und es muß zugleich nachgewiesen werden, daß der Kandidat 
dies«' drei  Jahre auf wissenschaftliche Weise benutzt hat. 

Jedem, dei sieh zur Habilitation meldet, hat der Dekan die Verhältnisse 

eines hiesigen Privatdozenten nach Abschn. III §§ 47, 55 (Anmerkung 1 und 2 
zu § 55) und 67a ausdrücklich unter Aufnahme eines Protokolls bekannt zu 

machen, «las von dem sieh Meldenden und dem Dekan zu unterschreiben ist. 

§58. 

Der Antrag auf  Zulassung zur Habilitation  ist  schriftlich an die  Fakultät 
zu richten. 

Diesem Schreiben sind beizulegen: 

l    Die  Dokumente über alles dasjenige^ was nach §§ 56 und 57 für die 
Zulassung zur Habilitation erforderlieh ist; 

2. ein   Lebenslauf; 

:*. eine geschriebene oder gedruckte, jedoch nicht bereits veröffentlichte 
Abhandlung aus dem Fache, über das er zu Lesen beabsichtigt, in deut- 

scher Sprache. Die Doktordissertation des Bewerbers darf nicht als 
hinreichend zu diesem Zwecke angesehen werden. 

§ 59. 

Die Eingabe des Habilitanden nebst allem, was dazu gehört, hat der Dekan 
• in die Fakultät ZU bringen. Nachdem diese sieh überzeugt hat, daß alle Vorbe- 
dingungen, insbesondere die auf den Doktorgrad bezüglichen (s. § 8) erfüllt sind, 
stimmt sie in einer der folgenden Sitzung«., mit absoluter Stimmenmehrheit über 
die Zulassung zu den weiteren Verhandlungen ab und wählt bei günstigem Ausfall 

dieser Abstimmung sofort durch Stimmzettel zwei Referenten, denen die genaue 
Prüfung der eingereichten Probe sc hrif ten obliegt. Keiner der Gewählten darf ohne 
die triftigsten, von der Fakultät gebilligten Gründe den ihm gewordenen Auftrag 
ablehnen. Der Fakultät ist auch gestattet, jedoch nur in dringenden Fällen, wenn 
für dies Geschäft ihrer Überzeugung nach die Fakultät in dem Augenblick nicht 
genügend besetzt ist, einen zu ihr gehörigen, nicht schon nach § 2 Satz 2 stimm- 

berechtigten Professor extraordinarius mit seinem Einverständnis zumReferenl n 
zu ernennen, der dann auch für sein Gutachten die dem Referenten nach § 67 
zustehenden Gebühren erhält. Jedem der Referenten werden zur Prüfung vier 
Wochen bewilligt. Sie sind verpflichtet, über die Probeschriften ein motiviertes 
Urteil schriftlich abzugeben, aus dem erhellt, in welchem Grade der Bewerber 
in Rücksicht auf Gelehrsamkeit sowohl als auf Geist ausgezeichnet zu nennen ist. 
Der Dekan läßt die Probeschriften nebst den Urteilen der beiden Referenten sodann 
bei der Fakultät umlaufen, welche hiernächst in einer Sitzung durch mündliche 

Abstimmung mit ^-Majorität der Stimmen über die Zulassung entscheidet. Zu 
einer gültigen Entscheidung ist aber erforderlich, daß wenigstens zwei Drittel der 
Fakultätsmitglieder anwesend seien. Ist einer der begutachtenden Referenten 

nicht Mitglied der Fakultät, so ist er dennoch zu dieser Sitzung einzuladen, ist 
jedoch nicht gesetzlich verbunden, teilzunehmen, und zählt auch nicht in der 
Abstimmung. Fällt das Urteil in der Sitzung nicht günstig aus, so hat die Fakultät 
zu bestimmen, ob der Bewerber geradezu abzuweisen oder ob ihm eine genügendere 
Probeschrift abzufordern sei, welche ihr jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres vor- 

gelegt werden darf. Wenn ein Kandidat auf Grund kommissarischer Begutachtung 
bereits zweimal von der Fakultät abgelehnt worden ist. so ist ein erneutes Gesuch 
a limine abzuweisen. 

Zu einer eingehenderen amtlichen Darlegung der Gründe ihres Urteils über 

die zur Habilitation eingereichten Schritten ist die Fakultät dem Gesuchsteller 
gegenüber nicht verpflichtet. 

§ 60. 

Hat die Fakultät beschlossen, den Ansuchenden zur Habilitation zuzulassen, 
so muß er eine Probevorlesung in deutscher Sprache über ein von der Fakultät 
aufgegebenes oder von dem Ansuchenden mit ihrer Beistimmung gewühltes Thema 
vor der versammelten Fakultät halten. Will er über mehrere Fächer Vorlesungen 
halten, so ist die Fakultät berechtigt, über jedes Hauptfach auch eine besondere 
Probevorlesung zu verlangen, kann jedoch hiervon nach Erwägung der Umstand. 
auch abgehen. 

Wünscht ein Privatdozent die Erweiterung der ihm erteilten Venia legendi 
auf ein neues Fach zu erwerben, so ist nach § 58, 3 und § 59 zu verfahren. Der Nach- 
suchende muß eine betreffende wissenschaftliche Abhandlung vorlegen, diese wird 
von zwei Referenten und von der Fakultät beurteilt, wobei die Zahlungen nach 
§ 67 für die beiden Referenten und den Dekan zu leisten sind. 

2 
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Zu einer gültigen Entscheidung in dieser Sitzung ist die Anwesenheit von 
mindestens zwei Dritteilen der Fakultätsmitglieder erforderlich. 

§ 61. 
Zur Ausarbeitung jeder solcher Probevorlegung erhält der Ansuchende eine 

Frist von vier Wochen, nachdem ihm das Thema bekannt gemacht worden, und 
nur auf Vorstellung besonderer Gründe kann die Fakultät Ausnahmen hiervon 

bewilligen. 
§ 62. 

Nach beendigter Probevorlesung vor der versammelten Fakultät wird mit 
dem Verfasser über deren Inhalt ein Kolloquium gehalten, welches in der Regel 
der Professor, in dessen Hauptfach die Vorlesung gehört, anfängt, an welchem 
aber auch jedes andere Mitglied der Fakultät teilnehmen kann. 

Die Fakultät ist berechtigt, zu diesem Kolloquium erforderlichenfalls auch 
einen zu ihr gehörigen, nicht schon nach § 2 Satz 2 in Betracht kommenden Pro- 
fessor extraordinarius, mag derselbe Referent zur Begutachtung der Probeschriften 
gewesen sein oder nicht, mit seinem Einverständnis zuzuziehen; jedoch gibt dieser 
nur sein Gutachten, ohne daß seine Stimme bei der Entscheidung mit zählte, und 
wird auch für diese Funktion nicht remuneriert. 

§ 63. 
Nach beendigtem Kolloquium entfernt sich der Ansuchende aus der Ver- 

sammlung, und es wird durch ^-Majorität in offener Abstimmung der anwesenden 
Fakultätsmitglieder der Beschluß gefaßt, ob er als Privatdozent anzunehmen sei 
oder nicht. Den Erfolg hiervon hat ihm der Dekan sofort oder nach der Sitzung 
l»( kannt zu machen. 

§ 64. 
Ist der Beschluß der Fakultät günstig ausgefallen, so hat der angenommene 

Privatdozent noch eine öffentliche Vorlesung in deutscher Sprache über ein Thema, 
welches ebenfalls auf die in § 60 angegebene Weise bestimmt wird, zu halten (Univ.-St. 
Abschn. Vlll § 4), wozu ihm von der Fakultät eine Frist von drei Monaten nach 
gehaltener Probevorlesung bewilligt wird. Die Fakultät ist nur nach Er- 
wägung besonderer Gründe Ausnahmen zu machen berechtigt. Vor der An- 
trittsvorlesung muß die Habilitationsschrift gedruckt der Fakultät vorgelegt 
werden. 

§ 65. 
Die Einladung zu dieser öffentlichen Vorlesung geschieht durch einen lateini- 

schen Ansehlag, wovon auf Kosten des Privatdozenten 150 Exemplare gedruckt 
werden. Ein Exemplar wird sofort öffentlich angeschlagen, von den übrigen wird die 
erforderliche Zahl an die Professoren der Fakultät und die übrigen besonders be- 
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rechtigten Personen verteilt und zu den Akten genommen. Die Professoren der 
Fakultät sollen die Einladung spätestens 2 Tage vor dem Tage der Vorlesung 
erhalten. 

Nach vollendeter Habilitation hat die Fakultät dem Minister sowie dem 
Rektor die Vollziehung derselben anzuzeigen. Der Anzeige an den Minister werden 
Mitteilungen über Lebenslauf und Studiengang sowie Verzeichnis der Schriften 
des neuen Dozenten, die Schriften selbst und ein ausgefüllter Personalbogen desselben 
beigefügt. 

§ 66. 
Die Kosten der Habilitation betragen außer 15 Mark, welche von dem Dekan 

für die Universitätskasse erhoben und an die Quästur abgeliefert werden, für 
einen auswärts Promovierten 150 Mark, für einen hier Promovierten 80 Mark. 
Die an die Universitätskasse zu zahlenden Gebühren sind erst dann fällig, wenn 
der Bewerber die Probevorlesung in consessu Facultatis mit günstigem Erfolge 
gehalten hat; die übrigen Gebühren sind sogleich bei der Meldung zu zahlen. Wird 
der Bewerber gleich nach der Prüfung der Probeschriften oder nach der Probe- 
vorlesung in consessu Facultatis abgewiesen, so wird ihm die erlegte Summe mit 
Ausnahme von 60 Mark zurückgegeben; die ganze Summe wird zurückerstattet, 
wenn er bei der ersten Abstimmung schon zurückgewiesen wird. 

§ 67. 

In jedem Falle, die Habilitation mag vollzogen sein oder nicht, erhält bei 
der halbjährigen Abrechnung der Dekan, der die Verhandlung bis zu der Abstimmung 
über die Probeschriften in der deshalb gehaltenen Sitzung fortgeführt hat, 20 Mark 
aus der Fakultätskasse, jedoch mit der § 20 festgesetzten Ausnahme, daß, falls 
der Bewerber in der Abstimmung über die Probeschriften zugelassen worden, aber 
seine Vorlesung in consessu Facultatis nicht mehr unter demselben Dekan gehalten 
hat, von welchem die Abstimmung über die Probeschriften geleitet worden, diese 
Remuneration demjenigen Dekan zufällt, unter welchem die letztgenannte Vor- 
lesung gehalten wird. Außerdem erhält bei der halbjährigen Abrechnung jeder der 
beiden Referenten aus der Fakultätskasse ebenfalls 20 Mark. Die Söhne und Brüder 
der fungierenden, emeritierten und verstorbenen Professoren und Privatdozenten 
der Universität und des fungierenden Universitätsrichters, Quästors und Sekretärs 
sind von den Kosten der Habilitation mit Ausnahme des an die Universitätskasse 
zu zahlenden Betrags befreit. 

§ 67a. 

Die venia legendi erlischt durch Verzicht.    Einem Verzicht stellt gleich: 

1. wenn ein Privatdozent ohne ausdrückliche Genehmigung der Fakultät 
während zweier aufeinanderfolgender Semester die Anzeige von Vor- 
lesungen im Vorlesungsverzeichnis unterläßt; 

2* 
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2. wenn   er während vier aufeinanderfolgender Semester keine Vorlesung 
gehalten hat, es sei denn, daß Umstände vorliegen, welche dies Verhalten 
rechtfertigen.    Hierüber hat gegebenenfalls die Fakultät zu befinden. 
Es steht dem Privatdozenten frei, dieser Entschließung gegenüber die 

Entscheidung des Ministers anzurufen; 
3   wenn er seinen ständigen Wohnsitz ohne ausdrückliche  Genehmigung 

aus  Berlin  oder seiner nächsten  Umgebung  (Großberlin)  fortverlegt, 
Die Erteilung der Genehmigung ist von dem Privatdozenten bei der 
Fakultät  nachzusuchen,  welche  den  Antrag  mit ihrer  gutachtlichen 
Äußerung dem Minister zur Entscheidung vorlegt; 

4. wenn er eine  hauptamtliche   Stellung  außerhalb der Universität an- 
nimmt, es sei denn, daß die Fakultät auf seinen Antrag ihm gestattet, 
dessenungeachtet die Stellung als Privatdozent beizubehalten.   Ob diese 
Genehmigung eingeholt werden  muß, entscheidet im Zweifelsfalle die 
Fakultät, Dem Privatdozenten steht es frei, gegenüber der Entschließung 
der Fakultät die Entscheidung des Ministers anzurufen. 

Die Bestimmung unter Nr. 4 gilt aber nicht für die, die sich vor dem 1. Ok- 

tober   1911  habilitiert hatten. 

§ 68. 
Der Fakultät bleibt es vorbehalten, einem in der gelehrten Welt schon vorteil- 

haft bekannten Manne der jedoch die medizinische Doktorwürde rite erlangt haben 
muß. die Kosten der Habilitation mit Ausnahme des für die Universitätskasse zu 
zahlenden Betrages und die Prüfung selbst zu erlassen, worüber durch Dreiviertel- 
Majorität in einer Sitzung entschieden wird. Das gleiche gilt für solche, welche 
Bchon an einer anderen deutsehen medizinischen Fakultät die Venia legendi erlangt 

halten. 
Zu einer gültigen Entscheidung in dieser Sitzung ist die Anwesenheit von 

mindestens zwei Dritteln der Fakultätsmitglieder erforderlich. 
Die so Zugelassenen haben wie alle auf gewöhnliche Weise Habilitierten eine 

Antrittsvorlesung  zu   halten. 

Vierter   Abschnitt. 

Von der Aufsicht der Fakultät über die Studenten und von 
den Benefizien und Prämien. 

§ 69- 
Alle diejenigen bei der Uhiversitäl immatrikulierten Studenten, deren Studien 

Inskription eines der zur Fakultät gehörenden Fächer zum Hauptgegenstande haben, es sei 
und dorn    nun   (iaß sj(. diese bloß als Gelehrte oder auch zu praktischen Zwecken treiben 

wollen, sind gehalten, sieh zur medizinischen Fakultät einschreiben zu lassen. 

i   \ on dor 
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§ 70. 

Jeder in der Verordnung des vorigen Paragraphen Begriffene wird in der Regel 
sogleich bei dem Immatrikulationsakt von dem Dekan in das Album der Studenten 
der Fakultät eingetragen. 

Dieses lateinisch zu führende Album muß mindestens folgende Rubriken 
enthalten: 

Fortlaufende Nummer, 
Vor- und Zunamen, 
Lande sänge hörigke it, 
Datum der Inskription, 
Von welcher Universität oder von welcher Bildungsanstalt, 
Abgang. 

Über die vollzogene Inskription stellt der Dekan das Signum Facultatis 
unter seiner Unterschrift im Namen der Fakultät und unter dem großen Siegel der- 
selben aus. Der Einzuschreibende entrichtet dafür bei der Immatrikulation, wenn 
er früher noch auf keiner anerkannten Universität immatrikuliert gewesen, 3 Mark-, 
wenn er früher schon auf einer solchen Universität studiert hat, die Hälfte (Univ.-St. 
Abschn. II § 19 und Abschn. VI § 0). 

§ 71. 
Diese  Inskriptionsgebühren gehören dem  Dekan für seine  Person. 
Frei werden nur die Söhne, Töchter und Brüder der fungierenden, emeritierten 

und verstorbenen Professoren der Universität und des fungierenden Universitäts- 
richters, Quästors und Sekretärs sowie diejenigen Eingeschriebenen, die auf ein 
gerichtliches Zeugnis der Armut, und. wenn sie Angehörige des Deutschen Reiches 
sind, zugleich auf das Zeugnis der Reife frei immatrikuliert worden sind. Der 
Dekan erhält wöchentlich von der Registratur der Universität eine Liste der zur 
medizinischen Fakultät gehörigen Immatrikulierten, falls dieselben nicht schon 
gleichzeitig mit ihrer Immatrikulation auch inskribiert worden sind. 

§ 72. 
Will ein Studierender einer anderen Fakultät der hiesigen Universität sein 

Fach verlassen und sich zur medizinischen Fakultät wenden, so darf der Dekan 
der letzteren ihn nicht eher in das Album derselben eintragen, als bis er ihm eine 
Bescheinigung vorzeigt, daß er dem Dekan der Fakultät, von welcher er kommt, 
sowie auch der Registratur diese Veränderung angezeigt hat. Will ein Studierender 
aus der medizinischen in eine andere Fakultät übertreten, so hat ihm der Dekan 
auf dem Signum Facultatis die Entlassung aus der medizinischen Fakultät zu 
bescheinigen. Ein solcher Übergang von einer Fakultät zur anderen kann aber 
nur am Ablauf oder Anfang eines Semesters stattfinden. Die neue Inskription 
geschieht kostenfrei. 
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16. 

Der D-kan ist verpflichtet, das Album der Studenten der Fakultät in der 
gehörigen Ordnung zu erhalten; der Abgang der eingeschriebenen Studenten wird 

in der Registratur vermerkt. 

§ 74. 
Der Fakultät im allgemeinen und dem Dekan insbesondere steht es zu, über 

die, Sitten, den Fleiß und die zweckmäßigste Studienordnung der ihr angehongen 

Studierenden zu wachen. 

§ 75. 
Der Dekan hat die besondere Verpflichtung, bei der Inskription den neu 

zugehenden Studierenden die notwendigen Weisungen zu erteilen und den ge- 
druckten Studienplan zur Benutzung zu empfehlen; außerdem sind auch alle Mit- 
teler der Fakultät in Beziehung auf alle derselben angehongen Studierenden 
auf gleiche Weise verbunden, durch Ratschläge und Ermahnungen sowohl für diesen 
Zweck als auch zur Belebung und zweckmäßigen Anordnung des häuslichen Fleißes 

der Studierenden zu wirken. 

§ 76. 
Den betreffenden Lehrern ist untersagt, die Studierenden der Medizin als 

Praktikanten zu den verschiedenen klinischen Anstalten und Übungen zuzulassen, 
solange dieselben nicht das Zeugnis über die vollständig bestandene ärztliche Vor- 
prüfung, oder das Zeugnis über eine gleichwertige im Ausland vollständig bestandene 

Prüfung geliefert haben. 

§ 77. 
Es soll kein akademisches Benefizium vergeben und kein testimonium dili- 

gentiae erteilt werden ohne vorgängige Prüfung des betreffenden Studierenden 
durch den Dekan oder einen von dem Dekan dazu bezeichneten ordentlichen oder 
außerordentlichen Professor. Die Prüfung soll in einem der Gegenstände statt- 
finden, welchem der Examinand vorzugsweise seine  Studien widmet. 

Bei   Privatstipendien   können   auch   Privatdozenten   als   Prüfer   zugelassen 

werden. 
[§§ 78,  79.] • 

§ 80. 

II. Von den Die  Medizinische  Fakultät konkurriert bei der Verteilung der Benefizien, 
Benefizi« n w< Lohe von der vorgeordneten akademischen Unterstützungskommission abhängen, 

sowie bei der Zuerkennung der vom Senat abhängigen Stipendien, namentlich des 
aus der Bendemannschen Stiftung, durch die Person ihres Dekans. 

[§§ 81-85.1 

§ 86. 
Verlangt eine Behörde oder ein zur Fakultät gehöriger Studierender von der 

Fakultät ein Urteil über eine ex lege stipendii von dem Studierenden gelieferte 
Probearbeit, und die Fakultät findet sich dazu verpflichtet oder geneigt, sowird das- 
selbe von einem geeigneten Mitgliede der Fakultät nach der Bestimmung des Dekans 
oder erforderlichenfalls der Fakultät selber abgefaßt und vom Dekan ausgefertigt. 

§ 87. 
Die Fakultät stellt jährlich am Geburtstage Sr. Majestät des Königs Friedrich III. Von 

Wilhelm des Dritten, des Stifters der Universität, am 3. August aus dem Gebiete der tier Preis- 
medizinischen Wissenschaft eine wissenschaftliche Preisaufgabe, welche, wenn auch 
die Hauptgrundsätze aus den Vorträgen der Lehrer bekannt sein sollten, dennoch 
eigenes gründliches Forschen erfordert und so gewählt sein muß, daß ihre Behand- 
lung sowohl tüchtige wissenschaftliche Bildung als Beurteilungsgabe beurkunden 
könne. Eine Aufgabe vorzuschlagen steht dem jedesmaligen Dekan zu, der aber 
alle Mitglieder der Fakultät zur Einreichung von Vorschlägen auffordern kann. 
Die Vorschläge werden in einer vor dem 20. Juli zu haltenden Sitzung beraten. 
Zur Annahme eines Vorschlages wird absolute Stimmenmehrheit erfordert. Falls 
kein Vorschlag des Dekans angenommen wird, steht es den übrigen Mitgliedern 
der Fakultät zu, Vorschläge zu machen, über welche auf dieselbe Weise ent- 
schieden wird. 

Ein weiterer jährlicher Preis, über dessen Vergebung ein besonderes Statut 
das Nähere bestimmt, ist durch die städtische Stiftung zu Preisaufgaben vom 
10. April 1861 für jede der vier Fakultäten gegründet worden. 

§ 88. 
Nur immatrikulierte Studenten der hiesigen Universität sowie- Studierende' 

der Kaiser-Wilhelms-Akademie für das militärärztliche Bildungswesen können sich 
um die Preise bewerben. Die Abhandlungen sollen in deutscher Sprache abgefaßt 
sein und vor dem 4. Juni eles auf das Jahr der Bekanntmachung folgenden Jahres 
versiegelt unter der Adress • der Fakultät bei dem Sekretär der Universität ab- 
gegeben werden. Der Abhandlung ist ein versiegelter Zettel beizulegen, welcher 
inwendig den Namen des Verfassers enthält, außen aber mit demselben Motto ver- 
schen ist, welches unter dem Titel der Abhandlung selbst steht. 

Der Sekretär hat die eingegangenen Schriften nebst den dazu gehörigen 
Zetteln sogleich an den Dekan zu befördern. 

Dasjenige Fakultätsmitglied, welches die Preisaufgabe gestellt hat, prüft 
die eingegangenen Arbeiten und gibt über sie ein druckfertiges schriftliches Gut- 
achten ab, welches der Dekan bei den übrigen Fakultätsmitgliedern umlaufen läßt. 
In einer nicht später als eleu 20. Juli zu haltenden Sitzung wird nach vorgängiger 
Beratung der Preis, welcher in einer gokle neu Denkmünze,  250 Mark an Wert 
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(oder auf Wunsch in einer bronzenen Denkmünze und 250 Mark in bar) besteht, 
und nach Befinden ein Akzessit erteilt, infolgedessen eine öffentliche ehrenvolle 
Erwähnung des Namens des Verfassers stattfindet. Die Entscheidung geschieht 
durch absolute  Stimmenmehrheit. 

§  89. 
Wird ein Preis nicht erteilt, so verbleibt er der Fakultät in der Art, daß sie 

dieselbe Aufgabe zur nächsten Preisbewerbung wiederholen oder statt ihrer eine 
andere stellen kann.   Wird er auch dann nicht erteilt, so bleibt das weitere der Ent- 
scheidung des Ministers vorbehalten. 

§ 90. 
Der Preis wird nach der Verkündigung des Siegers dem Dekan eingehändigt, 

welcher auf Verlangen des Siegers den Namen desselben auf die Denkmünze ein- 
g ral »en läßt. Die uneröffneten Zettel werden nebst den Abhandlungen an diejenigen, 
welche sich dazu legitimieren, durch den Universitäts-Sekretär zurückgegeben. 
Auch die gekrönten Preisschriften werden den Verfassern zu völlig freiem Eigentum 
zurückgestellt; doch steht es der Fakultät frei, vorher eine Abschrift zu nehmen. 

[§ 91.] 

§ 92. 
IV. Vom Bei seminaristischen und sonstigen Übungsvorlesungen haben die Universi- 

Abgangeder tätslehrer den  Studierenden auf «leren Ersuchen eingehende Zeugnisse über Fleiß 
Studenten   umi  Leistungen auszustellen. 

Zeugnissen. Diesc Zeugnisse   sind auf Antrag der Studierenden den Abgangszeugnissen 
unter entsprechender Verweisung bei dem Vorlesnngseintrage beizuheften. 

§ 93. 
Welche Vorlesungen in die Abgangszeugnisse aufzunehmen sind, ergibt sich 

aus den in den Vorschriften für die Studierenden vom 1. Oktober 1879 getroffenen 
Bestimmungen. 

Der Dekan der Medizinischen Fakultät zeichnet die Abgangszeugnisse, sowie 
auch die ihre Stelle interimistisch vertretenden vorläufigen Abgangszeugnisse der 
zu dieser Fakultät gehörigen Studierenden (Univ.-St. Abschn. VI § 29) mit den 
übrigen dazu  verordneten Behörden. 

Der Dekan erhält von jedem Abgangszeugnis eines Studierenden der Medizini- 
schen Fakultäl 3 Mark, wovon niemandem als den Söhnen, Töchtern und Brüdern der 
fungierenden, emeritierten und verstorbenen Professoren der Universität und des 
fungierenden Universitätsriohters, Quästors und Sekretärs eine gesetzliche Be- 
freiung zusteht. 
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§ 94. 

Von dem 
(trade, 

eichen die 
Fakultät 
orteilt. 

Im Laufe des Semesters fertigt die Fakultät auf Antrag für die bei ihr einge- 
schriebenen Studierenden durch den Dekan Studienzeugnisse aus, welche jedoch 
niemals als Abgangszeugnisse benutzt werden können und dürfen, sondern nur zu 
anderen besonderen Zwecken, namentlich zur Erlangung von Unterstützungen 
oder zum Ausweis Benefiziierter über ihre Studien dienen. Auf Grund von De- 
kanatszeugnissen werden Fleiß- und Sittenzeugnisse nur von Rektor und Richter 
ausgefertigt. 

Fünfter   Abschnitt. 

Von der Erteilung der Doktorwürde. 

§ 95. 
In der Fakultät allein ruht das Recht, die Würde des Doktors der .Medizin  I. 

zu erteilen, wenngleich dasselbe unter der Autorität der gesamten Universität aus- 
geübt wird (Univ.-St. Abschn. II § 9). 

Der medizinische Doktorgrad wird nur verliehen auf Grund einer durch den 
Druck veröffentlichten Dissertation und einer mündlichen Prüfung. 

Die mündliche Prüfung besteht nach der Verschiedenheit der Fälle entweder 
in einem Kolloquium oder in einem Examen rigorosum (Rigorosuni). Das Kollo- 
quium ist von Kandidaten, welche die Approbation als Arzt für das Reichsgebiel 
erhalten haben, das Rigorosum von allen übrigen abzulegen. 

Eine Promotion in absentia findet unter keinen Umständen statt. 

§ 96. 
Wer sich zur Promotion bei der Fakultät meldet, muß ein Reifezeugnis von  n. Von der 

einem deutschen Gymnasium, einem deutschen Realgymnasium oder einer deutschen   Bewerbung 
Oberrealschule einschließlich eines Zeugnisses über die Kenntnisse in <Uv lateinischen      '""  '" 
Sprache,   welche   für  die Versetzung  in  die   Obersekunda eines  deutschen   Real- 
gymnasiums gefordert werden, besitzen. 

Ausländer (Nichtangehörige des Deutschen Reiches) werden nur dann zur 
Promotion zugelassen, wenn ihnen eine Vorbildung zuteil geworden ist, welche in 
dem Staate, dessen Angehörige sie sind, für die Erwerbung des medizinischen 
Doktorgrades und die Ablegung der ärztlichen Prüfung erfordert wird. Fehlt es 
in dieser Beziehung in ihrem Heimatstaate an bestimmten Festsetzungen, so 
haben sie durch vorgelegte Zeugnisse (nötigenfalls unter Beilegung inländischer 
Ergänzungszeugnisse) mindestens eine Vorbildung nachzuweisen, welche den 
Anforderungen für das Zeugnis der Reife an deutschen Realgymnasien entspricht. 

Außer dem Reifezeugnis hat der Kandidat behufs Zulassung zur Promotion 
durch Vorlegung von Abgangszeugnissen nachzuweisen, daß er ein zehnsemestriges 
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geordnetes medizinisches Studium an Universitäten des Deutschen Reiches oder 
an einer gut eingerichteten Medizinischen Fakultät, ähnlich wie es in Deutschland 
üblich ist, geführt und mindestens ein Semester in der hiesigen Medizinischen 
Fakultät studiert hat. Von der letzten Bestimmung kann die Fakultät unter be- 
sonderen Umständen absehen; sie hat keine Gültigkeit für die Studierenden der 
Kaiser-Wilhelms-Akademie für das militärärztliche Bildungswesen. 

Die Zulassung von Angehörigen des Deutschen Reiches zu den Promotions- 
leistungen und zur Promotion darf in der Regel erst erfolgen, nachdem sie die 
Approbation als Arzt für das Deutsche Reich erlangt haben. 

Bei der Meldung ist daher die Approbation vorzulegen. Dieser Nachweis 
schließt alle übrigen eben erwähnten Nachweise ein. 

Falls zwischen der erlangten Approbation und der Meldung zur Doktorprüfung 
mehr als sechs Monate Frist liegen, ist noch ein Führungszeugnis von der Polizei- 
behörde des letzten - Aufenthaltsortes oder gegebenenfalls von der vorgesetzten 
Behörde des Kandidaten beizufügen. Ein solches Führungszeugnis ist auch der 
Meldung zum Promotionsakt beizugeben, falls seit dem Kolloquium bzw. Rigorosum 
mehr als sechs Monate verflossen sind. 

Ein Studierender, welcher im letzten Semester seines Aufenthaltes auf der 
Universität konsiliiert oder relegiert worden ist, darf nicht zu den Fakultäts- 
Prüfungen und zu der Promotion zugelassen werden, auch wenn er schon die vor- 
geschriebene Studienzeit vollendet und sämtliche Testate über die vorschrifts- 
mäßig zu hörenden Vorlesungen erhalten haben sollte. Ein solcher Studierender 
muß vielmehr noch eine andere Universität besuchen und von dieser ein Zeugnis 
seines Wohlverhaltens beibringen, falls nicht besondere Gründe zu einer Ausnahme 
vorliegen, über welche dann an den Minister zur Entscheidung zu berichten ist. 

Soll einem auf ausländischen Universitäten vorgebildeten inländischen Kan- 
didaten diese Studienzeit angerechnet werden, so bedarf es hierzu einer Dispen- 
sation des Ministers. Es wird dazu der Nachweis gefordert, daß der Zuzulassende 
sein Studium auf Grund zulänglicher Schulbildung begonnen und ordnungsmäßig 
bei rieben habe, durch Vorlegung vollständiger Zeugnisse der Schul- und Universi- 
tätsbehörden und, sofern die bei ausländischen Prüfungen usw. zu stellenden An- 
forderungen nicht genügend bekannt sind, auch durch Beibringung darauf bezüg- 
licher Belege. 

§ 07. 
In Abweichung von der Bestimmung zu § 96 Absatz 4 kann die Fakultät 

ausnahmsweise von Angehörigen des Deutschen Reiches bereits vor Erlangung 
der Approbation, aber nicht früher als am Schlüsse des 10. Studiensemesters, die 
Dissertation in Empfang nehmen, welche dann nach Genehmigung seitens der 
Fakultät ohne Bezeichnung als Dissertation veröffentlicht werden darf. Desgleichen 
können Angehörige des Deutschen Reichs, sobald sie die ärztliche Prüfung voll- 
ständig bestanden haben, worüber sie eine Bescheinigung vorlegen müssen, schon 
während des praktischen Jahres zum Kolloquium und zum Verpflichtungsakt zuge- 
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lassen werden, wenn der Promovendus nachweisen kann, daß ihm unverhältnis- 
mäßig große Kosten entstehen durch die Rückkehr von seinem Beschäftigungsorte 
nach Berlin usw. Die Promotion erfolgt in diesem Falle dadurch, daß nach Vor- 
legung der Approbation und nachdem die nötige Anzahl Dissertationen abgeliefert 
worden ist, das Diplom dem Promovierten überreicht oder auf seine Kosten (nebst 
der Approbation) zugesandt wird. Dissertation und Diplom erhalten aber das 
Datum des Tages, an welchem die Approbation vorgelegt ist. 

Auf einstimmigen Beschluß der Fakultät und mit Genehmigung des Ministers 
kann ferner die Zulassung von Inländern zu den Promotionslcistungen und zur 
Promotion ausnahmsweise auch ohne vorherige Ablegimg der ärztlichen Prüfung 
in besonderen Fällen stattfinden, wo dem Kandidaten die Erfüllung dieser Vorbe- 
dingung aus gewichtigen Gründen nicht zuzumuten ist; dabei darf jedoch hinsicht- 
lich der Vorbildung nicht unter die Anforderungen herabgegangen werden, welche 
für die Zulassung zu den medizinischen Prüfungen von Inländern verlangt 
werden. Ferner darf hinsichtlich der sonstigen beizubringenden Ausweise unter das 
in § 99 festgesetzte Maß in keinem Falle herabgegangen werden. Solche Inländer 
haben das Examen rigorosum abzulegen. 

§ 98. 
Auf Ausländer, welche die ärztliche Approbation für das Deutsche Reich 

erlangt haben, finden bezüglich der Promotion dieselben Vorschriften Anwendung, 
welche für die in gleicher Lage befindlichen Inländer bestehen, sie haben also nur 
ein Kolloquium abzulegen. Auch hier gilt in gleicher Weise die Bestimmung in 
§ 97 Abs. 1. 

§ 99- 
Ausländer, für welche die Erteilung der ärztlichen Approbation für das 

Deutsche Reich nicht in Frage kommt, welche aber die ärztliche Prüfung voll- 
ständig bestanden haben, brauchen ebenfalls nur ein Kolloquium abzulegen, für 
alle anderen Ausländer gelten aber nicht nur die Bestimmungen des § 96 Abs. 2 
(geeignete Vorbildung) und Abs. 3 (geordnetes medizinisches Studium), sondern 
sie sind auch nach den Bestimmungen zu prüfen, welche für die nach § 97 Abs. 2 
zugelassenen Inländer gelten (Rigorosum). Alle Scheine, welche Inländer bei 
bringen müssen, um zum Staatsexamen zugelassen zu werden, müssen auch Aus- 
länder vorlegen, wenn sie sich zum Doktorexamen melden, sofern sie aus- 
schließlich in Deutschland studiert haben. Im andern Falle genügen für den 
im Auslande genossenen Unterricht die Nachweise, wie sie an den Orten des 
Studiums für die Doktor- oder Staatsprüfung verlangt werden. Unter allen 
Umständen müssen aber auch Ausländer alle diejenigen Vorlesungen, Kurse. 
Kliniken usw. nachweislich besucht haben, welche für Angehörige des Deutschen 
Reichs vorgeschrieben sind. 

[§§  100-108.] 



■ 
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§  109. 
HI. von Mit  der   Meldung   zum   Doktorexamen   ist   die   geschriebene   Dissertation 

der Dieser- einzureichen, wobei der Kandidat schriftlich anzugeben hat, ob und in welcher 
,'1"""-     wissenschaftlichen  oder  Kranken-Anstalt sie  ausgearbeitet  ist  und  inwieweit er 

sich bei ihrer Ausarbeitung etwa sonst noch fremden Rates bedient hat.    Dieser 
Angabe  ist  die  eidesstattliche  Versicherung  hinzuzufügen,  daß  darüber  hinaus 
keine weitere Beihilfe stattgefunden habe. 

Die Dissertation ist in deutscher Sprache abzufassen und muß in gut les- 
barer Schrift gesehrieben sein. An ihrem Schlüsse ist der Lebenslauf des Kandi- 
daten anzufügen. Zugleich mit der Einreichung der Dissertation ist die erste Rate 
der Gebühren einzuzahlen (150 Mark). 

Durch die Dissertation soll der Kandidat sich darüber ausweisen, daß er 
die Befähigung erlangt hat, selbständig wissenschaftlich zu arbeiten. Zu ihrem 
Gegenstande kann alles gewählt werden, was aus dem weiten Gebiete der Natur- 
wissenschaften irgendeine lehrreiche Beziehung zu der Medizin als Wissenschaft 
und Kunst darbietet, es sei nun in der Darstellung neuer eigener oder fremder, 
noch nicht wissenschaftlich bearbeiteter Beobachtungen und gewonnener Ergeb- 
nisse von Versuchen, oder in der erweiterten Bearbeitung und Fortbildung älterer 
Untersuchungen, oder in der historischen oder kritischen Sichtung und Aufstellung 
angemessener Gegenstände aus der naturwissenschaftlichen Literatur. In ihrem 
Umfange soll die Dissertation in der Regel zwei Druckbogen des Dissertations- 
formal es erreichen. 

§ no. 
Die geschriebene Dissertation wird von dem Dekan einem der ordentlichen 

oder (nach § 2 Abs. 2 der Fakultätsstatuten stimmberechtigten) außerordentlichen 
Professoren der Fakultät zum Referat überwiesen bzw. von dem Dekan selbst zum 
Referat übernommen. Das Referat kann auch einem sonstigen außerordentlichen 
oder Honorarprofessor oder Privatdozenten der Medizinischen Fakultät übertragen 
werden. In diesen Fällen ist ein Ordinarius als Korreferent zu bestimmen (vgl. 
§ 114 Abs. 5). Als Regel soll gelten, daß derjenige ordentliche oder außerordent- 
liche Professor, welcher das Thema zur Dissertation gegeben hat, bzw. in dessen 
Anstarl  die Arbeit ausgeführt worden ist, zum Referenten bestellt wird. 

Einem Professor, der von der Erfüllung seiner amtlichen Verpflichtungen 
an der Universität und in der Fakultät entbunden ist, darf das Referat oder Kor- 
referat nur überwiesen werden, wenn er hiermit einverstanden ist und die Fakultät 
seine Beteiligung beschlossen hat. Er hat in diesem Falle Anspruch auf die für den 
Referenten bestimmten Gebühren. 

Der Referent erstattet der Fakultät ein kurzes motiviertes Gutachten über 
die Dissertation und beantragt entweder ihre Annahme oder Ablehnung. Im 
ersteren Falle schlägt er zugleich das zu erteilende Prädikat („genügend", „gut" 
oder „sehr gut") vor. 

Examen 
rigoroauin. 
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Die Dissertation gilt mit der vom Referenten vorgeschlagenen Note als ange- 
nommen, wenn der als ständiger Korreferent fungierende jeweilige Dekan seine 
Zustimmung erteilt hat. Ist der Dekan selbst Referent, so tritt der Prodekan als 
Korreferent ein. 

Ist die Dissertation von der Fakultät zurückgewiesen worden, so kann dem 
Kandidaten gestattet werden, frühestens nach drei Monaten, spätestens nach 
einem Jahre ohne Einzahlung weiterer Gebühren eine verbesserte oder neue Disser- 
tation einzureichen. Wird auch diese zurückgewiesen oder wird die Frist von einem 
Jahr nicht eingehalten, so sind die Gebühren verfallen. 

§ Hl- 
Die Zulassung zur mündlichen Prüfung (Kolloquium oder Rigorosum) darf IV. Von 

erst erfolgen, nachdem die Dissertation durch die Fakultät angenommen ist.   Vor dem Kollo- 
der Zulassung ist die zweite Rate der Gebühren einzuzahlen (beim Kolloquium cluin,n  ,""1 

Examen 
150 Mark, beim Rigorosum 350 Mark). 

Bestimmte Zeiten für die Abhaltung der Prüfungen gibt es nicht. Der Dekan 
setzt die Termine hierzu in jedem Falle fest; besondere Wünsche der Kandidaten 
können nur soweit berücksichtigt werden, als es die Geschäfte der Fakultät er- 
lauben (vgl.  § 117 Abs. 1). 

Das Kolloquium (s. §§ 95, 98, 99) wird von drei gewählten Mitgliedern der 
Fakultät abgehalten (§ 114). 

Jeder der Examinatoren hat den einzelnen Kandidaten in der Regel eine 
Viertelstunde zu prüfen. Dabei soll die wissenschaftliche Seite der Medizin mehr als 
die praktische betont werden. 

§ 112. 
Bei dem Examen rigorosum besteht die Prüfungskommission aus dem Dekan 

oder seinem Vertreter als Vorsitzenden und acht von der Fakultät gewählten 
Examinatoren. 

Die Prüfung zerfällt in einen theoretischen und einen praktisch-klinischen 

Teil. 
Die theoretische Prüfung hat sich auf folgende Fächer zu erstrecken: 

1. Anatomie  (einschließlieh  Gewebelehre  und Entwickelungsgeschiohte), 
2. Physiologie oder Pharmakologie, 
3. Pathologische Anatomie  (einschließlich allgemeine  Pathologie), 
4. Hygiene. 

In jedem der Fächer zu  1 und 2 wird der einzelne  Kandidat in dir  Rege! 
eine Stunde, in jedem der Fächer zu 3 und 4 in der Regel eine halbe Stunde ge- 
prüft.   Die Prüfung ist insoweit öffentlich, als jedem medizinischen Lehrer an einer 
deutschen   Universität   und  jedem   für  das   Deutsche   Reich  approbierten   Arzte 
der Zutritt freisteht.    Die theoretische Prüfung muß innerhalb vier Wochen be 

endet sein. 



I 
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Die praktisch-klinische Prüfung findet in der inneren Medizin, in der Chirurgie, 
in der Geburtshilfe und Gynäkologie und in einem Spezialfach am Krankenbette 
statt. Die Prüfung umfaßt die Stellung einer oder — nach dem Befinden des 
Examinators — zweier Diagnosen, an welche sich ein weiteres Examen, wie es 
bei der ärztlichen Prüfung vorzunehmen ist, anschließt. Diese praktisch-klinische 
Prüfung muß spätestens eine Woche nach Beendigung der theoretischen Prüfung 
beginnen und innerhalb von vier Wochen erledigt sein, so daß das ganze Examen 
spätestens nach neun Wochen beendet ist. 

§  H3. 
Sowohl bei dem Kolloquium wie bei dem Rigorosum erfolgt die Feststellung 

des Ergebnisses durch mündliche oder schriftliche Abstimmung. Jedes Mitglied 
der Prüfungs-Kommission stimmt mit „bestanden" oder „nicht bestanden" ab. 
Beim Kolloquium genügt, um die Gesamtzensur „bestanden" zu erhalten, die ein- 
fache Majorität; beim Rigorosum muß der Kandidat zur Erlangung derselben 
Zensur sämtliche  Stimmen für sich haben. 

Für das Diplom ist die für die Dissertation erteilte Zensur (§ 110 Abs. 3) 
maßgebend ; ist jedoch das Ergebnis des Kolloquiums nur ein eben noch genügendes, 
so kann durch Stimmeneinheit der drei Mitglieder eine bessere Zensur für die 
Dissertation gestrichen werden. Ebenso kann durch die einfache Majorität der 
Mitglieder der Rigorosen-Kommission eine Änderung der für die Dissertation er- 
teilten Zensur herbeigeführt werden. 

Hat der Kandidat einen oder mehrere Teile der Rigorosum-Prüfung nicht 
bestanden, so muß er diese Teile wiederholen. Das kann frühestens je nach dem 
Urteil des Examinators nach 2—4 Monaten geschehen. Der Kandidat hat dann 
vor der Wiederholungsprüfung beim Rigorosum für jeden zu wiederholenden Teil 
50 Mark, jedoch höchstens 350 Mark an den Dekan zu entrichten. Muß das Kollo- 
quium wiederholt werden, so sind ebenfalls je 50 Mark für jedes Fach, also zusammen 
150 Mark zu zahlen. 

§  114. 
Für das Kolloquium wählt die Fakultät so viele Kommissionen von je 3 

Examinatoren, als zur Erledigung der einlaufenden Promotionsgesuche erforder- 
lich erscheint. In jeder Kommission muß mindestens ein Vertreter der theoreti- 
sch n Wissenschaften und mindestens ein Kliniker sein. 

Die Kandidaten werden durch den Dekan den Kommissionen zur Prüfung 
zugeteilt, und zwar so, daß in jedem Semester annähernd die gleiche Anzahl von 
Kandidaten auf jede Kommission entfällt. 

Der Dekan stellt das Ergebnis jeder Prüfung zusammen und teilt es den 
Kandidaten  mit. 

Für das Rigorosum ergeben sieh die Examinatoren aus den Prüfungsab- 
schnitten von selbst; sind mehrere Vertreter für einen Prüfungsabschnitt vorhanden, 
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so wechseln sie regelmäßig miteinander ab, wobei die Reihenfolge aus den Angaben 
des Personal Verzeichnisses sich ergibt. 

Die Vertreter der Kinderheilkunde und der Psychiatrie werden dabei den 
Vertretern der inneren Medizin gleich erachtet. Die Vertreter der Spezialfächer 
(Augen-, Ohren-, Kehlkopf-, Hautkrankheiten) nehmen nur, soweit sie stimm- 
berechtigt nach § 2 sind, an den Prüfungen teil. Emeritierte Professoren werden 
an den Promotionsprüfungen nur nach Maßgabe des § 110 Abs. 2 beteiligt. 

§ 115. 
Um  nach  bestandenem  Kolloquium  oder  Rigorosum  zum   Promotionsakt     v. Vom 

zugelassen zu werden, hat der Kandidat die Dissertation in der Zahl von 330 Exem- Promotions 
plaren gedruckt an den mit der Annahme beauftragten Oberpedell einzureichen. akt* 

Die Drucklegung hat der Kandidat auf eigene Kosten zu besorgen. 
Auf der Rückseite des Titelblattes ist die Genehmigung der Fakultät unter 

namentlicher  Bezeichnimg des  oder der  Referenten in  folgender Weise  zu  er- 
wähnen : 

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät 
der Universität Berlin. 

Dekan: Professor Dr (Name) 
Referent: Professor Dr (Name). 

Die Dissertationen sind in ihrem vollen Umfange auf gutem weißen Papier 
in passender Ausstattung zu drucken und haben den Titel mit Angabe des Pro- 
motionstages, der Universität und Fakultät, des Druckortes, des Druckjahres 
und Druckers, gegebenenfalls auch des Verlegers, aufzuführen. Eine Widmung 
ist gestattet. Nicht verpflichtet ist der Promovendus, die etwa dem Manuskripte 
beigefügten Zeichnungen mit zu veröffentlichen; doch hat er in solchem Falle 
darauf zu sehen, daß die Dissertation auch ohne die Abbildungen verständlich 
bleibt. Der Dekan hat dafür zu sorgen, daß die Ausstattung der Dissertation vor- 
schriftsmäßig gehalten sei, sie muß ihm daher in der Revision zur Erteilung der 
Druckerlaubnis vorgelegt werden. 

§ 116. 
Eine Ausnahme von der Bestimmung in § 115 Abs. 1, daß die Dissertation 

vor dem Promotionsakt gedruckt in der nötigen Anzahl von Exemplaren einge- 
liefert sein muß, darf gemacht werden, wenn die Bescheinigung des Redakteurs 
einer medizinischen oder naturwissenschaftlichen Zeitschrift vorgelegt wird, daß 
die Arbeit zur Veröffentlichung angenommen ist, und daß der Redakteur sich ver- 
pflichtet, das Manuskript vor dem Drucke nicht ohne Zustimmung der Fakultät 
dem Kandidaten zurückzugeben. 

Das Diplom wird unter allen Umständen bei In- wie bei Ausländern erst dann 
ausgefolgt, wenn die vorschriftsmäßige Anzahl Dissertationsexemplare eingeliefert 

worden ist. 

m 
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§  117. 
Doktorprüfungen und Promotionen finden nur statt innerhalb der amtlichen 

Dauer der Studiensemester. 
Der Promotionsakt vollzieht sich in den für die Fakultätssitzungen be- 

stimmten Räumen (§ 22); der Dekan oder sein Stellvertreter und der Doktorand 
erscheinen dabei in schwarzer Kleidung. Der Promotor hält eine Ansprache, worin 
ei besonders auf die Pflichten der Ärzte überhaupt und der Doktoren der Medizin 
im besonderen hinweist, darauf hat der Kandidat durch Handschlag und Unter- 
schrift folgende  Verpflichtung zu übernehmen: 

Ich gelobe und verspreche, stets die medizinische Wissenschaft hochzuhalten 
und sie, soweit es in meinen Kräften steht, zu fördern, auch die Pflichten des ärzt- 
lichen Standes sowohl gegenüber den meine Hilfe Heischenden wie gegenüber den 
ärztlichen Kollegen in humaner Gesinnung treu und gewissenhaft zu erfüllen. 

Der neu kreierte Doktor schreibt sich darauf eigenhändig in das Fakultäts- 
album ein. 

§ HS. 
Das Diplom des Doktors wird in lateinischer Sprache von dem Dekan, der 

jedoch der Fakultät dafür verantwortlich ist, mit der nach § 113 festgesetzten 
Zensur (dissertatio idonea, laudabilis, eximia) ausgefertigt, auf Kosten des Kan- 
didaten gedruckt, nach geschehener Promotion angeschlagen, gehörigen Orts zu 
den Akt« n gebracht, an die Professoren der Universität und die übrigen besonders 
bi rechtigten Personen verteilt, Zu diesen Zwecken hat der Kandidat 115 Exem- 
plare des Diploms an die Universitätsregistratur abzuliefern. 

§  119. 
VU    Von 
den Wir- 

Die von der hiesigen Medizinischen  Fakultät nach der im  Vorhergehenden 
bestimmten Art kreierten Doktoren haben alle diejenigen Rechte, welche den auf 

1'"^'"(^ '   inländischen Universitäten rite kreierten Doktoren der Medizin durch die Staats- 
gesetze  und die   Statuten der Universität gegeben sind. 

■ 

■ 

§ 120. 

Durch die hier vollzogene Promotion zum Doktor erlischt das akademische 
Bürgerrecht der hiesigen Universität. Doch kann es ein hier Promovierter nach 
besonderer Erklärung von seiner Seite noch ein halbes Jahr behalten (Univ.-St. 
Abschn. VI § 25). Dir Registratur der Universität hat deshalb jeden Promovierten 
unmittelbar nach der Promotion zu einer Erklärung hierüber aufzufordern, deshalb 
.ine Verhandlung aufzunehmen, hiemächsl das Erforderliche in den Listen der 
Studierenden anzumerken und den Dekan von der Erklärung des Promovierten in 
Kenntnis zu setzen. 
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§   121. 

Gleich nach der vollzogenen Promotion hat der neue Doktor die von der 
Universitäts-Bibliothek gelieferten statistischen Zettel unter Aufsicht des Dekans 
sorgfältig auszufüllen.   Diese Zettel sind unter Beifügung der Dissertation an die 
Universitäts-Bibliothek zurückzugeben. 

§ 122. 

Wer bei der Fakultät den Doktortitel erwerben will, kann  ihn nur unter   VIII. Von 
den in den obigen Paragraphen verordneten Bedingungen erhalten.    Doch kann den Promo- 
die  Fakultät die  Doktorwürde  auch honoris causa Auswärtigen oder hierselbst tionenhono 
Anwesenden durch bloße Übersendung des Djploms als eine freiwillige Anerkennung   ns causa' 
ausgezeichneter Verdienste  um die Wissenschaft erteilen  (Univ.-St.  Abschn. IX 
§§4 und 7), niemals auf bloße Einsendung einer Abhandlung. 

§ 123. 

Der Antrag zu einer solchen Doktorpromotion honoris causa muß von zwei 
Mitgliedern der Fakultät gestellt werden, und es müssen in dem Antrage die aus- 
gezeichneten notorischen Verdienste des Vorgeschlagenen um die Wissenschaft 
auseinandergesetzt oder, falls er sich diese als Schriftsteller erworben hat, durch 
Anführung oder Vorlegung der Schriften belegt werden. Die Abstimmung geschieht 
durch Umlauf schriftlich und offen. Zur Annahme des Antrages ist Einstimmig- 
keit aller Fakultätsmitglieder erforderlich (Univ.-St. Abschn. IX § 7). 

§  124. 
Das Diplom der auf solche Weise honoris causa erteilten Doktorwürde ist 

mit besonderer Bezugnahme auf die angeführten Verdienste oder angeführten 
oder vorgelegten Schriften abzufassen und nach den Vorschriften des § HS, sow.it 
er hierher gehört, zu publizieren. Dem Rektor ist alsbald besondere Mitteilung 
zu machen. 

§   125. 
Sollte die Fakultät in außerordentlichen Fällen sich bewogen finden, großen 

außerhalb der Wissenschaft erworbenen Verdiensten durch Überreichung des 
Doktordiploms ihre Verehrung zu bezeigen, so hat sie dazu die Genehmigung des 
Ministers einzuholen. Es bleibt dann der Erwägung der Umstände überlassen, 
ob das Diplom durch eine Deputation oder auf andere Art übersandt werden soll. 
Übrigens ist auch ein solches Diplom nach den Vorschriften des § 124 abzufassen 

und zu publizieren. 
§ 126. 

Die Promotion honoris causa geschieht kostenfrei.   Die aus dem Druck und  ix. Bonden 
der Überreichung des Diploms entstehenden Kosten werden aus der Fakultätskasse   hostender 

bestritten. 
3 
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Zum 50 jährigen Doktorjubiläum kann eine Erneuerung des Diploms er- 
folgen, diese findet aber nur auf Antrag statt und wenn die Auslagen im Betrage 
von 30 Mark vorher eingezahlt werden. Es bleibt jedoch dem Ermessen der Fakultät 
überlassen, durch einfachen Majoritätsbeschluß diese Kosten auf die Fakultäts- 
kasse zu übernehmen. 

§ 127. 

Die   Gebühren  für den  medizinischen  Doktorgrad  betragen  in  denjenigen 
Fällen, in welchen nur ein Kolloquium stattfindet (§ 95 Abs. 3) 300 Mark, in den- 
jenigen Fällen, in welchen das Rigorosum abgehalten werden muß, 500 Mark. 

In beiden Fällen ist bei Einreichung der Dissertation die Summe von 
150 Mark, bei der Meldung zum Kolloquium bzw. Rigorosum der Restbetrag 
von   150 Mark oder 350 Mark einzuzahlen. 

Muß das Kolloquium oder das Rigorosum wiederholt werden, so sind die 
hierfür treffenden Beträge nochmals zu entrichten.   Vgl. § 113 Abs. 3. 

Die Söhne, Töchter und Brüder der fungierenden, emeritierten und ver- 
storbenen Professoren sowie die Söhne der Privatdozenten der hiesigen Medizinischen 
Fakultät sind von diesen Gebühren insoweit befreit, daß sie nur die in die Uni- 
versitäts-Kasse fließenden 27 Mark und die für den Rektor bestimmten 12 Mark 
dem Dekan zur weiteren Abführung zu zahlen haben. Außerdem können die Kosten 
mit Ausnahme der ehemals für die Universitäts-Bibliothek bestimmten in die 
Universitatskasse fließenden 15 Mark nur mit Einwilligung aller Fakultätsmitglieder 
be. nachgewiesener Dürftigkeit des Kandidaten ermäßigt oder erlassen werden 
ni welchem Falle auch die im § 129 bestimmten Quoten der Examinatoren, welche 
nicht Fakultätsmitglieder sind, und des Rektors, Dekans und der Staatskasse 
erlassen oder verhältnismäßig herabgesetzt werden. 

[§ 128.] 

§  129. 

Die Verteilung der Grundgebühren von 300 Mark hat in der Weise zu erfolgen 
daß gezahlt werden: 6    ' 

1. an die Universitäts-Kasse 27 Mark, 
2. an den Rektor ein Fünfundzwanzigstel (12 Mark) 
3. ein Fünfuncfcwanzigstel (12 Mark) für den zurzeit'der Genehmigung der 

Dissertation fungierenden Dekan, 

i ein Fünfundzwanzigstel (12 Mark) für den zurzeit der Promotion im 
Amte stehenden Dekan, «reiche diesem auch verbleiben, wenn er sich 
bat  vertreten lassen müssen, 

5' Son SST ""d K0rrefer6nten £ür di" Begutachtung der Disser- 

<>. jedem  Examinator 5 Mark, 
7. der Rest fließt in die Fakultätskasse. 
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. V°i de9nnnM f^~ ZU d6n Sch0n erwähnten ^b«l-n hinzu- 
kommenden 200 Mark erhalt der Dekan, der die Meldung des Kandidaten entgegen- 
nimmt, außer seiner Gebühr als Fakultätsmitglied noch 20 Mark und jeder °der 
Examinatoren noch 5 Mark.   Der verbleibende Rest fließt in die Fakultätskasse. 

Die Gebuhren, welche ein Kandidat entrichtet hat. den die Fakultät abge- 
wiesen, werden ebenso verteilt, mit der Ausnahme jedoch, daß Rektor und Uni- 
versitatskasse keine besonderen Abzüge davon erhalten. Wird aber der abgewiesene 
Kandidat infolge einer neuen Prüfung innerhalb eines Jahres promoviert so er- 
halten auch die letztgenannten die ihnen nach Nr. 1-2 zustehenden vollen Quoten 

Was nach allen diesen Abzügen übrig bleibt, geht wie vor zur Fakultäts- 
kasse . 

[§§ 130-132.] 

Berlin,  den 9. Juni  1914. 

(L. S.) 

Der Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten. 

v. Trott zu Solz. 

m 
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Anmerkungen. 
Anmerkung zu .r): Die Amtstracht des Dekans, der Professoren und der Privat- 

dozenten der Medizinischen Fakultät ist durch Allerhöchste Verordnung vom 23. Juli 1845 
bzw. 30. Juli 1853 bzw. 5. Juli 1012 wie folgt b-stimmt: 

Der Dekan der Medizinischen Fakultät trägt über dem gewöhnlichen schwarzen Frack 
ein vorn offenes, weites und faltiges Oberkleid, den sogenannten Lutherrock, von wollenem 
Stoff in der Fakultätsfarbe (scharlachrot). Die ordentlichen Professoren tragen über dem ge- 
wöhnlichen schwarzen Rock schwor/,«' Lutherröeke von wollenem Stoff mit der Fakultäts- 
farbe in der Art gefüttert, daß an beiden Seiten vorn, vom Kragen bis zu dem an die Knöchel 
reichenden Raum, sowie an den Aufschlägen und an den Ärmelöffnungen die Farben zusehen 
sind. Die außerordentlichen Professoren tragen am Kragen ihrer Talare die Fakultätsfarben 
und Privatdozenten tragen über dem schwarzen Frack schwarze Lutherröcke ohne die 
Fakultätsfarben. Als Kopfbedeckung tragen sämtliche Dozenten der Medizinischen Fakultät 
runde Baretts in der Fakultätsfarbe. 

Die Dekane haben nach dem Ministerialerlaß vom 28. Oktober 1845 in ihrer Amts- 
tracht zu erscheinen, wonn sie zu Couren oder von seiner Majestät dem Könige in ihrer Eigen- 
schaft als Dekane zu einer mit einem Diner oder Souper verbundenen Cour befohlen werden 
sollten. Zu den nicht mit einer Cour verbundenen Diners und Soupers bei Seiner Majestät 
dem Konige und bei den Prinzen Königlichen Hoheiten können sie jedoch ohne Lutherrock 
erscheinen. 

Anmerkung zu § 7: Jeder neu eintretende ordentliche oder außerordentliche Pro- 
fessor hat an die Bibliothek 15M. zu zahlen, gleichgültig, ob er schon bei früherer Gelegenheit 
eanen solchen Bibhotheksbeitrag geleistet hat. 

Anmerkung zu § 49: Minist.-rialreskript vom 22. November 1858: Wenn ein Dekan 
durch überseh,,, ,„,.. „,,„„„.„. ,,„,,,„„ (1,.r Allkündi £ür d(m zugclassen hat 

- - ;■ «*--. Nachfolgers. ,,, d„, Whlagen am schwarzen Br/tt l Korrektur 

1. Es ist beim Vorhandensein besonderer Gründe gestattet, daß der Name des Privat- 
dozenten m dem Vorlesungsverzeichnis mitder Bemerkung: „liest nicht" auf seinen 

ÄÄÄ,edoch nur ,nit Hinzufügung -Grand- —■* £ 

2. Die Entscheidung darüber, ob diese Aufführung des Namens in der bezeichneten 
Art und mit dem angegebenen Grunde stattfinden soll  steht der F«V H-* 

3. Für die Zeit, da ein Privatdozent nicht im Verzeichnis derVoZ ^ 

führt ist67wu, er auch nieht im *-~*~*JAt£S£Z*2i 

 ":':-::;^;^^ 
für  dio   Univo.itats-Wbahn   ^^^'m^^TT^^j^ 
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Mit Beziehung hierauf erging an die sämtlichen Fakultät    A     T 

dem 24. April 1875 eine Ministerialverfüeune  dl, i ,.       Landesuniversitäten  unter 

Aus diesem Fonds sollen teils Privali^ %£££T T** ^""^ 
wollen, unterstützt werden.   Bei den letzteren ist Bed" V Z"      chen ausbilden 

in ungünstigen Vermögensverhältnissen befinden <\\ > T^"
8
 Unterstützung, daß sie sich 

Doktorgrad ehrenvoll erworben haben und namhaft T'7raifcateßtudien absolviert und den 
welcher Beziehung vor allem auf wimJS^S^^^^ ** h°ffon l°**™> '" 
sieht behält sich das Ministerium vor auf dem «fS w ? **" ^ In dieBW Hin' 
lungen zu bewirken.    Dagegen wünscht dasIn  T??*!™** die erfo^rlichen Ermitte- 

habilitierte   Privatdozente^^^^^ T ^^ "" «<*  
zu bedienen, welche sowohl bei den v, X ^^25      A ^^   F»kultäten 

Stützungen als bei den von ihnen erfordert" < ; ,t TTf"" TV "* *,Mw Un** 
zu verfahren haben: Gutachten nach den nachstehenden Grundsätzen 

L ^LSSS^Z  und'd"" S,,,n,T B6Währt Werden> derCn "^ °™ beschrankte  ist  und demgemäß dem zu Unterstützenden das  Verharren in der 
akademischen   Laufbahn  bis zur  Erlangung einer Anstellung unn ög.   h    nach 
oder doch durch den Zwang zur Aufsuchung eines Nebenerwerbs in emlZne 

SSüää ™Remuneration beziehen'werd- -*—■— 
2. Zu dem Stipendium dürfen nur solche empfohlen werden, von welchen die Fa- 

kultäten „die Überzeugung haben, daß es im Interesse der Wissenschaft liegt 
helfend einzuschreiten, und daß durch die gewährte Unterstützung nicht bloß 
den betreffenden Dozenten eine vorübergehende Erleichterung verschafft, sondern 
ein sachlicher Nutzen erzielt wird", von denen man erwarten kann, daß sie s„ h 
durch ihre Leistungen als Lehrer und Schriftsteller die Professur erwerben. 

3. Wer schon länger habilitiert ist, ohne sich in seinem Fache Anerkennung verschafft 
zu haben soll nicht empfohlen werden, ebensowenig aber, wer nicht schon mit 
Erfolg Vorlesungen gehalten hat; unmittelbar nach der Habilitation nur derjenige, 
„dessen Habilitationsleistungen die bestimmte Erwartung begründen, er werde 
sich als Dozent auszeichnen, oder dessen wissenschaftliche Arbeiten den Versuch, 
ob es ihm gelingen werde, auch als Lehrer Tüchtiges zu leisten, wünschenswert 
erscheinen lassen". 

4. „Bereits vorliegende Publikationen sind besonders in Betracht zu ziehen und in 
den bezüglichen Anträgen und Berichten nach Wert und Bedeutung zu beleuchten, 
auch regelmäßig denselben beizufügen." 

5. „Die Stipendien, deren höchster Jahresbetrag auf 1500 M. festgesetzt ist, werden 
regelmäßig nur auf ein oder zwei Jahre erteilt werden. Eine Verlängerung ist 
nur so weit statthaft, daß ein Stipendiat im ganzen 4 Jahre im Genuß bleibt, 
und wird immer nur erfolgen können, wenn eine wiederholte Prüfung ergibt, daß 
die Voraussetzungen, welche bei der ersten Verleihung gehegt worden sind, in der 
Zwischenzeit sich nicht als irrig erwiesen haben." 

Anmerkung 2 zu § 55: Das Gesetz, betreffend die Disziplinarverhältnisse der 
Privatdozenten an den Landesuniversitäten usw. vom 17. Juni 1898 (Gesetzsamml. S. 125) 
lautet: 

§ 1. Ein Privatdozent an einer Landesuniversität, der Akademie zu Munster und dem 
Lyzeum Hosianum zu Braunsberg, welcher 

1.  die Pflichten verletzt, die ihm seine Stellung als akademischer Lehrer auferlegt, 
oder 
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2. sich durch sein Vi rhalten in oder auß.r seinem Berufe der Achtung, des Ansehens 
und des Vertrauens, die seine Stellung erfordert, unwürdig zeigt, 

unterliegt den Vorschriften dieses (iesetzcs. 

§ 2. Das Gesetz vom 21. Juli 1852, betreffend die Dienstvergehen der nicht richter- 
lichen Beamten usw. (Gesetzsamml. S. 465), findet auf die Privatdozenten an den genannten 
Anstalten in seinen §§ 3 bis 7, 13. 18, 22 bis 24. 27 bis 30, 32 bis 46, 48 bis 50 und 54 nut 
den aus dem Gesetze, betreffend die Abänderung von Bestimmungen de« Disziplinargesetzes 
vom O.April 1870 (Gesetzsamml. S. 345) sich ergebenden Abänderungen sinngemäße An- 

wendung. 

§ 3.    Die gegen Privatdozenten zulässigen Disziplinarstrafen bestellen in: 

(Ordnungsstrafen, 
Entziehung der Eigenschaft als  Privatdozent. 

§ 4.     Ordnungsstrafen sind: 
1. Warnung, 
2. Verweis. 

Zur Verhängung derselben ist außer dem Unterrichtsminister die Fakultät befugt, bei 

welcher der Privatdozent habilitiert ist. 
Vor Verhängung einer Ordnungsstrafe ist dem Privatdozenten Gelegenheit zu geben, 

sich über die ihm zur Last gelegte Pflichtverletzung zu verantworten. 
Die Verhängung der Ordnungsstrafe erfolgt unter Angabe der Gründe durch schrift- 

liche  Verfügung. 
Gegen die Verhängung einer Ordnungsstrafe durch die Fakultät findet binnen einer 

mit der Zustellung dieser Verfügung beginnenden Frist von zwei Wochen Beschwerde an den 
Unterrichtsminister statt. 

§ 5. Der Entziehung der Eigenschaft als TYivatdozent muß ein förmliches Disziplinar- 
verfahren vorangehen. 

Zur Einleitung desselben ist außer dem Unterrichtsminister die Fakultät befugt, bei 
welcher der Privatdozent habilitiert ist. 

Vor Einleitung des Verfahrens durch den Unterrichtsminister ist der Fakultät Gelegen- 
heit  zu  einer   gutachtlichen  Äußerimg   zu  geben. 

Untersuchmigskommissar ist der Universitätsrichter; der Beamte der Staatsanwaltschaft 
wird durch den  Unterrichtsminister ernannt. 

§ 6. Die entscheidende Disziplinarbehörde erster Instanz ist die Fakultät, bei welcher 
der Privatdozent habilitiert ist. 

In dieser Eigenschaft ist die Fakultät als Provinzialbehörde im Sinne des Gesetzes 
vom 21. Juli 1852 anzusehen. Für ihre Zusammensetzung sind dieselben Bestimmungen 
maßgebend, welche sonst für die Geschäftsführung der Fakultät gelten. 

§ 7. Die im letzten Absätze des § 45 des Gesetzes vom 21. Juli 1852 vorgesehene münd- 
liche Verhandhing muß stattfinden, sofern der Angeschuldigte darauf anträgt. In derselben 
ist ein von dem akademischen Senat zu bezeichnendes Mitglied der Universität zu hören. 

Dem Angeschuldigten steht es frei, sich bei der mündlichen Verhandlung des Beistandes 
eines Rechtsanwaltes zu bedienen. 

§ 8. Es bleibt Königlicher Vorordnung vorbehalten, die Bestimmungen dieses Ge- 
setzes auch auf die Privatdozenten an Technischen und sonstigen Hochschulen in einer der 
Verfassung dieser Anstalten entsprechenden Weise auszudehnen. 

§ 9. Alle diesem Gesetze entgegenstehenden Bestimmungen der für die Landesuniversi- 
täten usw. ergangenen Ordnungen (Universitäts-, Fakultäts-Statuten, Reglements usw.) sind 
aufgehoben. 
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Anmerkung   zu   §64:    Die   Habilitationsschrift  kann dem   eT*k;i*    A 

Annahme durch die Fakultät behufs Drucklegung zurückgegebenVerden. "**   ^ 

Anmerkung   zu   § 70:    Als  „anerkannte" Universität   ™»iten   A-    TT • 
Deutschen Reiches und die Umversitä.n zu Wen. »^Z^V^^^^ 

brück  Czernowitz   Bern, Basel. Genf, Lausanne. Zürich und die staatlichen bzw  städtischen 
holländischen Universitäten in Amsterdam, Groningen, Leiden, Utrecht. stadtischen 

Anmerkung zu § 77: Zeugnisse, welche Dozenten der Universität für nicht imma- 
trikulierte Zuhörer über den Besuch der Vorlesung- n unter Beifügung ihres Amtscharakters 
ausstellen, unterliegen dem Stempel für Atteste dann, wenn sie nicht etwa als vorbereitende 
Atteste fur ein späteres umfassendes Abgangszeugnis dienen, sondern für sich besonders den 
Besuch der Vorlesung bescheinigen sollen. 

Anmerkung zu § 90: Nach dem Ministerialerlaß vom 28. März 1825 soll die In- 
schrift, welche auf der Kehrseite der Medaille einzugravieren ist, lauten: 

N. N. 
Silesius (Vaterland) 

a facilitate med. etc. Univers. Berol. praemio ornatus. 
III. Aug. MDCCC.... 

Amerkung zu § 93: Über die Anmeldung zum Abgangszeugnis und die Ausfertigung 
des letzteren bestehen bei der hiesigen Universität folgende zum Teil auf älteren gesetzlichen 
und statutarischen Vorschriften, zum Teil auf den Anordnungen der ,,Vorschriften vom 1. Ok- 
tober 1879 und 6. Januar 1905" beruhende Bestimmungen. 

Einem jeden Studierenden wird auf seinen Antrag bei seinem Abgang von der Universität 
ein Abgangszeugnis ausgestellt. Die Anmeldung dazu kann schon innerhalb der letzten 
vier Wochen vor dem gesetzlichen Semesterschluß erfolgen. Die Studierenden müssen 
sich zu diesem Zweck persönlich auf der Universitäts-Registratur melden. Der Registrator 
erteilt über die erfolgte Meldimg eine Bescheinigung und übergibt mit dieser dem abgehenden 
Studierenden die demselben bei seiner Immatrikulation abgenommenen Legitimationspapiere. 
Demnächst sind auf der LTniversitäts- Quästur die Gebühren für das Abgangszeugnis zu ent- 
richten, worüber die Quästur auf der von der Registratur erteilten Bescheinigung Quittung 
erteilt, Unter Vorlegung der vorgedachten Bescheinigung ist sodann die Abmeldung der Vor- 
lesungen von den Lehrern zu erbitten und hierauf das Anmeldebuch mit jener Bescheinigung 
im Amtszimmer des Universitätsrichters abzugeben. Alsdann wird das Abgangszeugnis aus- 
gefertigt und dem abgehenden Studierenden in der letzten Woche vor dem gesetzliche,, Semester- 
schlusse ausgehändigt.     In das Abgangszeugnis werden aufgenommen: 

1. sämtliche angenommene Vorlesungen, wenn bei jeder der Vermerk des Lehrers 
betreffs der rechtzeitigen An- und (soweit nötig) auch Abmeldung sich befindet; 

2. ein Urteil über das sittliche Verhalten des abgehenden  Studierenden unter An- 

gabe der etwa erteilten Verweise und Strafen; 
3. der Betrag der etwa gestundeten Honorare; 
4. etwaiger Übertritt von einer Fakultät zur andern; 

5. etwaige  Promotion; 
6. etwaige Löschung im Album. 

Die Ausfertigung von besonderen Anwesenheit»-. Sitten- und (auf Grund von Dekanuts- 
zeugnissen auszustellenden) Fleißzeugnissen ist auf der Registratur zu beantrag, 

Anmerkung zu § 120: Damit die Registratur die Listen gehörig; fiton könne solider 
Dekan sofort nach jeder vollendeten Promotion die Namen der Promovierten der üniv, rsitäts 

Registratur mitteilen. 



Univeraitäts-Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Francke), 
Berlin N. 24, Linien9tr. 158. 
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BERLIN C.2, IM MAI 1910 

IE KÖNIGLICHE FRIEDRICH- 
, WILHELMS-UNIVERSITÄT ZU 
BERLIN, der deutschen Schwestern jüngste, 

vollendet im Herbst 1910 ihr erstes Jahrhundert; 

einen kurzen, doch inhaltschweren Zeitraum. In großer Volkesnot 

erstanden aus gröf3erer Kraft des Geistes und Willens, ist sie 

gewachsen mit dem engen und weiten Vaterlande. Den herrlichsten 

Aufschwung der Wissenschaft hat sie, durch große Forscher und 

Lehrer mitschaffend, durchleben dürfen. Wenn sie heute, einer 

überreichen Gegenwart froh, mit demütigem Stolz zurückblickt, 

so weiß sie, daß nur die ernsten sittlichen und geistigen Mächte 

ihrer Vergangenheit ihr die Zukunft verbürgen. 

T^V ie Universität der Reichshauptstadt kann die Säkularwende 

~~L.nicht als enges Familienfest begehen; der heimlich tiefe Zauber 

echter Studentenstädte ist ihr versagt. Dafür vertraut sie, daß 

in den Festtagen viele Tausende weit über die Grenzen Deutsch- 

lands hinaus ihr für fruchtbare Eindrücke und dauernde Antriebe 

danken werden; sie vertraut, daß im Reichtum deutschen Lebens 

auch ihre Art, so wie sie sich entfalten mußte,   notwendig ist und 

segensvoll. 



^7^ Feierstunden säkularer Rückschau und Selbstbesinnung ladet 

!ridie FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT nächst dem 

Herrscherhaus, dem sie ihr Dasein dankt, die Staatsbehörden, die 

ihr Gedeihen fort und fort gepflegt haben, die Vertreter der Stadt, 

deren reiche Entwicklung sie geteilt hat, die Akademien und 

gelehrten Körperschaften, denen sie im Dienste strenger Wissen- 

schaft gesellt ist, die Männer des In- und Auslandes, die ihr werk- 

tätig die Wege erleichtert haben, ruft sie zumal die Schar früherer 

Angehöriger und den vertrauten Kreis der einheimischen und aus- 

wärtigen Hochschulen, denen sie durch lebendigen Austausch und 

gleiches Streben innig verbunden ist. 

Diese an Institute und Personen außerhalb unseres Lehrkörpers 

ergangene Einladung werden auch die Herren Kollegen und 

Beamten der Universität gern lesen und aufbewahren, denen wir 

nun mit frohen Festwünschen beiliegende Karte übersenden. 

REKTOR UND SENAT. 

ERICH SCHMIDT. 



^TeM^inilchc  Jyakultät 

3* vie6rich- JSilftefms- ICniocrfUcit 

"Berlin, ben pf Jfa mQ 

^XrV^t^i^t^s^^^y^ 
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Berlin, den 11. Oktober 1930. 

Meinen Herren Kollegen habe ich die schmerzliche Mitteilung 

zu machen, daß der ordentliche Professor in der Philosophischen 

Fakultät, Geh. Ober-Regierungsrat 

Dr. phil. et med. Dr. sc. nat. 

Adolf Engler 

am  10. d. Mts. gestorben ist. 

Die Beisetzung findet am Dienstag, dem 14. d. Mts., nach- 

mittags 3 Uhr, im Botanischen Garten statt. Die Trauerfeier wird 

im Botanischen Museum, Berlin-Dahlem, Königin Luisestraße 6-8, 

abgehalten. ■■■.■' 

Der Rektor der Friedrich-Wilhelms-Universität 

Erhard   Schmidt 
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Friedrich-Wilhelms- 
Universität 

Berlin, den 18. Mai 1933. 

399/33 
Abschrift. 

Der Preuß. Minister für Wissen- 
schaft,   Kunst  und  Volksbildung. 

U  I Nr. 276 II Berlin W 8, den 5. Mai 1933. 

Betr.: Zuschlag zum Unterrichtsgeld der nichtbeamteten Dozenten 
und Lektoren. 

Der Vermögensverfall während der Inflation und die Ein- 
sparungen, durch welche die mir zur Verfügung stehenden Mittel 
betroffen wurden, haben die wirtschaftliche Lage des akademischen 
Nachwuchses derart verändert, daß sie gelegentlich der letzten 
Tagung des Verbandes der Deutschen Hochschulen ausgesprochenen 
Sorgen nur allzu berechtigt sind. Eine durchgreifende Besserung 
kann jedoch nur im Zusammenhang mit einer weitergreifenden Re- 
form des Hochschulwesens erwogen werden. Bis zu deren Verwirk- 
lichung muß versucht werden, wenigstens die Einkünfte derjenigen 
nichtbeamteten Dozenten zu erhöhen, deren Lebenshaltung nicht 
ohnehin gesichert ist. Das ist ohne Inanspruchnahme zusätzlicher 
Mittel, die angesichts der Finanzlage nicht zur Verfügung stehen, 
nur durch Kürzung oder Streichung der Zuschläge zum Unterrichts- 
geld für die übrigen nichtbeamteten Dozenten möglich. 

Ich ordne daher an, daß die nichtbeamteten Dozenten und 
Lektoren zu dem für ihre Vorlesungen und Übungen eingegangenen 
Unterrichtsgeld einen Zuschlag aus der Staatskasse von 50 v. H. 
erhalten, wenn und soweit ihr Jahreseinkommen 8000 RM. nicht 
übersteigt. 

Der Zuschlag ist von dem gesamten für sie eingegangenen 
Unterrichtsgeld vor Abzug des Gebührenerlaßanteils zu berechnen. 
Er darf nicht höher sein, als das Jahreseinkommen hinter 8000 RM. 
zurückbleibt. 

Nichtbeamtete Dozenten und Lektoren, welche außerhalb der 
Lehr- und Forschungstätigkeit an der Hochschule noch (z. B. als 
Beamte, Angestellte, Rechtsanwälte, Ärzte) beruflich tätig sind, 
erhalten nur dann einen Zuschlag, wenn sie nachweisen, daß ihr 
Jahreseinkommen in dem zur Zeit der Endabrechnung letztver- 
gangenen Steuerjahr weniger als 8000 RM. betragen hat. Sie 
müssen ihn also unter Vorlage des letzten Einkommensteuer- 
bescheides, einer ähnlichen Bescheinigung oder durch Abgabe einer 
glaubwürdigen Erklärung beantragen. 

Als Jahreseinkommen gilt das gesamte Brutto-Einkommen des 
Dozenten oder Lektors vor Abzug der Einkommensteuer und ohne 
Berücksichtigung der einkommensteuerfreien oder absetzbaren Be- 
tl-äae — sei es aus akademischer oder außerakademischer Berufs- 
tätigkeit erworben. Unberücksichtigt bleiben jedoch außerordent- 
liche Unterstützungen, Zuwendungen, Reisebeihilfen, Reisekosten 
und ähnliches, ferner Einkommen aus Vermögenswerten sowie aus 
schriftstellerischer, künstlerischer, gutachtlicher oder Vortragstätig- 
keit, soweit es sich hierbei nicht um regelmäßige feste Beziige 
handelt. 

■1 



Wird die Lehrtätigkeit nur in einem Semester ausgeübt, so tritt 
an Stelle des Jahreseinkommens die Hälfte des Einkommens im 
letztvergangenen Steuerjahr. 

Da die Abrechnung über die zu gewährenden Zuschläge erst 
am Schluß des Wintersemesters möglich ist, sind Zuschläge zu dein 
im Sommersemester eingegangenen Unterrichtsgeld nur nach vor- 
sichtiger Abschätzung des Jahreseinkommens und des Gesamtauf- 
kommens an Unterrichtsgeld vorzunehmen. Ich ersuche jedoch, mir 
bereits nach Abrechnung des Sommer-Semesters über die bisherige 
und vermutliche weitere Auswirkung dieser Regelung zu berichten. 
Nach den mir von Ihnen vorgelegten Schätzungen ist zu vermuten, 
daß nach Abschluß des Rechnungsjahres ein Überschuß tier zur 
Bezuschussung zur Verfügung stehenden Mittel über den Bedarf 
verbleibt. Dieser Überschuß wird ausschließlich zur Unterstützung 
des akademischen Nachwuchses verwandt werden. 

Ziffer 1 des Erlasses vom 11. Mai 1932 — U I 286/32 — wird 
aufgehoben.    Ziffer 2 ebenda erhält folgende Fassung: 

„2. Erhält ein nichtplanmäßiger Dozent oder Lektor eine Lehr- 
auftragsvergütung, so ist diese nur bis zu der Höhe zu zahlen, daß 
die Lehrauftragsvergiitung und das sonstige Einkommen aus der 
Universitätsstellung (Hochschulstellung) und an Unterrichtsgeld 
(einschl. Zuschlag bis in Höhe von Ziffer 1) den Gesamtbetrag 
von jährlich 

10 000 RM. 
in Worten: „Zehntausend Reichsmark" — nach Abzug gemäß 
den Kiirzungsbestimmungen — nicht übersteigen. Gegebenen- 
falls ist nur der zur Erreichung dieses Höchstbetrages erforder- 
liche Teilbetrag der Lehrauttragsvergütung zu zahlen. Die Lehr- 
auftragsvergütung ruht ganz, wenn das Einkommen aus der 
Universitätsstellung (Hochschulstellung) und an Unterrichtsgeld 
(einschl. Zuschlag) den Gesamtjahresbetrag von 10 000 RM. 
übersteigt. 

Für die Semesterberechnung sind die halben Jahressätze 
anzuwenden. Die endgültige Abrechnung hat am Schlüsse des 
Wintersemesters auf Grund der Jahreseinnahmen zu erfolgen. 
Liest ein Dozent nur in einem Semester, so sind der Abrechnung 
die halben Jahressätze zugrunde zu legen". 

Ich ersuche, diesen Erlaß allen nichtbeamteten Dozenten und 
Lektoren zur Kenntnis zu bringen. 

Im  Auftrage   • 
gez.  G e r u 1 I i s. 

An den 
Herrn Rektor und den Senat der Universität Berlin. 

Abdruck zur gefälligen  Kenntnisnahme ergebenst übersandt. 

Zusatz des Verwaltungsdirektors bei der Universität. 
Die Anträge auf Gewährung des Zuschlages von 50 v. H. sind 

unter Vorlage "des letzten Einkommensteuerbescheides alljährlich 
bis spätestens zum 20. Juni mir einzureichen. 

Der   Rektor 
Fischer. 

An die 
Herren nichtbeamteten Dozenten 
und Lektoren der Universität! 

^  
|        r       ' I 
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Friedrich -Wilhelms- 
Universitäl Berlin, den 8. Juni 1933. 

C 2, Kaiser-Franz-Joseph-Platz 

Tg.-No. 481/33 

Abschrift. 
Der Preuß. Minister für Wissen- 
schaft,   Kunst  und   Volksbildung. 

U  I Nr. 1142,   1 Berlin W 8, den 27. Mai 1933. 

Betrifft: Gutachtertätigkeit der Hochschullehrer. 

Ich verkenne nicht, daß die gutachtliche Tätigkeit der Hoch- 
schullehrer, die vor allem auf dem Gebiete der Rechtswissenschaft, 
der Medizin und der angewandten Naturwissenschaften und Technik 
eine Rolle spielt, für Lehre und Forschung, die eigentlichen Haupt- 
aufgaben der Professoren, von erheblichem Nutzen sein kann. Sic 
trägt dazu bei, daß eine enge Verbindung der Hochschulwissenschaft 
mit den Aufgaben und Problemen des praktischen Lebens erhalten 
bleibt, und verhindert, daß diese Wissenschaft sich in weit- und 
volksfremde Bahn verliert. Auch ist in manchen Fällen die Begut- 
achtung von Seiten eines hervorragenden Vertreters der Hochschul- 
wissenschaft im öffentlichen Interesse erwünscht. 

Andererseits kann diese Wirksamkeit, zumal wenn sie im 
Uebermaß ausgeübt wird, die Hochschullehrer ihren eigentlichen 
Aufgaben über Gebühr entziehen, sie Angriffen aussetzen, die im 
Interesse des Ansehens der Hochschulen wenig erwünscht sind und 
den Vertretern der freien akademischen Berufe die Arbeitsmöglich- 
keiten schmälern. 

Ich erwarte daher von allen Hochschullehrern, daß sie bei der 
Annahme und Ausübung der Gutachtertätigkeit sich eine deutliche 
Zurückhaltung auferlegen und nur solche Gutachten übernehmen, 
bei denen es sich um wissenschaftlich bedeutsame Fragen handelt 
und die ihrer Stellung als akademische Lehrer und Forscher 
entsprechen. 

Ich ersuche diesen Erlaß allen Hochschullehrern bekannt zu 
geben. 

gez.  Rust. 
An den 

Herrn Rektor und den Senat der Universität in Berlin. 

Abdruck vorstehenden Ministerialerlasses mit der Bitte um 
Kenntnisnahme ergebenst übersandt. 

Der   Rektor 
Fischer. 

An die 
Mitglieder des Lehrkörpers der 
Friedrich-Wilhelms-Universität 

zu  Berlin. 



Friedrich -Wilhelm s- 
Universität Berlin, den 8. Juni 1933. 

C 2, Kaiser-Franz-Joseph-Platz 

Vom 1. Juni 1933 an wird das Studentenwerk 
Berlin e. V. zu Gunsten der Freitischmittel eine polizei- 
lich genehmigte Sammlung durchführen. Sie werden 
in dieser Angelegenheit um die Zeichnung eines nam- 
haften Betrages durch einen Kommilitonen gebeten 
werden. Indem ich diese Mittelsammlung des Studenten- 
werks begrüße, bitte ich die Mitglieder des Lehrkörpers 
ihren Kräften entsprechend für den genannten Zweck 
zu zeichnen. Zu Auskünften ist das Studentenwerk 
Berlin e.V. jederzeit bereit. 

Der   Rektor 
Fischer. 

ElSn I  

An die 
Mitglieder des Lehrkörpers der 
Friedrich-Wilhelms-Universität 

zu Berlin. 



Friedrich -Wilhelms- 
Universität Berlin, den 31. Juli 1933 

C 2, Kaiser-Franz-Joseph-Platz 

Tg.-Nr. 659/33 

Abschrift. 

Der Preußische Minister für Wissenschaft, 
Kunst und Volksbildung 

A Nr. 1716 
Berlin W 8,  den 22. Juli 1933. 

Gruß beim Singen des Liedes der Deutschen und des 
Horst Wessel-Liedes. 

Der Herr Reichsminister des Innern führt in einem Schreiben 
an den Herrn Reichsarbeitsminister folgendes aus: 

„Es ist allgemein Übung geworden, beim Singen des Liedes 
der Deutschen und des Horst Wessel-Liedes (1. Strophe und 
Wiederholung der 1. Strophe am Schluß) den Hitlergruß zu er- 
weisen ohne Rücksicht darauf, ob der Grüßende Mitglied der 
NSDAP, ist oder nicht. Wer nicht in den Verdacht kommen 
will, sich bewußt ablehnend zu verhalten, wird daher den Hitler- 
gruß erweisen. 

Nach Niederkämpfung des Parteienstaates ist der Hitlergruß 
zum Deutschen Gruß geworden." 

Ich ersuche, diese Ausführungen allen Beamten, Lehrern, 
Angestellten und Arbeitern sowie allen Schulen (einschließlich 
Hochschulen) zur gleichmäßigen Beachtung zur Kenntnis zu 
bringen. 

In Vertretung 
gez. Unterschrift. 

An den Herrn Rektor  der Universität Berlin. 

Abdruck mit  der  Bitte um  Kenntnisnahme  und  Beachtung. 

Der   Rektor 
Fischer. 

An die 
Mitglieder des Lehrkörpers der 
Friedrich-Wilhelms-Universität 
zu Berlin. 

*<*- ^^" 
J- 



Friedrich -Wilhelms- 
Universität Berlin, den 31. Juli 1933 

C 2. Kaiser-Fi anz-Joseph-Platz 

Tg.-Nr. 660/33 

Abschrift. 

Der Preußische Minister für Wissenschaft, 
Kunst und Volksbildung 

A Nr. 1717 Berlin W 8,  den 22. Juli  1933. 

Einführung des Hitlergrußes. 
Nachdem der Parteienstaat in Deutschland überwunden ist 

und die gesamte Verwaltung im Deutschen Reiche unter der 
Leitung des Reichskanzlers Adolf Hitler steht, erscheint es ange- 
bracht, den von ihm eingeführten Gruß allgemein als deutschen 
Gruß anzuwenden. Damit wird die Verbundenheit des ganzen 

deutschen Volkes mit seinem Führer auch nach außen hin klar 

in Erscheinung treten. 
Die Beamtenschaft muß auch hier dem deutschen Volke 

vorangehen. 
Deshalb und um eine gleichmäßige Übung innerhalb der Be- 

hörden zu gewährleisten, ordne ich für meinen Geschäftsbereich 

folgendes an: 
1. Sämtliche Beamte, Angestellte und Arbeiter von Behörden 

grüßen im Dienst und innerhalb der dienstlichen Gebäude 

und Anlagen durch Erheben des rechten Armes. 
2. Beamte in Uniform grüßen in militärischer Form; wenn sie 

keine Kopfbedeckung tragen, grüßen sie durch Erheben des 

rechten Armes. 
3. Es wird von den Beamten erwartet, daß sie auch außerhalb 

des Dienstes in gleicher Weise grüßen. 
Diese   Anordnung  erstreckt  sich  auch  auf   die Lehrer und  den 

Grußverkehr in den Schulen. 
In Vertretung 

gez. Unterschrift. 

An  den Herrn Rektor  der Universität Berlin. 

Abdruck  mit   der  Bitte  um   Kenntnisnahme  und  Beachtung. 

Der   Rektor 
Fischer. 

An die 
Mitglieder des Lehrkörpers der 
Friedrich-Wilhelms-Universität 
zu Berlin. 

M 
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Trill 

1933 SluSacaebcn pi ©crliiti ben 7. Oftobcr 1933 a $lx. ill 

Snfißlt: ©cr>riftleitcxflcfe<j.   Bom 4. OftoBcr 1933 • • • • • ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ • • ■ • ■ • • •• ••   ®' ' 
«Jcverbnunfl 8«tOut^fü^run9 be«©ebäubeiniloiibfeftttiifl«ceret»c«(©3©)- Sern 2. Oftobcr 1933 6. tit 
Qmcite Qranbming jut Beratung bcr Cinfcbjc^ung be« Äortoffeüofer* on« fjranf rc,cf>.    Qo» 

3. Oftobcr 1933 ; •; ■ 0; ' 
Biertc    <Bcrorbnung    jut    ©urd)fübrung    bcr    ranbivivtfrf>aftlidjc..    ©c^ulbcnvcQcIung.      Bom   _  ^ 

5. Oftobcr 1933  
71«.» 

^e 

S^tiftlcitcrocfefe.  «out 4. Dftoöcr 1933. 

«Die 9teid)8regierung f)at ba§ folgenbe ©cfcfc bc= 
fd)loffcn, ba§ permit öerfiiubet tm'rb: 

ßrftcr Slbfd)nitt 
6d)riftleiterberuf 

§1 
«Die im Hauptberuf ober auf ©runb ber ^cfteHuug 

jltltt .s3auptfd)riftlciter ausgeübte SEWtnrirftmcj au bcr 
©eftaltung be§ geiftigen 3nf)alt8 bcr im JKcidjSgcbiet 
herausgegebenen Leitungen uub politifcr)cn gcttfdjriftctt 
bind) 2Bort, ^ad)rid)t ober 93ilb ift eine iu if)reu 
beruflidjen s}3flid)tcu uub JRedjten uom Staat bind) 
bicfc§ (Öcfcjj geregelte öffentlid)c Slufgabe. 3f)re 
träger Reißen ©cfyriftleiter. SJUemanb barf fid) <£d)rift= 
[citer nennen, bcr uid)t naa) biefem ©efcÜ baju be« 
fugt ift. 

§2 
(I) Seitungen uub Scitfdjriftcn ftub «Drutfwerfe, 

bic iu grmfd)curäumcu r>ou t)öd)ftcn§ brei Neonaten 
iu ftänbigcr gotge erfahrnen, or)ne ba$ bcr 23cmg 
an einen beftimmteu *)3erfonenfrci8 gcbuubcu ift. 

(2) 5118 «Drutfmerfe gelten aöe flur Verbreitung 
beftimmteu Serüielfättigungen Don Sajxiften ober 6ttb* 
lid)cu «Darftclluugen, bic burd) ein ÜJcaffcntoertoielfälti' 
gungSöerfafjrcn r/crgcfteUt finb. 

§3 
(1) 2Ba8 in biefem ©cfcjj für Leitungen borge« 

fdjrie&en ift,  gilt  and) für  tjolitifdjc gcitfdjriften. 

(2) Sluf Settungen unb gettföriften, bic im amt* 
Iiri)cn auftrage gerauSgegeben »erben, finbet ba§ 
©efefc feine Slnttenbung. 

(3) «Der Svcidvöininiftcr für SBoföanfftörung uub 
spropaganba beftimmt, meldte Scitfcf;riftcn a(8 poli* 
tifd)c im ©tune biefeö ©efefceS anaufeljen finb. 33e- 
trifft bic Seitfdjrtft ein ßejrimmteS gadjgebiet, fo 
trifft er bie Sntfdjeibung im Sinöerne^men mit bei 
jujtfmbigen oberflen SReidjS- ober ßmtbeS&eJjörbe. 

fneidjSgefe&bl. 1933 I 

§4 
SDcitnrirhmg an bcr ©cftoltuug bc§ geiftigen 3n» 

(jolts beutfdjer Leitungen liegt aud) bann bor, toenn 
jle nidjt im betriebe einer Leitung ftattfiubet, fonbem 
bei einem Unternehmen, ba8 mr ©elteferung bon 
Seitungen mit geiftigem 3nt)aft (ffiort, 9}ad)rid)t ober 
33Ub) bejritnmt ift. 

Stornier 9lbfd)nitt 
Sufopng 3um edjriftleiterberuf 

§5 
Schriftleiter tonn nur fein, »er: 

1. bic bcutfd)c JReidjSmtgeljörigfeit beftjjt, 
2. bic bürgerlid)cu (SFjrenredjte unb bie göljig/ 

feit jur S.cfleibung öffentlicher toter uicfyt 
berlorcn f)at, 

3. arifdjer Sl&ftammung ift unb uid)t mit einer 
«Pcrfon Don uid)tariffl)er SlBftammung Der- 
betratet ift, 

4. ba§ 21.1?eben6jal)r ooÜcnbct Ijat, 
5. gefd)äft9fdf)ig ift, 
6. fad)tuännifd) au8gebilbct ift, 
7. bie eigeufdjaften fyat, bic bie Aufgabe bcr 

geiftigeu einmirfuug auf bie Cffentlid)fcit cv 
forbert. 

§6 
2luf  ba8 ßrforberuiS  bcr  arifd)cn Slbftammung 

uub ber orificii tyt fiubcn § la L^C-ö 5Rcic^8ßeamten« 
gefc<3Cö nnb bic 511 feiner «Durchführung ergangenen 
öejttmmuugen SUnmenbung. 

(1) gad)iuäuuifd) auSgebilbet i|r, 10er fic^ burd) 
eine mtnbeflenS einjährige Slu8bilbung bei ber Scfixift* 
[eitung einer beutfe^en Leitung ober einem unter* 
neunten ber im § 4 Gewidmeten 8Crt bie ^enntniffe 
eines ©c^riftleiterS erworben Cmt (Sd)riftlcitcr in 
bcr 2lu8Dilbung) uub bie8 burd) ein 5cuguiö bcr 
3dniftlcituug nadnoeift.    Tic 3lu86übung bei einer 
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auSlänbifdjen 9eitung Eaitn tin 2Bege ber <Dura> 
fütjrungSberorbnung ber SluSBilbung bei einer bent« 
(dien Settling gleiajgeftellt werben, 

(2) Die 58orfa)riften biefeS ©efefceS außer § 5 Sir. 4, 
5 imb 6 gelten and) fiiv ©c^rtfileiter in bet Slug« 
Bilbung. 

Die gulaffung gum SdjriftleiterBeruf wirb auf 
Slnrrag bind) dintragung in bic SerufSIifte ber 
Zd>viftlcitci Bewirft. ' Die Öeruf8li|icn werben bei 
ben CanbeSberBffnben bev beutfd)en SJJrejfe geffibrt 
(§24 Abf. 2). Über bie Eintragung entfdicibct bcr 
C'eiter be* ßanbeSberBanbeS. §r mug bie Eintragung 
oerfügeuy wenn bie im § 5 befrimmten SBorauS 
fejwngen erfüllt finb. (£r mufj |ie abregnen, wenn 

>vfidhMiiinifter für SBoIESaufEurrung nnb T»ropa= 
ganba Crinfpritcl) erhebt. 

§9 
(i) Auf SCntrag beS ßetterS be* ßanbeSberBanbeS 

Eann bei ßeiter bee Meid)8berßanbeö ber betttfd)eit 
spreffc (§ 23) mit ©eneljmigung beei SteicbSmimfterS 
fur SolESaufElarung nnb fjropaganba 2luSnal)men 
bon ben im §.') 5lr. If 3 nnb 6 Befrimmten SorauS' 
fejmngen Bewilligen. Die HuSnaßmebewilligung Eann 
auf Bejrimmte Sweige bcr Xätigfeit eines ©cr)rift- 
letters BefdjranEt werben, 3" btefem gaHe erteilt 
bcr SKeidjSminifrer für SBoIfSaufflärung unb Tiropa* 
ganba bie ©enef;migung im Smberneljmen mit ber 
gu|i/tnbigen oberftcn .sKcicb?= ober ßanbeSbeljörbe. 

(a) Befreiung oou bem SrforberniS ber beutfa^en 
OTeicgSaugeljörigEeif foil ©eutfdjfiammigen erteilt 
werben,  wenn feine  ßefouberen Siebenten befielen. 

§10 

Der SBefd)lufi, bind) ben ber öeiter be§ GanbeS* 
berßanbeS bic Eintragung in bic SÖerufSlifte ablehnt, 
ill bem ßlntragjteHer unter Eingabe bev ©rünbe 
fchriftlid) ßetanntjugeben. Der Sliitragjteller Eann 
binnen bier SBodjen nach ber Söetanntgaße bie Ent« 
[cljeibung beS 8erufSgerid)t8 anrufen. Die Slnrufung 
ift immlaffig, wenn bcr fjafl beS § 8 Safe 5 borliegt. 

SU 
Der ßeiter beS ßanbeSberBanbeS hat bie ßofct)ung 

einer Eintragung in bic SBerufSlifte m berfügen, wenn 
bic im § 5 9lr. 1, 2 ober 5 bcftiuunteu SBorauS 
[e(jungen wegfallen ober fid) bie UnridjtigEeit ber 
Eingaben über bie unter 9lr. 1 Bis <> Befrimmten 
SorauSfeJungen ergiBt ober bei Sdjriftleiter feinen 
Seruf aufgegeßen hat $ 10 6afc 1 1111b 2 pnbet 
eutfpvcd^eube Antocnbuug. 

Dritter  8lbfd)nitt 
9Iu?übunq Des 6d)riftleiterberufs 

§ 12 
Dnvd) bie Eintragung in bie SBerufSlifte erlangt 

ber idniftleitev bic Befugnis, au beutfd^en Leitungen 
ocev bei bcutfd)cn Unternehmen  bev im § l Be^eicrj 
ueteu 8lrt feinen s^evuf auszuüben.   Verlegt er feinen 

sBohn[i(5 in ben ©ejirE eine? anberen ßanbeSberBanbeS, 
fo wirb er in beffeu SerufSltjte ohne neue Prüfung 
übernommen. 

§13 
5a)riftleiter haben bic Slufgaße, bic ©egenjtänbe, 

bic  fic  bcbaubcln,   loahvhaft   eavniftcllcu   unb  iiad) 
ihvent beftcu SBijfen 31t beurteilen. 

§14 
©djriftleitcr finb in ©onberljeit Oerpflidjtet, am 

ben Leitungen aflcä fernhalten: 
1. )vtö eigeuniitjige 3mecfe mtt neJ11ci!f'11*t5iGc■r 

in einer bie üwntlifbtcit irrefübreuben SBeifc 
bermengt, 

2. wa§ geeignet ift, bie .^raft beä Deutfd)eu 
JReid)Cö nad) au^eit ober im 3uncv"/ oeu 

(^eiueiufc^aft§milleu be§ beutfe^en ^öolfeö, bie 
bcutfd)e ffiefyrrjaftigfeit, Kultur ober ^Ißirt^ 
fd)aft ju fd)ioäci)en ober bie religiöfen (Smppiu 
billigen anberer JU oerle^en, 

3. loa? gegen bic (ihre 1111b 5Öürbe eines Deut« 
fd)cu ocrftöjH, 

4. loa? bie ^hrc ober btö 5öohl eineö auberit 
wibcrrcd)tlia) ocrlc^t, feinem Dlufe fd)abet, 
ihn (äd)erlid) ober ocväd)tlid) tnad)t, 

5. loaö au? anberen ©rüubeu  fittenioibrig  ift. 

§15 
6d)riftleiter finb oerpfliebtet, ihren "iBeruf gewiffen« 

fmff auszuüben unb fia) bttrd) il)r Verhalten inner 
l)alb unb aufjcvf>al6 bes1 sBerufö ber Sla^tung, bie er 
erforbert, loiirbig 311 seigett. 

§16 
Der Verleger einer ^f'tuug Eann einen ödmftlcitev 

im 53crtragöiocge auf bie Jnnehaltung bon 9(id)tlinicu 
für bic grunbfät}lid)c Haltung bcr Leitung oerpfliditcn. 
Die öffentlichen spflid)ten uub J)?ed)tc be8 Sa^riftleiterS/ 
bie fid) au8 ben §§ 13 bis 15 ergeben, Eönnen bind) 
bie ^id)tliuien nid)t Berührt roerben. 

§17 

Söerträge über bie Aufteilung etneö ©d)iiftleiter? 
bebürfeu bcr Sdniftform. 

§18 
Der Verleger einer 3eitung niufi einen .v»aupt= 

fd)riftlcitcv bcfteUeu unb tint beut jutjränbigen ßanbeS« 
berBanb fd)viftlid) benennen. 

§19 
Der .^auptfd)viftleitcv ift oevpfliditet, nact) beut 

Inhalt bei ^luftclluugoocvtrage unb ben cvgäu^cubeu 
Slnorbnungen bc? ^cvleger^ einen fa)rtftltdr)eu ©e= 
fdn'ift-öocvtciluiuvöplau auf^uftcKcn, au8 bent (id) er> 
geben inuf?, ioeld)cu ieil bcr Arbeiten ber ©djrift- 
leitung jeber ©ajriftleiter ,^u evlebigeu hat unb in 
loclchcm Umfange er Auioeifungöbefuguiö gegenüber 
aubeven 6d)riftlcitevn befitjt. 

9lr. 111  — £ag ber Aufgabe: 

§20 

(1) (Ed)viftleitcr einer Leitung tvageu für beveu 
geiftigeu ^uhalt bic Berufs*, mar unb ^uulved)tlid)c 
Verantwortung fo weit, als fic ihn fclbft berfagt 
ober IUI Anfual)iue beftiuuut l)abeu. Die (traf' ober 
flioilrccl)tlid)e Verantwortung aubever T>erfouen wirb 
baburd) nid)t au8gefd)loficu. 

(2) Der 6auptfd)rtftleitcr ijt für bie ©cfamthah 
tung be? levtteile? bcr Leitung ocvautioovtlicb. 

(3) Der .s?anptfdniftleitcr ift ocvpflichtct. 
a) bafür 311 forgeu, baf} in eine Leitung nur foldje 

Beiträge aufgenommen locrbcn, bic bon einem 
ed)rittleitcr berfa^t ober jur Aufnahme be= 
jrimmt finb/ 

1.) bafitr 31t forgeu, bafj auf jeber Kummer einer 
geirung  bcr 33or=  unb guname foioic bcr 
5ßol)itovt be? ^auptfd)viftleitcr? unb  feines 
Vertreter? foioic jcbcö ^d)riftlcitcr?, beutete 
ßeitung eine? befrimmten Icilgcbietcö bcr 9fi: 

tung übertragen ift, angegeben wirb; 
c) jcbent, bcr ein rcd)tlid)c3 3ntcrcffc glaubhaft 

mad)t,   auf   Aufrage   barüber Auöl'unft   311 
geben, loclcher ©tt^riftleiter bic Verantwor« 
hing  für  einen Seitrag  trägt,  foWeit  ftd) 
bie'^erautioortung uid)t au? ben Angaben 
311 b) ergibt. 

§ 21 
6d)riftleitcr, bic au bcr (*>cftaltuug bc? geiftigeu 

3nl)alt? einer Leitung bind) i()re lätigt'cit au einem 
Üutcvucbiucu bev im § 4 bc3cid)iictcu Art mitWirEen, 
finb fai beu 3ul)alt int lluifaug ilrrer ÜJlitWirfung 
berautwortlitt). 

Si ert er A b f d) u i 11 
$erbnnböred)tlid)er 6d)tiö bes 6d)riftleiterbcruf6 

§22 
Die ®efanttt)cit ber £d)viftlcitcr warf)t über bic 

Erfüllung bcr s}3fltd)tcu ber ciu^clueu ^erufögeuoffeu 
unb forgt für if)re 9Jed)tc unb ihr Wohl. 

§ 23 
Die ed)riftleitcv finb im ^eid^ocvbanb bcr Deut= 

fd)cn treffe gcfcl^lid) jufammengefaft. 3^in gel)brt 
icbcr Schriftleiter haft feiner (Sintraaung tu bic 
^cruNiftc an. Der .^v'eidieoerbaub Wirb traft bicfc? 
(Siefelicö eine .Üörpcrfd)aft bc* örrcutlichen ^Jed)t?. 
liv hat feinen ZW} in ©erlilt. 

§ 24 
(1) Dev ^eidiemiuiftcv für VolfSaufEIärung unb 

airopagauba evncuut ben C'eitev be? 9fleia)SberBanbeS. 
Dtefcr'gtbt beut Wcicb?ocrbaub eine @aftung, bic bcr 
(svnehiniguug be§ ^iuiftcv? bebarf. Sr bcltcllt einen 
-Beirat. 

(2) Der Wcid)?ocrbaub gliebert fid) in ßaiibeSber. 
Banbe Da? s?Jahcvc beftiuunt bie Saftuug. idnnft- 
leitcv, bie im Au?laitb leben, muffen einem l'aubc?^ 
berBanb angeboren, in beffeu Bcjir! fid) cine geituug 
ober ein Unternehmen bcr im § 4 be^eidiueten Avt 
behübet, für ba^ fic tätig finb. 

55eilin, beu r. Oftober 1933 

§ 25 

715 

(1) Der JKeid)?ocvbaub hat bie Aufgabe: 
1. SluSBilbungS*, gortbilbungS unb Wohlfahit?- 

ciurid)tuugeu für 2d)riftieiter 311 fdjaffen, 
2. bic 9vcid)8' unb ßanbeSBe^örben fadnuänuifd) 

311 beraten, 
3. bei bcr ©cftaltuug bcr Auftclluiig?bcbiiigungen 

für Schriftleiter mitjuwirEeu, 
4. Btveitigteitcu unter ^d)viftleiteru auf Ürfud)eu 

eiueö ^eilcö 311 bermittelu unb im gaHe be? 
giuberftänbniffeS Beibcr teile 3a fd)lid)teu, 

5. sBcruf?gcvid)te bcr treffe 311 unterhalten. 
(2) Der SReidjSberBanb Eann loeitere Aufgaben jur 

Grfülluug ber im § 22 beftiiuiutcu ^locdc überuehuuMi. 
(3) Der ^eid)?ocrbaub ift befugt, 311V Dcduug 

feiner Soften Umlagen unter feinen SJlttgliebem 
au§3ufd)reibcu. Die si?cftiiuniuugeu barüber Bebürfen 
ber ^cuel)migutig be? ^eid)?iuiuiftcrö für SolESauf 
tläruug unb' s13ropagauta. Die Umlagen werben 
Wie öffentliche Abgaben beigetriebeu. 

§26 
Der ^eid)?iuiui(tcv für Tsolt?auftlävuug unb 

^ropagauba fül)rt bie AuffidU barüßer, bajj bev 
Ncid)?ocvbaub bic ihm 3ugcioiefeucii Aufgaben erfüllt. 

§27 
IM ^iini ed)uhe beS Stt^riftleiterBerufS werben 

8erufSgeria)te ber treffe gebilbet. 
(2) SemfSgericfjte erjter juftan,^ finb bie Öe^irfS 

gcvid)te bev slncffc. SemfSgeridjt jweiter 3"f*an8 
ift ber $preffegeridjr8f)of in Serliu. 

§28 
Die ^erufögerid)tc finb jupnbig: 

1   3111- "Bcrhaubluug unb (£ntfd)cibuug barüßer, 
ob iitr^allc bc? § l»» bie Eintragung in bie 
^eruf?li|"te 311 oevfiigcu ift, 

2. mr ^cvhaubliiug unb gntfcfjeibung ttßer bic 
gulftffigEeit einer ßbftt^ung im Aalle bc? §11, 

;;   mr   gutacl)tlid)eu    itelliiugnabiuc   übev   bic 
ffiirEfamEeit einer föünbiguug be? 5lufteHuug8 
ocvl)ältniffc? m\ 3chviftlcitcvu im gaHe be? 
§ 30, 

I   mr sBerl)aubliiug unb iiurfd)cibuug über s^c- 
riif?oergehcu  001t ^dniftlcitevu (chveugevid)t. 
lidie? iVvfahvcn). 

§29 
Die ftünbigung be? Auftelluug?oevhältniffc? eine? 

3chvifricitev? Bebarf bev Sa)riftform unb mug bie 
Angabe bev Wvüubc enthalten. 

§ 30 
lim ^cvlcgcv bavf einem 2d)viftlcitcv Wegen bev 

in bev Leitung boil ihm oevtvetcueu geiftigeu Haltung 
nur Eünbiaen, wenn fic entweber gegen bie Bffeni 
lid)cu ^cvuf?pflid)tcu beS 3d)viftleiter? ober gegeii 
bic oereinbarten ^id)tlinieu ocv|töfu.   Das öerufS- 
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geriet hat fid) auf Sltttrag be§ Sd)riftleiter8 gut* 
nd)tlicr) ,311 äußer», ob bie föünbigung nad) feiner 
Gbeneugung entroeber ber Sorfdjrift bcö Safccs 1 
«iwioerSuft ober ,m ihrer Umgebung auSgefprodjeu 
ift. 3Me ,3111 2(bgabe bes beantragten ©utad)tcn§ 
iffc ein ettoaigeS S3erfaf)rett Oor ben erfenneuben 
©erict)ten ausuifcüeu. 

§31 

(1) Gin Sdjriftleitcr, ber gegen [eine tu ben §§13 
t>ic> 15, 19, 20 9C6f. 3 bejfimmten öffentlichen 83* 
rufSpflidjten öerftöfjt, begebt ein ©emf80erget)en. Das 
33cruf§gerid)t fann in bicfein gatte: 

1. ben Schriftleiter oermarnen, 

2. if)u mit einer DrbmutgSftrafe bis 31111t Seirage 
eines monatlichen ©erufSeiufommenS belegen, 

3. feine ßöfdjung in ber SerufSlijie oerfügen. 

(2) ÜJHt ber ßöfdjuttcj cnbet feine 93efitgiti8, ben 
2d)iift(eitcrberuf auszuüben nnb fief) Sd)riftleiter gu 
nennen. 

(3) "Die ^Berufsgeridjte töuucu einem Schriftleiter, 
gegen beu bas et)rengerid)tlicr)e SBerfa^ren eingeleitet 
ift, bie Berufsausübung üorläufig unterfageu. 

§ 32 

Die 83eruf8gerict)te befreien ans bem Sorfijjenben 
nnb btn ©ei|ijjem. gär ben 'öorfifoenbeu nnb bie 
Seifiber finb @tejlüertreter ,ut befreiten. "Der 33or= 
fijjettbe nnb feine Steltocrtrctcr muffen bie gätjigfeit 
nun SKictjteramt ober 311m t)ot)eren SßerroaltungSbtenjt 
tjaben. Sie befreit bie richterliche llnabt)ängigfcit. 
Die Seifiger nnb ihre Stellvertreter muffen 31t 
glcidjeu -teilen Sdniftleiter nnb Verleger fein. Sllle 
ÜJHtglieber ber Sertif8gerict)te merben 00m 9Reid)8« 
minifter für SöolfSaufflarung uub <Propagauba er* 
iiaunt. Die Sdmftleiter feblägt ber ßeiter bes 
Sfteid)8oerbanbe8 nor, bie Söerleger ber I'eitcr ber 
Organifation ber Söerleger in ber ^eittjSpreffetammer. 

§ 33 

Die ©egirEBgeridjte ber Spreffe cutfdjcibeu in ber 
8efe(jung 0011 fünf, ber ^reffegeridusbof in ber 
©efejjung oon 7 SDcitglieberu, beibe mit Einfd)Iuji 
be;? Sorjfyenben. 

©a8 93erfaf)ren oor ben ©eruf8gerict)ten mirb 
bind) eine SScrfahicusorbuuug geregelt, bie ber 
*Reidj8minifter für Sßolföauffläruitg uub s}3ropagauba 
im (iiuocrnebincu mit bciu Ncichsininijtcr ber Jujrij 
und) Anhörung bes ßciterS be? SReictySoerbanoeS 
erläßt. 

§35 

Unabhängig öon belli Verfahren Oor beu 23erttf8' 
gerieten Fann ber 9teicr)8minifter für SSolföauf* 
Öfiruug uub ipropaganba tie ßßfd)uug eines Schrift« 
leiterS in ber S8ewf8li|ft oerfügen« locuu er eS au6 
bringeuben ©rauben bes Bjfentltdjen 3Bor)fö für 
erforbertiä) hält. 

3 ü n f t e r  ?l b f er) n i 11 
6trafred)tlid)er edjutj Öe6 6d)riftleiterberufs 

§ 36 
5ßer fid) olS Schriftleiter betätigt, obrooljl er nierjt 

in bie SerufSIiften eingetragen ober obiootjl ihm bie 
Berufsausübung üorfäupg unterfagt ift, loirb mit 
©cfängnis bis 311 einem 3a()rc ober mit ©elbjrrafe 
beftraft. 

§ 37 
Gin Söerleger, ber eine nidjt in bie 23erufslijteu 

eingetragene fßerfon ober einen ©djriftleiter, bem bie 
Berufsausübung oorläufig unterfagt ift, mit beu 
arbeiten eines SdjriftleiterS im Hauptberuf betraut 
ober eine 3e'tu,t3 unterhält, ohne gemäß § 18 einen 
§auptfctjriftfeiter benannt 311 haben, mirb mit ©e« 
fängm'8 bis 311 brei Sftoitaten ober mit ©elbjrrafe 
beftraft. 

§ 38 

Gin Sdjriftleiter, ber für eine gegen § 13 ober 
§ 14 ocrjrofjcnbe öanblnng ein Entgelt ober einen 
anbereu Vorteil forbert, fidi Oerfprecbeu läfjt ober 
annimmt, loirb mit ©efängniS ober mit ®elbftrafe 
beftraft. 

§ 39 
3öer ce unternimmt, einen Sd)riftlciter ober einen 

Verleger ober beffen Vertreter bind) anbieten, 23er- 
fpred)eu ober ©ernähren eines 93orteil6 3111* S3or« 
nabine, Herbeiführung ober 'Dulbung einer gegen 
§ 13 ober § 14 ocrftojjenben ©eftaltung bc§ geifttgen 
3nf;alt8 einer Settling 311 beftimnieu, mirb roegen 
$ircffebejted)uug mit ©efängniö ober mit ©elbjrrafe 
beftraft. 

§ 40 

(1) $Ber es unternimmt, einen Sdniftleiter ober 
einen Verleger ober beffen Vertreter burd) Sin« 
bro^uug eines 9caa)teil8 3ur Vornahme, ^erbeifiih 
rung ober 'Dulbuug einer gegen § 13 ober § 14 
Oerftoßenben ©eftaltuug bes geiftigen 5uf)altö einer 
geituug 311 beftiintneii, mirb megen *J3rcffcnötigung 
mit ©cfäugniö ober mit ©elbjrrafe beftraft. 

(2) 3Birb bie ^reffenötigung unter 5)ci§braud) ber 
burd) ba% ?lngcjrelltcii0erf)ältni§ bes ©cr)riftleiter8 
bemirften ?lbf)äugigfeit begangen, fo ift bie Strafe 
©efängniS nia)t unter brei Neonaten. 

§ 41 
3n  bm  fallen  ber  §§ 38   bis  40 fanu neben 

©cfäugniö auf Serluft ber bürgerlid)eu Gt)renred)te 
erfaunt merben. 

§ 42 

ffier fid) SdmfHeiter nennt, obmohl er nid)t in 
bie SemfSlijten eingetragen ift, mirb mit ©elbjrrafe 
bi8  ut  150.— 9tcidj8marf ober mit Haft beftraft. 

§ 43 

Hinein SSerleger, ber nad) § 37, md) § 39 ober 
nadj § 40 red)tsfräftig benirteift ift, faitn ber ©e= 
merbebetrieb burd) bie uad) l'aubesred)t jiijtäubige 
Senoaltuugsbcr;örbc unterfagt merben, 

©ed)|ter Slbfd)nitt 
6d)lu^beftimmungen 

§ 44 
Sorfd)rifteu, nad) betten bie Verfolgung bon 2lb- 

georbneten einer gefchgebeubeu 5^örperfd)aft befduauft 
lüirb, finben gegenüber btn §§ 31 bis 35 biefeS 
©efcjjeä feine ^Imoeubuug. 

§ 45 
(1) «Die §§ 7, 8 bes 9vcid)Sgcfc^eS über bie treffe 

bom 7. 2Jlai 1874 (JReia^SgefeJbl. S.65) pnbett auf 
Leitungen uub politifchc 3eitfc^riften feine Slnroenbung. 

(2) Somcit baS 9vcid)Sgefe^ über bie treffe im 
übrigen Scftimmitnaen über bm oerantttsortlicljen 
SRebafteur trifft, gilt für 9eitungeu uub politiid^o 
gettfdjriften ber nad) ben § 20 Slbf. 1, § 21 biefeS 
©efel3es oerautmortlid)e Sd)riftlciter als Oeranttoort* 
lieber 9Cebafteur. 

§ 40 

«Der 9\eid)siuiuifter für Solfsauffläruitg uub Ipropa* 
ganba fanu im ßinOeruchnien mit ben übrigen be- 
teiligten 3veid)Siuinifteru Serorbnungen jttr ©urc^» 
führung biefeS ©cfcwS uub jur Überleitung beS bis- 
Irrigen 9ied)tS3ujraubes in beu neuen erlajfen. 

§ 47 

Sit meld)cnt ^eitpunft biefeS ©efe^ in ftraft tritt, 
be(timmt ber JReic§8mtttifter für sBolfSaufflärmig uub 
s13ropaganba. 

Berlin, ben 4. Oftober 1933. 

©er 9tetcr)$fanjlcr 

ttbo.If Sitler 

^ c r 9t c t cf) 8 in 111 i ft e r f ü r 
35 0 l f 8 a u f f l ä r u u g uub ^3 r 0 p a g a u b a 

Dr. ©0ebbe 18 

«erorbmtug jur ^urc^fii(jntiig bee G>cbäube= 
iuftaubfebuu^geie^ce (fö^fö). «om 2.Cttoberl933. 

gur ©urd)fü^rung bes SlbfdmittS I § 2 8l6f. 2 bes 
gmetten ©cfe^eS jur ©erminberung ber 2lrbett8lo[tg« 
feit 00m 21. September 1933 (9fcid)$gefcfcbl. I S. 651) 
— im folgenben „©efeb" genannt — mirb auf ©runb 
bes 8lbfd)mtt8 VI § 1 bes ©efet?eS bterburd) Ocrorbnet: 

§1 
(1) Die 8lu8(tellung ber gin8bergütung8fc6eine nach 

§ 2 Slbf. 2 beS ©efel^es erfolgt burd) ben 9ceic()Smiuijtcr 
ber ginangen, ihre Ausgabe burd) ba§ ginanjamt 
(ginanafaffe), in beffen Sejirf baS ©ebäube Belegen ift. 
Die bcn^ufd)u§ bemilliqenbe S3el)örbe bat bem 7su\a\\]= 
antt bie ööl)e bes mit 4 oont 5unbert jahilub ^u Der- 
äinfenben Qufcbu^bctrags fd)riftlicb mitzuteilen. DaS 
ginanjamt l)at für bie ©eredjnung beS gin8betrag8 
ben 3ufd)u^betrag auf einen burd) 25 teilbaren Weic^S- 
marfbetrag nad) unten al^urunben. 

(2) Der^lnfprud) auf8lu8gabc öon gin80ergütung8« 
fa)einen ift nid>t übertragbar. 

§2 
Die ginSbergütungSfc^etne lauten auf beu 3nt)abei 

unb merben ab bem au\ ihnen angegebenen >itpuuft 
oon jeber ginanjfaffe in l\u eingelöft. Sie lauten auj 
1, 2, 5, 10 ober 50 9*eidj8marf. 

§3 
(1) je )'edv3 gin80ergütung8[c^eine in gleichen 8e 

trägen [inb mit einem Stamm öerbunben (vgl SDcujter). 
s?iuf jebent Schein in bei ^eitpuntt angegeben, ab   ^ 
tt)ela)em et eingelbfi mirb. "Die geitpunfte [inb: 

1. April 1934 auj bem erjten Schein, 
1.    9    1935   •     ••   »meiten   • 
1.    »    1936   »     »   britten   - 
1.    »     1937   »      »    inerten    p 
1.    9     1938   "      »    fünften   •• 
1.    9     1939   -     1    fecbjteu    •    . 

3m gall oerfpätetei Vorlegung ber 3in8oergittung8 
fcheinc firtbet eine ©eroä^rung oon ginfeSjinfen nicht 
ftatt.  Geltet geitpunü für bie Vorlegung bei gitti 
bergütung8fct)eine jut Stnlbfung ift bet 31. SOlätj 1940. 
sBei fpaterer Vorlegung befteht fem Ölnfprud) auf 6tn« 
löfung. 

(2) Die Abtrennung ber 3in8bergütung8fcr)eitte bom 
Stamm barf nur oon ter ghtangfaffe, bie bie Scheine 
einlöft, erfolgen. ginSbergütungSfqeine, bie bor ber 
Vorlegung jur Sinlöfung abgetrennt merben, ber* 
linen ilne ©üftigfeit. 

(3) Die gin8oergütung8[d)eine uub bie jugeßörigen 
Stäinrue finb je uad) bem Betrag ber einzelnen Schi 
oon betriebener garbe: 

bie Scheine )U   1 ^etcr)8tnarf rot, 
 2 •• blau, 
    5        -        grün, 
 in        9 bunfclgelb, 

» 50        "        biolett. 

§4 
9tn8bergütung8fcr)eine, bie fo 6efct)äbigl finb, baii 

bie Prüfung ihrer ßcr)tt)eit nid)t mehr möglid; i|t, finb 
oon ber ßinlöfung au8gefct)[offen. 

§5 
Die ginanjÄmtet (ginanjfaffert) finb nict)t bei 

tigt/ roegen rüdlftänbiget Stcuerfdmlbcn bes Smpfän* 
gers ber ginSbeigfitungSfdrehte ein gurficlberjaltuti 1 
red)t an ben Scheinen ausmüben. 

§6 
(1) Die gin80etgütung8fct)eine finb, fofanae fte mit 

bem Stamm öerbunben finb, übertragbar, jebod) nicht 
pfänbbar. Sie finb nid)t jum öanbel an ber 23örfe 
gugelaffen. 

(2) Anfd)affungSgefd)äfte   über  ^iusoergütungs- 
fcheinc unterliegen niebi ber 8ötfenumfa6(teuer. Mu 
Slnlag ber Ausgabe, Übertragung ober Serpfänbutig 
oon gin8bergütung8fct)einen Dürfen Ganbe8« unb ®e 
meinbefteuern nict)t erhoben merben. 

JReid)8gefc&bl. 1933 I 195 
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A-000000 
Stamm ju fect)6 

ZmötJecgütungöfi^cincn 
übet je eine jteidjemark 

Die antjänaenoen Zineocvgiitunoefrtjeinc toeeben 
Dem 3nrjaber oon jeder ifinan3Uaffe oon öen auf 
itjnen anoegebenen Zeitpunkten an bar cinoelöft. 

Berlin, 2. (DHtobcc 1933 

X>cc Jttidjem'mifter Der itfnanjen 

Xci<t>eMutf.m,2>.-tllll 

$ed)fter Zin0ücr0litunoöfd)cin A 000000 
Dicfcc Zinoocroütun06fct)cin rottb 6cm Jntjabct in ö« Zelt com 

l.Siptil 1939 bio SJ.JMrg 1940 mit 1 Ji. II oon icöec finaiyhaffe bat cinoelöft. 
<Ec batf nur oon ber flnaiykaffc oom Stamm aboetvennt werben. «Er oecliert 
frinc «HiltioUrit, wenn er oor ber üorlcguno jur (Einlöfimo aboettennt wirb. 

iFiinftcr Zmöücrgürimgefcvjein A • oooooo 
Dicfcr Zlnoüernütuncißfclxin wirb bem Dnoabcr in ber Zeit oom 

1.^111938^10 31..niav.;l940 mit 1 Ji. ff oon jeöcr flnnnjUaffc bar cinoelöft. 
(Er barf nur oon ber flnaiyhaffc oom Stamm abgetrennt tuerben. «Er oecliert 
feine «HiltioKrit, wenn er oor ber üorlcrjimo 3«r «Einlöfuno aboctrennt wirb. 

üiertcr Ziii0ocr0(itun00fcl)ein A ■ OOOOOO 
t>iefcr Zinoücroütunoofcoeln wirb bem .inrjaber in ber Zeit oom 

1.?ipcili937bio3l.P«r3l940mlt 1 Ji.ff oon jeöcr flnaiuHaffc bar cinoelöft. 
Cr barf nur oon öcr fmanjUaffc oom Stamm abgetrennt werben.  (Er oerlicet 
feine asuitioucit, wenn er oor öcr uoi-lcouno jur «Einlöfuno aboctrennt wirb. 

X)rittcr Zmöücrgütungefctjein A-OOOOOO 
X»iefcr ZinoocroütunoofcDcin wirb bem Jnrjobcr in ber Zeit oom 

1.3pril1936bl0 31.JTlar3l94Omit 1 Ji.ff oon |cber fjnan3Haffe bar cinoelöft. 
(Er barf nur oon ber finanjUaffc oom 6tamm aboctrennt werben. Cr oecliert 
feine «BOItioKcit, wenn er oor ber üorlcouno 3ur «Einlöfuno aboctrennt wirb. 

Zweiter Zin0ocr0ütun09fcl)cin A OOOOOO 
riefer ZlnooerontunoefcDcin wirb bem Ontjabcr in ber Zeit oom 

1. ?ipni 1935 Wo 31. Jllficj1940 mit 1 Ji. ff oon Icöer f »nachäffe bar cinoelöft. 
(Er barf nur oon ber finanjUarfc oom Stamm aboctrennt werben.  (Er oerlicrt 
feine (BültloUeit, wenn er oor bet üorlcouno 3ur einlöfuno aboctrennt wirb. 

(Elfter Zin0üergütnn06fd)ein A-OOOOOO 
TXcfcr ZinaocroütunoBfrUeln wirb bem 3nl)abcr in ber Zelt oom 

I.5ipril1934ble31.^ar3l940mlt 1 JiJf oon jeöcr flnanshaffc bar cinoelöft. 
(Er barf nur oon ber flnanjkaffc oom Stamm aboctrennt werben.  (Er oerlicrt 
frinc <r-ültl0Uclt, wenn er oor ber üorlcouno 3uc (Einlöfuno aboctrennt wirb. 
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gür berloren gegangene ober fonjt abfjanben gefom- 
mene 8ro§bergütung8fd)eine nrirb fein (frfafe gewährt. 

Berlin, 2. Oftober 1933. 

©er SR cid) 3 mint ft er ber ginanjen 
3'i SJertvetuua, 

5R e i n fj ar b t 

©er SReidjSar&ettömt nift e r 
3u Vertretung 

Dr. ® r o f) n 

3n»eite $erorbmtug jur $crljtttung bet 
(iittj^lcb^nng bc§ Svartoffctfäfere 

nu* A'ianticici) 
$om 3. Ottober 1933. 

9Utf ©rnnb be§ § 2 bed SÖereinSjottgefejjeS oom 
l.jufi 1869 (StmbeSgefepf. 3.317) mirb hiermit 
Oerorbuet: 

§1 
'DaS nad) § 2 53udjjtabe b ber SSerorbmmg jur 

SSertyiltimg ber Giufdjlcpbuug beö föartoffeffäferS au8 
grantreid) oom 23. gebruar 1932 (*Reid)8gefeJbf. I 
©, 91) ooigefehnie SJcufter beö UrfprungS» iinb ®e« 
funbljeitSjeugmffeS erhält folgen&en 2Bortfaut: 

ilrfprungs= unb <9efunof)eii93eug,ms für frifa)e (Semüfe 
unö anbere friferje ^üa)engerond)fe aller 2lrt foroie für 

oberiröifdje frifdjc Seile oon ®eroäd)fen 
«Der unterjeidjnete 6adjüer|tänbige beö amtlichen 

5Pf[an3cnfd)iijbienjie§ befdjeiuigt hiermit, ban bie in 
ber antiegenben (Senbung enthaltenen frtfcr)en ©e> 
miife nnb anberen frifeben .^iid)engemäcf)fe — ober 
irbtfdje  frifdie   teile  oon  ©eioäcljfen   —   in   ber 
©emeinbe    
Departement 
gnoad)fen finb, bafj fte oon ihm am (artigen tage 
nntev[ud)t nnb frei oon Äartoffeltäfer (Leptinotarsa 
deceinliiieata) befimben loorben finb nnb ba$ auf 
fraii}öfifd)em ©ebiet in einem UmfreiS Don 200 km 
um beu Ort, an bem fie geroadjfen finb, ber Aar« 
toffcHftfer bisfang nidit fcflgefteHt roorben i|t. 

sBefd)reibung öer 6enöung: 
?(rt ber spffonjen ober fpffaiyeiiteUe: 
■?ln,5a(>[ nnb Slrt ber ^pticfftöife:  

geilen unb Shimmer bei ©cnbung: 
SBaggonnummer: 

©enridjt ber Senbung: 
öerfabeftatton: 
9lame nnb ölttfa^rift beö 2lßfenberS: 

SJlame nnb Slnfdjrift ^ SrnpfängerS: 

(Ott iinJ Datum) (tltdiiH M .lintlidj.-ii 

Sadjbtrftänbigtn) 

fDffnj»ft*ttunfl uti Sfl^Dfrftätibigtn) 

§2 

T)ie Serorbmmg tritt am l. 5Ro\)ember 1933 in 
ÄKlff. 

öerltn, ben 3. Oftober 1933. 

©er 9t c t cf) S mi n t ft e r 
für G r n ä h t u u § unb  ß a u b ro i r t f d) a f t 

3n öertretuug 

23 a if e 

©er SR e t d) 3 m t n i ft e r ber g t n a n 3 e n 
3 n Söetttetung 

JR e i n f) a r b t 

Vierte SBerorbuuug jut ^ur^fü^tung ber 
tanbmirtjri)aftlid)eu Sa^nlbeuvefteluiuv 

»om 5. jDttober 1933. 

?tuf ©runb beS § i9 unb be8 § 106 Wbf. 2 beö 
©efejje* 3m Regelung ber lanbroirtfc^aftlia^en ©d^ulb- 
oevhä(tni(fe oom l.juni 1933(5Reid)8gefeJbt.I S.331) 
roirb berorbnet: 

Mrtüel 1 
(1) Die 2Jtünbel[ttt)erIjeit§gxen3e betragt jroei Drittel 

bed Setrieb8roert§. 
(2) Der SetriebSroert beträgt bei [anbroirtfa)afi 

lieben unb for(troirtfa)aftfia)en ©etrteben mit einem 
für ben 1. januar 1931 feltgeftellteu |teuerfia)eu (Sin 
f)eit§mert 
oon 4uui)0,//.//uub mehr 90 u.>3. beS Sin^eitsmerteS, 

39000   0   an 91   >•     » 
38000 
37000 
36000 
35000 
34000 
33000 
32000 
31000 
30000 
29000 
28000 
27000 
26000 
25000 
24000 
23000 
22000 
21000 
20000 
19000 
18000 
170DI) 
111(11 II) 

15000 
14000 
13000 
12000 
HUH!) 

LOOIJU 

92 
93 
24 
95 
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108 
HO 
112 
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116 
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120 
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[24 
126 

130 
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(3) 9Rit guftimmung beg 9?cid)gminifterg für (Sr- 
ndljtung unb Öanbttnrtfcßaft unb beg 9?eid)gminifter8 
ber ginangcn tonnen bie Oberften Canbegbeljörben 
für einzelne beftimmt begre^tc ©ebiete ben 93e* 
tricbemcrt anberroeit big 3U 10 b.5- ^ö^er ober 
nicbriger feftfehen [ortrie and) für betriebe mit einem 
£inf)eit§roert unter 10 000 JlJt einen S3etrieb§roert 
beftimmen. 

(4) gut betriebe mit einem SintyeitStoert unter 
10 000 JlJt bleibt — unbefdjabet ber 93orfcr)rift in 
2lbf. 3, 5 — bie geftfc|ung beg 53etriebgroert§ bor* 
behalten. SBirb über einen folgen betrieb bag (Stit* 
fd)ulbunggoerfaf)ren eröffnet, fo bat bag 9lmtggericr)t 
auf Eintrag beg S3etrieb8in§aBcr8 bie nad) 8lrtifel4 
ber 3lüe^cn 2)urcr)füf)rungöi»croTbnung guläffigen 
?Inorbnungen ju treffen. 

(5) gür gärtneri[d)e Setriebe hrirb ber betriebe* 
loert auf Antrag ber (5ntfd)ulbunggjtclle burd) bie 
untere 93erroaltunggbef)örbe im 3?enel)mcn mit bem 
ginanjamt enbgültig feftgefeht. 

(e) 3ft ein Sin^eitSruett für ben 1. 3<*uuar 1931 
nid)t feftgefrellt, fo mirb ber 33ctriebgroert auf Antrag 
ber d-ntfd)ulbungeftelle 0011 ber unteren Sßertoal* 
tungebei}örbe im Sene&mcn mit bem ginanjamt 
enbgültig feftgefefot. 

(7) 6inb in ben gällen bed § 29 SIbf. 2 beg *Rcidv^= 
bcroertungggefefceg 00m 22. S&tai 1931 OtacfyggcfeMl.I 
Z. 222) bie Anteile ber mehreren Eigentümer am 
©efamtroert nicr)t feftgeftcllt Sorben, fo f)at fie bag 
ginangamt auf Antrag ber Gntfd)ulbung3ftelle nad)= 
träglid) fe^uftellen/ bie gcftftellung ift enbgültig. 

(8) 3ft e*neg üon mehreren gu einem SSetrieb 
geljörenbcn ©runbftüdcn, für bag ein befonbercr 
iSinbeiteiocrt nid)t feftgeftcllt ift, mit einer öi)pot^ef, 
©runbfd)ulb, <Rentenfd)ulb ober JKeallaft belaftet, fo 
roirb für bie grage, ob unb inmieroeit bag 9^cd)t 
innerhalb ber 3ftünbelfid)crljeitggrcn3e liegt, ber Sc« 
Iricb&roert auf Eintrag ber Cmtfcfyulbunggftelle bon 
ber unteren Sßerroaltunggbeljörbe im 93enetjmen mit 
bem ginanjamt enbgültig fejlgefrellt. 

Slrtüel 2 

(1) 5ll§ für bie 53er3infung unb Tilgung ber nad) 
bem $krgleid)goorfd)lage oerbleibenben 6d)ulben jur 
Verfügung ftefyenber betrag (gingleiftungggrense, 
§ 28 be§ ©efe^eg) gilt ein groanaigftel beg 93etriebg< 
roertg. ?Iuf Antrag bc§ 93ctriebginl)aberg, ber Snt* 
fdmlbunggftellc ober eineg ©läubigerg fann bie ging* 
leiftungggrenje enbgültig burd) bie untere 2krroal= 
tunggbetförbe im 33eneljmen mit bem ginanjamt 6i§ 
311 25 0.5. f)öf)cr ober niebriger feftgefetrt roerben, 
toenn bie befonberen 93erfjältniffe beg 53ctriebeg bieg 
erforbern. X)abei ift gegebenenfalls ingbefonbere ein 
Über» ober Unterbeftanb an 23etriebgmittcln unb ber 
3u|tanb ber gorft foroie bie $atfad)e 311 berüdfid)tigen, 
bafj 3U bem betriebe aud) {)in3ugc£ad)tetc ©runb-- 
ftürfe gehören. 

(2) 33ci gärtnerifcfycn betrieben erfolgt bie gcft= 
fe^ung ber 3ingleiftungggren3e auf Antrag ber 5nt< 
fdmlbungeftelle enbgültig burd) bie untere sZkrroaU 
tung§bef)örbe im S?cncl)men mit bem ginat^amt. 

Slxtüel 3 
©runbftütfgroert im Sinne bcö §93 ?lbf. 1 bc8 

©efetjeg ift ber 53etrieböroert. 

Berlin, ben 5. Oftober 1933. 

Ter 9t e i dj g m i n i ft e t 
für £ manning unb ßan&toirtf djafi 

m. 5ßaltl)cr Tarrc 

vD c r 9R c t et) 8 m i n t ft c r ber g i n a n 3 c 11 

©r a f ©d)roer i n bon ßr0 f i g f 

3)cx 9REcicf>8miniftcr ber 3u fti3 

Dr. © ü r t n e r 
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ftt 123 
Sltbfllt:  Erjle ESerotbnung gut TuvcfHülminq beä KeidjStulturfnmineißefe&e«.    Com 1. 9toucm6et 1933 S. 797 

(hftc $erorbiumg jur 2>urtf)Jüfjtung be3 9leid)§= 
niltottftrnmetgefefceS.    «om  l.Wobember 1933. 

SQif ®runb bcr §§6-unb 7 bc£ 9teicr}8rsulttu> 
fammergpfefceS bom 22. September 1933 (S^cid^S 
gefe(jbl.I S. 661) mirb folgenbeS berorbnet: 

I. Grridjtuncj ber Kammern 

§ 1 
SWit bem  jnfraftrrctcn biefer Verorbnung ci> 

halten tic im folgeiiben genannten Vereinigungen 
bie Sigeufdjaft bon Körper jcbaf ten be§ öffentlichen 
SftetfjtS mit bm Beigefügten Segeicfmungen: 

1. ba§ SRcid&gfartefl bet beutfa>n Sttufiferfdjaft 
e.V.: 

^eictySmufirtammcr, 

2. bo^ «Rcic^gfarten ber bilbrnben fünfte: 
Ncicbsfammcr bcr Bilbcnben Miinftc, 

3. bie 9cetcT)8tr)eatcrtammer: 
NciclvMbcatcrf'ammcr, 

J. irr JfteicfjSberbanb bei beutfdjen 3dnifrReucr 
e.V.: 

JReicr^fdjrifttumSfammer, 

5. bie 9ceicr)§arbeit8gemein|djaft bcr £>cntfd)cn 
p:cjfe: 

SReid^S^reffefamincr/ 
6. bie   SRationalfojialiftifc^e   Sflunbfuncfammcr 

r. S3.: 
^cidvMimbrunffammcr. 

§ 2 
rie   im  § 1   aufgezählten   Kammern   werben 

gemeinfam mit bei SKeidjöftlmfammer ,ui einer ©e 
famtfor^erfdjaft bc8 öffentlichen SKedjtS bereinigt; 
bie bic Sejcidjnung SKcidjSfulturfammer trägt. 

§ 3 
Tic 5Rcirf)8fulturfammer hat bic Slufgabe, bind) 

Qiifammenloirfen ber 8lngeljb'rigen aller bon  ihr 
umfaßten £ätigfeit§3n)eige unter ber ptyrung be8 

SReid)8mtni(icx8 für VolfSaufflärung unb «Pro* 
jjaganba bic bcutfdje Kultur in Verantwortung für 
VoK unb Weich, 311 forbern, bic toirtfdjaftlidjen unb 
fokalen Slngclegenljeiten bcr Kulturberufe ju regeln 
unb smtfeben alten Seftrebungen bcr ihr angeboren 
ben ©rupben einen 5XuSgIeicf) 311 bewirten. 

3?cfonbcrc Stufgaben, bie ber JJteidjSfulturfammer 
unb iljren Singelfammern übertragen werben, fann 
bcr JReicrjSminifter für VolfSaufflärung unb j3ro 
paganba hcftiinincn. § 7 cat. 2 be§ @efe|e8 bleibt 
unberührt. 

II. £ammer3Ucjet)brigKeit 

§ 4 
2ßer bei bei grjeugung, ber ffiicbcrgabe, bcr 

geizigen ober tedjnifajcn Verarbeitung, bcr 58er« 
breitung, bcr Spaltung, bcni Slbfafc über ber Ver- 
mittlung be§ SlbfafceS bon Kulturgut mitwirft, mug 
$citglieb bcr Sinjelfammer fein, bic für (eine 'tätig* 
feit jufiänbig ift. 

Verbreitung ift and) bic ßrjeugung unb bcr Slb- 
fajj tcd)ni[cf)cr VerbreitungSmitteL 

§ 5 

Kulturgut im Sinne biefer Verorbnung i(i: 
1. jebc Sdjöbfung ober Scifiung bcr Kunjt, wenn 

(ic ber Öffcntlidjfeit übermittelt wirb, 

2. jcbe anbere geiftige Sdjötofung ober ßeiftung, 
menu fie burri) -Drucf, gifm ober gunl ber 
Öffcntlidjfeit übermittelt wirb. 

§ 6 
gür ben ©egriff ber STcitwirfung im Sinne bc§ 

§ 1 ift e8 unerheblich, ob bic  tätigfeit ausgeübt 
Wirb: 

a) gewerbsmäßig ober gemeinnüfcig, 
b) burrf> Sinje^erfonen, bnrd) ©efeßfdjaften, 

Vereine ober Stiftungen be8 ^Pribatrect^S, 
burrfi Körperfdjaften ober ?ln(talren be» 
öffentlichen Rechts, 

ftcidjßgefe&M. 1933 I 217 
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c) burd) JHcichtHingehörige ober SluSlanber, 

dl burd) Unternehmet ober sperfoiten in einem 
^nftelhmgSberijältmS, e§ fei berai/ baß c8 
fid) bei biefen um eine rein faufmännifdje, 
bfiromäßige, tcd>ni[ct)c ober med)anifd)e 
iä'tigfeit banbelt. 

§ 7 
©ein Drucf im Sinne tiefet Storbnung jtebt 

jebe 8lri bev SBerbielfältigung gleid), bie ibm nad) 
§ 2 8l6f. 2 be3 <5c§riftteitergefefee8 gleich gu er* 
achten ift. 

§8 
©ie Setftettung bon SSotergeugniffen gilt nid)t al8 

SetarBeitung bon Kulturgut im Sinne biefet 23er» 
orbnung. 

§ 9 
©er s]3rafibent bei Singelfammer fann beftimmen, 

ba|l Beftimmte Qdlle geringfügiger ober gelegentlicher 
9lu8üBung einer im §4 BefHmmten lätigfeit bie 
3ugef)örigfeit gur Rammer nid)t Begrünben. 

§ io 
Die Slufnafjme in eine Singelfammer fann aB« 

gelehnt ober ein SJMtglieb auSgefd&loffen werben, 
menu £atfac$en borliegen, aw$ benen fid) ergibt, 
bafj bie in grage fonunenbe fßerfon bie für bie Slu8* 
Übung ihrer Stätigfeii etfotbetlidje gubetläffigfeit 
unb Signung nid)t Beflfct, 

Hl. SammerDerfaffung 

§ 11 
sPrafibent bet SKeitf)8fulturfammer ift bet SRcicr)8- 

minifter für S3olf8auffldrung unb SPropaganba. St 
ernennt einen ober mehrere Stellvertreter unb ($c< 
fdjÄftSfüljrer. ©ie fßr&flbentcn bet (Singelfammern 
hüben einen SSeitat bet SfaidjSfulturfammer (9^eicr)@ 
tnltnrrat). SDie Stellvertreter be8 s]3räfibcnten ber 
5Keidj8fulturfammer fowie bie (Befct)ctftgfür)rer ber 
9tci$8fulturfammer haben antritt 311 ben Setljanb 
hingen be§ SReidj6fulturrat§ unb tonnen fid) an bet 
©eratung Beteiligen. 

©efefelidjet Vertreter ber .sKeich*tiilturtanuner ift 
ber Sptäfibent, im 93eljinberung8falle fein Stellver 
treter. 

§ 12 

Sei  bei  JReidjSfulturfammer fann ein SReidt)8 
tnlturfenat errichtet werben, in ben bom Iptäfi 
beuten InTVorragenbe, um S&olf unb Kultur bet 
biente Spetfönlidjfeiten berufen werben. 

13 
©er ptöfibeni ber SReidjgfulturfammer ernennt 

für jebe Singelfammcr einen ^räfibenten. ©iefem 
ftcf)t ein Sprdfibialrat gur Seite, bem minbejtenS 
gmei 9Jtftglieber angehören. Audi bie 2)litglieber 
be§ SprdfibialrateS werben vom ^Jräfibenten ber 
JReidjSfulturfammer ernannt, ©er «präfibent Be* 
ftimmt au§ bin 3)tttgliebern be§ SPräftbialratS einen 
ober mehrere ©tettbertreter unb ©efrfjäftSfüfyrer. 

©efefclidjer Vertreter ber Singelfammern ift bei 
Pcäjibent, im 33cfnnberung8falle fein Stellvertreter. 

§ 14 

©em $präftbenten ber Singelfammer ftef)t ein 53er 
WaltungSBeirat gur Seite, ber au§ Vertretern ber 
ein •einen Von ber Kammer umfaßten ©nippen 
heftcl)t. 

©er SertoaltungSBeirat wirb vom «präfibenten 
einberufen. Sr ift in Widjtigen gragen gu [)ören. 
Cr fann Einträge beim *präfibenten (teilen. 

©ie T^ita,lieber be3 S8erwaltung8Beirat8 werben 
Vom Jßr&ftbenten berufen unb abberufen. 

§ 15 
©ie Singelfammern glicbem fid) in bie gacfjber* 

bänbc ober jjadjfd)aftcn für bie von if)uen umfaßten 
■itdtigfeitSgWeige. ©urch gugeljörigfeit gu einem in 
bie Rammer aufgenommenen gacfyberBanb ertoerBen 
beffen SDMtgliebcr bie mittelbare 5JMtgliebfdjaft gur 
Singel* unb gur SReidjSfulturfammer. 

Unmittelbare 2DlitgIiebfcr)aft 51t einer Singelfam' 
mer ift nur beim geilen eines geeigneten gachver 
BanbcS möglid). Über bie Slufna^me entfebeibet in 
biefem gaUe ber Spräfibent ber Singelfammer. Sr 
fann berlangen, baß fid) Sperfonen, bie ber Rammer 
angehören muffen, 311 einem gad)Verbanb ober einer 
Aaihfdmft jufammenfdjliefen. 

Unmittelbare SDlitgliebftt^aft bei ber !Weic^8fultur* 
fammer ift nieht möglia^. 

§16 

©er ^rafibent ber Singelfammer entfdjeibet auf 
Slnrrag eines gac^berBanbeS über beffen Aufnahme 
in bie Rammer. Sr muf, bie Slufnagme verfügen, 
menu 

a) für bie Stngeljorigen be8 SSerBanbeS bie 58or» 
auSfefcung be8 § I gegeben ift, 

b) bie Saiumg ber SBorfdjrift be§ § 20 ent- 
fprid)t unb 

c) ber gac^berBanb gur Erfüllung ber ihm 311 
üBertragenben Slufgaben nad) bem Srmeffen 
beS Tirafibenten imftanbe ift. 

§  17 
SBirb bie Slufna^me abgelehnt, fo fann ber Tsad) 

berbanb bie Gntfc^eibung bes^rafibenten ber SReic^S 
fulturfammer anrufen,   ©er spräfibent ber JRei^S« 
fulturfammer   fyat   ferner   31t   entfdjeiben,   lvenn 
3ivifd)en   mehreren  Sinjelfammern  über  bie s?luf 
nähme   ober  bie 5tblcl)tuing   ber ?lufua[)me   eineS 
gadjberBanbeS in eine ber Rammern eine 2Reinung8» 
vcrfd)iebcnr)eit befteht. 

§ 18 
SGBer eine ber im § 4 Bezeichneten ^atigfeiten au$ 

übt, ofme ba$ ber gall beö § 9 vorliegt, fjat 8ln 
fprud) auf Aufnahme in ben jujtänbigen gadiver 
banb unb fann, roenn if)m bie Aufnahme bertoeigert 
mirb, bie Sntfc^eibung be§ ?Prdfibenten ber jujtän» 
bigen Rammer anrufen,   ©ie 5lufnal)ine fann nur 
abgelehnt merben, menu ber gaU be§ § 10 vorliegt. 

§ 10 
©er SPräfibent ber 5Reid)8fulturfammer gibt ber 

SReia^Sfulturfammer eine Saiutng. ©er ^Drafibcnt 
ber Sinjelfammer gibt ber Ginjelfammer eine 
Sabung, bie ber ©enehmigung bee s13rä(ibentcn ber 
9^eid)8Mturtammer bebarf. 

§ 20 
g-aeftVerbänbc muffen ihre Salbungen bem ^eich^ 

fulturfammergefeU, ben ©urd)führung^verorbiunr 
gen 311 il)m unb ber Safeung ber Rammer anVa||cn. 
©ie Sa^ungen Bebürfen ber (Genehmigung be8 
s]3räfibenten ber Sinjelfammer. ©er Tnäfibent ber 
Singelfammer fann bie Sinfefeung unb Abberufung 
ber SBorfifcenben unb ©efcc)äft8fü^rer ber gacr)* 
verbanbe ober ihrer 0anbe8berBdnbe verlangen. 

§ 21 
©er jpräfibent ber !)?eid)^fultnrfammer entfajeibet 

über ^cinung§ver[d)icbeni)eitcn jtoifdjen ben ^3räfi 
benten mehrerer Gin^elfammcrn. Sr fann bie 
Sntfa^eibung über Angelegenheiten an fid) hieben, bie 
mehreren Rammern gemeinfam finb, amh loenn 
unter ifjnen feine 2Jceinung8berfa)ieben§eit befteht. 

§ '22 
©er   5prdfibent   ber   ^eidi^fulturfammcr   fann 

Sntfa^eibungen ber Singelfammern aufbeben unb bie 
burd) fic geregelte Angelegenheit jur eigenen Snt« 
fReibung an fid) gießen. 

©er SPrdfibent ber JReitt)8fulturfammer ftellt ben 
>3aue;baltvlan ber 9v,eid)^fulturfammer auf. ©ie 
Spräfibenten ber Singelfammern (teilen ben S\M\* 

baltplan ber Singelfammern auf, ber ber ©enef)mi 
gung   be8   ?präfibenten   ber   JReidjSfulturfammet 
bebarf. 

§ 24 
Alle mittelbaren unb unmittelbaren SJlitglieber 

ber Rammern finb gu beitragen vervfliditet. Tie 
©eftimmungen über bie SeitragSerfjeBung finb bem 
^eidieminifter für S3olf8aufflärung unb s]3rova 
ganba vorzulegen, ber fid) gemäjj ^ 7 2lBf. 2 be8 
©efefeeS mit bem SReidjSminifter ber ginangen in§ 
benehmen feUt. 

5Ber mehreren Rammern angehört, ifi inßgefamt 
311 feinem höheren Seitrag vervfliditet al§ gum 
.•öödiftheitrag, ben er in einer biefer Rammern gll 
galten hätte. 

©ie Roften ber J)\eid)Öfulturfanuuer werben burd\ 
Umlagen unter ben Singelfammern erhoben. 

IV. Sammeraufgaben 
§25 

©ie 5fteidj§fulturfammer unb bie Singelfammern 
fönnen SSebingungen für ben betrieb, bie Sr 
Öffnung unb bie Sdiliefumg \)im Unternehmungen 
auf bem ©eBiete ihrer guftänbigfeit feftfeteu unb 
Slnorbnungen über ivichtige fragen innerhalb biefe§ 
©ebiete8, infonberheit über Art unb ©eftaltung 
ber Serträge jlüifdjen bni von ihnen umfaßten 
lätigfeit^grupven treffen, ©urd) biefe Anorbmin 
gen bürfen völferrechtlidie Vereinbarungen nid)t 
verlebt werben. 

Sntfd;eibungen nad) Abf. 1 auf bem ©eBiete beS 
SBua^', 9Äufifalien , Runjt unb SWunbfunf^anbelS he 
bürfen ber (Genehmigung be8 !Reia^8minifter8 für 
SolfSaufflärung unb s]3ropaganba unb be8 .^veichö 
mirtfa^aftSminiperS. 

§26 

5Dla(3naf;men auf ©runb be@ § 25 begrünben feine 
(intfdiäbigung^anfprüdie Wegen Snteignung. 

§ 27 
©er Verfehl' ber Weid^fulturramtner unb  bei 

Singelfammern mit ber !Reidj8regierung barf nur 
burd) ben Meiri)?minifter für SolfSauffldrung unb 
%sxovaganba ftattfiüben. 

§ 28 
©ie   sPräfibenten   ber   Singelfammern   fönnen 

OrbnungSfrrafen gegen jeben feftfehen, 

1. ber entgegen ber Vorfdirift bet< §4 biefer 
Serorbnung niriit 2Ritglieb ber Rammer ift 
unb gleidimol)l eine ber von ihr umfaßten 
S3efa)Äftigungen ausübt, J ^^B 
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2. bet aid SJHtglieb ber hammer obex traft 
(einer SBerantwortung in einem gadjbexB'anb 
ben Slnoxbnungen bex lammet jumibeX' 
fjanbelt, 

3. ber alö 3)"citglieb ber Kammer ober traft 
(einer aSexantmoxtung in einem gadjbexfianb 
ber Kammer gegenüBex falfche Angaben 
macfit 

§ 29 
Die Spolfyeibefjoxben finb bexpflidjtet, § 4 bicfer 

Bexoxbmmg [omie bic oon ber !fteicr)8fiiltiixfammex 
ober ben (Smjelfanvmexn gemäfj § '23 erla((enen Sin 
oxbmmgen auf (Sxfoxbexn burcfoufiiljren. ©exicf)te 
unb Sßexmartung8&er)öxben finb beipflichtet, bex 
9^eidj8fultuxfammex unb ben Sinjelfammern fechte 
unb SBftmaltungSljilfe gii (elften. 

§ 30 
©citxäge ju ben Kammern roexben mic öffentliche 

Slbgaben beigetrieben.   DxbnungSftxafen ber ftam 
mem mexben nad) ben für bie Sßoßjrxecfimg bon 
93exma[tung§(txafcn  geltenben  SSefrimmungen  Dei* 
gel rieben. 

V. 6d)IuBbeftimmungen 

§31 

Tie 33oxfdjxift"en bc3 ©efefeeä über bie ßxxicljtimg 
nii:i beiläufigen gilmiammex bom 14.3u(i 1033 

(SReid)§ge[efc&L I 6. 48;}) unb ber 53crorbnung über 
bic Grricfytung einer boxlctuftgen gilmfantmex bom 
-'J. 3u(i 1033 (2Reie§8gefejbt. l 2. 531) bleiben um 
bcrüfyrt, fomeit (ie nicht mit ben ©ejtimmungen 
bie(er SSexoxbnung in SHMbextyxucf) ftcfyen. 

§ 32 
Die Soxfdjxiften ber §§ 1 2I6f. 1, 32, 33a, 33b, 

35b, 43, 49, 53 biel 6*3 unb ber litel VI unb Via 
ber ©eroexbeoxbnung (inben feine Slnroenbung, fomeit 
(ie mit ben 23e|limmungen bee McicfjöruUuxfammcx 
gefeleS, ben 93eftimmungen bie(er SBcrorbnung ober 
ben gemäfj § 2.3 exlaffencn Slnoxbnungen im sXv>iber- 
fpxucf) frehen. 

§ 33 
Den tag be* >fmfttrcten3 biefer ^erorbnung 

be(timmt ber 9^cicr)8miniftet für a3olf8auffläximg 
unb Tno^viaanba. 

SÖexlin, ben 1. Sftobcmbcx 1933. 

Der SK c i eh 8 m inifter f ü r 
33 o I!5a u f f I a r u n g u n b Sßro pa ga n b n 

Dr. © o e o b E l 8 

D c r 9TC c i dj £ mi r t f cb a f t § m i n i ft c r 

Dr. 2 en mitt 



Friedrich -Wilhelms 
Universität Berlin, den 3. August 1933 

C 2. Kaiser-Franz-Joseph-Platz 

Tg.-Nr. 671/33 

Der Führer des Verbandes der Deutschen Hochschulen teilt 

mir mit, daß der Hinterbliebenen-Ausschuß folgende Beschlüsse 

gefaßt hat: 

1. „Wer nur beurlaubt ist, bleibt Mitglied der Kasse. Die 

durch das Beamtengesetz ausgeschiedenen Mitglie- 

der bleiben noch bis zum 30. September 1933, Mitternacht, 

ordentliche Mitglieder der Hinterbliebenen-Unterstützungs- 

kasse, vorausgesetzt, daß sie ihren Mitglieds-Beitrag für das 

laufende Semester bezahlt haben. Die beurlaubten Herren 

bleiben unter den gleichen Voraussetzungen Mitglieder bis 

zum Ende des Semesters, in dem die Entscheidung über ihr 

endgültiges Ausscheiden getroffen ist." 

2. ,,Von den ordentlichen Mitgliedern der Kasse muß verlangt 

werden, daß sie ab 1. 4. 33 gemäß den Beschlüssen des 

Vorstandes und des Hinterbliebenen-Ausschusses in Danzig 

(Oktober 1932) ihre Beiträge zum Verbände der Deutschen 

Hochschulen entrichten." 

Zu 2. teilt der Führer des Verbandes der Deutschen Hoch- 

schulen noch mit, daß eine Nichtbefolgung des Beschlusses sei- 

tens einzelner Mitglieder zu gegebener Zeit Anlaß zu einer 

Herabsetzung der Leistungen der Kasse gebe. 

Der   Rektor 

I. V. 

Lüders. 

An die 
Mi Glieder des Lehrkörpers der 
Fiiedrich-Wilhelms-Universität 
zu Berlin. 


